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V o r b l a t t  
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A. Problemlage und Zielsetzung 

„Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer.“ (1. Kor. 12,20) 

Seit es Kirchengemeinden als rechtlich selbständige Körperschaften gibt, finden sich auch verschiedene 

Formen der Zusammenarbeit. Entsprechend dem paulinischen Bild vom Leib Christi, in dem die einzel-

nen Glieder aufeinander angewiesen sind und mit unterschiedlichen Funktionen zusammenwirken, unter-

stützen sich benachbarte Gemeinden bei der Erfüllung ihrer vielfältigen kirchlichen Aufgaben und Hand-

lungsfelder und geben dabei der Einheit der einen Kirche Jesu Christi Gestalt. Die Verbundenheit im 

Rahmen der Zeugnis- und Dienstgemeinschaft aller Formen kirchlichen Lebens gehört zum Wesens-

merkmal jeder Gemeinde. Dem entsprechend hält Artikel 10 Absatz 4 der Kirchenordnung der EKHN 

bereits bisher fest: „Im Bewusstsein der einen Kirche anzugehören, arbeiten die Kirchengemeinden zu-

sammen.“ Eine gelingende Zusammenarbeit profitiert nicht nur von einer Verständigung über die gemein-

samen Ziele, sondern auch von einer gemeinsamen Deutungsperspektive, in der Unterschiede nicht als 

trennend, sondern als bereichernd erlebt werden. Kirchengemeinden, die sich in der Perspektive der 

Geschwisterlichkeit verbunden sehen, können partnerschaftliche Vereinbarungen auf Augenhöhe treffen, 

die auch von gegenseitiger Verantwortlichkeit und Fürsorge stärkerer Partner für schwächere geprägt 

sind. Die theologische Perspektive, als Glieder an dem einen Leib Christi zusammenzugehören und für-

einander Verantwortung zu tragen, gewinnt so strukturell auch in der Zusammenarbeit von Kirchenge-

meinden Gestalt. 

Wie bereits auf der 3. Tagung der Zwölften Kirchensynode berichtet (vgl. Drs. Nr. 05/17), hat die Kirchen-

leitung ein Projekt zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit von Kirchengemeinden in der EKHN 

eingesetzt, das die bestehenden Rahmenbedingungen überprüfen und Vorschläge zu deren Weiterent-

wicklung machen soll. Die Erarbeitung dieser Vorschläge geschah im Rahmen eines breit angelegten 

Beteiligungsprozesses, in dem die Perspektiven der unterschiedlichen kirchlichen Ebenen Berücksichti-

gung fanden. In der Projektsteuerungsgruppe unter Leitung der stellvertretenden Kirchenpräsidentin Ulri-

ke Scherf waren unter anderem neben Vertreterinnen und Vertretern aus Kirchenleitung und -verwaltung 

auch Mitglieder aus der Dienstkonferenz der Dekaninnen und Dekane- sowie der DSV-

Vorsitzendenkonferenz beteiligt. Impulse aus der Praxis der Kirchengemeinden und Dekanate wurden 

über eine prozessbegleitende Resonanzgruppe eingetragen. Zusätzlich fanden verschiedene Workshops 
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und Fachtagungen statt, an denen Ehrenamtliche und Pfarrpersonen aus kirchengemeindlichen Koopera-

tionsprozessen teilnahmen, die im Projektverlauf begleitet wurden. 

Zur strukturellen Gestaltung bietet das Kirchenrecht der EKHN seit jeher eine vielfältige Palette an Mög-

lichkeiten, die ein unterschiedliches Maß von örtlicher Selbständigkeit und verbindlicher Gemeinsamkeit 

zulassen. Theologisch wird dies möglich durch die Bestimmung von CA VII. Für die durch das Wort Got-

tes gegründete „Gemeinschaft der Glaubenden“, die in den Grundvollzügen der Evangeliumsverkündi-

gung und Sakramentsfeier Gestalt gewinnt, wird hier keine bestimmte kirchliche Sozialgestalt ekklesiolo-

gisch festgelegt. Allerdings sind die Rahmenbedingungen für die Gestaltung kirchlichen Lebens auch 

nicht beliebig, sondern immer wieder auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen. Im Sinne von These III 

der Barmer Theologischen Erklärung ist immer wieder neu zu fragen, ob sie die der Kommunikation des 

Evangeliums als zentraler kirchlicher Aufgabe dienen und somit Zeugnischarakter haben: „Die christliche 

Kirche [...] hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mit-

ten in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigen-

tum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben 

möchte.  

Die Kirchenleitung hat diesen Prüfauftrag im Hinblick auf die sich verändernden Anforderungen demogra-

fischer, finanzieller und personeller Art sowie die konkreten Nachfragen aus vielen Gemeinden und De-

kanaten wahrgenommen und empfiehlt in Aufnahme der Ergebnisse des Projekts zur Förderung der regi-

onalen Zusammenarbeit, die Rahmenbedingungen für kirchengemeindliche Kooperationen anzupassen 

und weiter zu entwickeln. Diese Überarbeitung soll Folgendes leisten können:  

 die Vielfalt gemeindlichen Lebens in unterschiedlichen strukturellen Formen fördern und offen für künf-

tige Entwicklungen halten, 

 die örtliche Identität kirchlicher Arbeit wahren und durch eine an gemeinsamen Aufgaben entwickelte 

regionale Identität ergänzen helfen, 

 neue Möglichkeiten kirchlicher Arbeit eröffnen, die sich in den einzelnen Kirchengemeinden oder auf 

der Dekanatsebene nicht in gleicher Weise verwirklichen lassen, 

 eine Aufgabenteilung, die gegenseitige Ergänzung sowie Entlastung und eine Schwerpunktsetzung 

unter den beteiligten Kirchengemeinden erleichtern, 

 Synergieeffekte in Hinsicht auf Personal, Finanzen und Gebäude für inhaltliche Arbeit bzw. Haus-

haltskonsolidierung nutzbar machen, 

 die Arbeitsbedingungen für Haupt- und Ehrenamtliche verbessern, 

 die Entwicklung neuer Profile beruflicher und ehrenamtlicher Mitarbeit fördern. 

Unter Region wird in diesem Zusammenhang nicht exklusiv das von den Kirchengemeinden eines zu-

sammengehörigen Gebiets gebildete Dekanat verstanden, sondern zuallererst ein selbstbestimmter 

nachbarschaftlicher Handlungs- und Gestaltungsraum kirchlicher Arbeit, der als zusammengehörig ange-

sehen wird. In einem solchen Raum kann eine Zusammenarbeit zum Erreichen gemeinsamer Ziele den 

so verbundenen Kirchengemeinden Möglichkeiten der solidarischen Aufgabenwahrnehmung, der gegen-

seitigen Ergänzung und Entlastung sowie der gabenorientierten Profilbildung eröffnen. Das Dekanat als 

„Kirche in der Region“ hat nach Artikel 17 der Kirchenordnung den Auftrag, diese gemeindlichen Initiati-

ven zur Zusammenarbeit zu fördern. 

Regionale Nachbarschaftsräume sind keine autonomen Systeme, sondern gleichzeitig immer auch Teile 

von Netzwerken, die noch andere Formen der Unterstützung gemeindlichen Lebens umfassen. Bereits 

heute arbeiten viele nicht nur mit räumlich angrenzenden Kirchengemeinden zusammen, sondern gestal-

ten bestimmte Aufgaben (z.B. im Bereich der Erwachsenenbildung oder Kirchenmusik) gemeinsam auch 

mit weiter entfernten Gemeinden im Dekanat oder darüber hinausgehend. Zur Wahrnehmung ihres Auf-

trags in den konstitutiven Handlungsfeldern vernetzen sich Kirchengemeinden und Dekanate (z.B. im 
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Bereich der Gemeinwesendiakonie) zudem mit zivilgesellschaftlichen und ökumenischen Partnern in 

ihren jeweiligen regionalen Räumen. Hierzu gehören auch die Gemeinden anderer Sprache und Herkunft 

im Bereich des Kirchengebiets. Die Dekanate unterstützen und ergänzen diese thematische Netzwerkar-

beit durch ihre regionalen Stellen und Diensten ebenso wie die Gesamtkirche mit Ihren Zentren und Ein-

richtungen. 

Die Diskussion um die kirchliche Regionalentwicklung zeigt, dass es langfristig notwendig ist, das geogra-

fische Verständnis von Region fortzuentwickeln und Region als ein mehrdimensionales Netzwerk von 

Räumen zu begreifen, die nicht mehr allein durch territoriale Abgrenzung, sondern auch durch die sich 

darin vollziehende Kommunikation definiert werden und die sich darum auch überlagern können.  

Kirchengemeindliche Kooperations- und Regionalentwicklungsprozesse sind in den meisten Fällen durch 

veränderte kirchliche Rahmensetzungen oder nicht beeinflussbare gesellschaftliche Entwicklungen ange-

stoßen, sei es die Reduzierung von Pfarrstellen, die Veränderungen im Zuweisungssystem oder der de-

mografisch bedingte Rückgang von Gemeindegliederzahlen. Die Erfahrung aus der Begleitung zahlrei-

cher Kooperationsprozesse zeigt aber, dass diese extrinsischen Motivationsfaktoren alleine nicht ausrei-

chen, um eine nachhaltige inhaltliche Entwicklung nachbarschaftlicher Zusammenarbeit sicher zu stellen. 

Vielmehr kommt es darauf an, an Stelle der bloßen Formulierung von Handlungsnotwendigkeiten frühzei-

tig positive Zukunftsbilder und gemeinsame Ziele zu entwickeln, die den Nutzen einer regionalen Zu-

sammenarbeit deutlich machen. Hierbei sind Freiwilligkeit und Ergebnisoffenheit der Kooperationspro-

zesse entscheidende Erfolgsfaktoren. Regionale Entwicklung kann nur gelingen, wenn sie von den Men-

schen des betroffenen Lebens- und Sozialraums so umgesetzt werden kann, wie sie es als für ihre jewei-

lige Situation passend empfinden. 

 

B. Lösungsvorschlag 

I. Kirchengesetz über die regionale Zusammenarbeit in der EKHN (Regionalgesetz – RegG) 

Auf der Grundlage der Ergebnisse und Vorschläge des Projekts zur Förderung der regionalen Zusam-

menarbeit legt die Kirchenleitung den Entwurf eines Kirchengesetzes vor, das die Rahmenbedingungen 

kirchengemeindlicher Kooperation an sich verändernde Anforderungen anpassen und die Gestaltungs-

möglichkeiten erweitern will. Dieses Gesetz soll deutlich machen, dass regionale Zusammenarbeit nicht 

nur eine in Einzelfällen notwendige Ausnahme von dem Prinzip eines unverbundenen Nebeneinanders 

einzelner Kirchengemeinden darstellt, sondern vielmehr eine Normalform kirchlicher Arbeit bildet, die von 

den Beteiligten nach ihren Vorstellungen ausgestaltet werden kann. 

Im Hinblick auf eine transparente Darstellung und die langfristige Rezeption wird vorgeschlagen, die bis-

lang auf verschiedene Kirchengesetze verteilten Regelungen an einer Stelle zusammen zu fassen und 

das derzeitige Verbandsgesetz zu einem Regionalgesetz zu erweitern. Dabei sollen die Arbeitsgemein-

schaft und der Kirchliche Verband als bewährte rechtliche Formen erhalten bleiben und bestehende Ver-

bindungen in ihrer Struktur nicht verändert werden. Gleiches gilt für die pfarramtliche Verbindung, die 

bislang in § 8 der Kirchengemeindeordnung geregelt ist. Zusätzliche Optionen werden sich aus der Mög-

lichkeit ergeben, Gemeindepfarrstellen in Arbeitsgemeinschaften nicht mehr nur bei einzelnen Kirchen-

gemeinden zu errichten, sondern regionalen Kooperationsräumen zuzuordnen. Im Rahmen des Kirchen-

gesetzes zur Pfarrstellenbemessung in den Jahren 2020-2024 (vgl. Drs. Nr. 11/17) wurden hierzu bereits 

entsprechende Änderungen insbesondere des Pfarrstellengesetzes und der Pfarrstellenverordnung vor-

gesehen. Als bislang fehlende Übergangsform zwischen der Kooperation selbständiger Kirchengemein-

den und dem Gemeindezusammenschluss soll zudem die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde unter 

Beibehaltung des Körperschaftsstatus der beteiligten Kirchengemeinden als „Ortskirchengemeinden“ 

ermöglicht werden. 
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Die verschiedenen Kooperationsformen unterscheiden sich vor allem im Umfang der Zusammenarbeit 

sowie im Ausmaß des Leitungs- und Verwaltungsaufwands. Vor- und Nachteile lassen sich nur sehr be-

schränkt pauschal bewerten, zumal jede Rechtsform individuell ausgestaltet werden kann und in Nach-

barschaftsräumen teilweise auch Kombinationen möglich sind. Welche Ausgestaltung der regionalen 

Kooperation als die jeweils passendste erscheint, hängt ganz wesentlich von der konkreten regionalen 

Situation der beteiligten Kirchengemeinden sowie den Perspektiven der beteiligten Haupt- und Ehrenamt-

lichen ab. In der Begleitung unterschiedlicher Prozesse kirchlicher Regionalentwicklung in den letzten 

Jahren hat sich dabei der Grundsatz bewährt, dass die Rechtsform der Kooperation den konkret ge-

wünschten Zielen und Inhalten der regionalen Zusammenarbeit folgt. 

Im Folgenden werden die vier Grundformen der Zusammenarbeit, die im Regionalgesetz zusammenge-

fasst werden sollen, in ihren Anwendungsbereichen allgemein beschrieben. 

1. Pfarramtliche Verbindung (§ 3 RegG) 

Eine seit langem bestehende Form verbindlicher regionaler Zusammenarbeit ist die pfarramtliche Verbin-

dung. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass hier durch Bündelung von Pfarrstellenanteilen ganze Pfarr-

stellen für die verbundenen Kirchengemeinden bei einzelnen Kirchengemeinden errichtet werden. Dem-

entsprechend betrifft die pfarramtliche Verbindung zuallererst die Zusammenarbeit im Bereich des Pfarr-

dienstes, meist in der Form, dass eine einzelne Pfarrperson als Gemeindepfarrerin bzw. Gemeindepfarrer 

für mehrere Kirchengemeinden zuständig ist. Als Anforderung für die kirchengemeindliche Zusammenar-

beit ist bislang lediglich das Zusammenwirken bei der Besetzung von Pfarrstellen geregelt. Darüber hin-

aus können aber auch weiter gehende Vereinbarungen zur inhaltlichen Zusammenarbeit sinnvoll sein. 

Um die Pfarrwahlrechte für alle Kirchengemeinden abzusichern, sollen pfarramtliche Verbindungen künf-

tig auch ohne Beschluss der beteiligten Kirchenvorstände gebildet werden können, wenn der Dekanats-

sollstellenplan eine gemeinsame pfarramtliche Versorgung benachbarter Kirchengemeinden vorsieht. 

2. Kirchliche Arbeitsgemeinschaft und pfarramtlicher Kooperationsraum (§§ 4 bis 8 RegG) 

Zur dauerhaften Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben können Kirchengemeinden eine Arbeitsgemein-

schaft bilden und die Zusammenarbeit in einer schriftlichen Vereinbarung oder Satzung regeln. Diese 

Aufgaben werden auf die Arbeitsgemeinschaft delegiert oder zur Entlastung auf eine der beteiligten Kir-

chengemeinden übertragen. Auch ein geschäftsführender Ausschuss zur Vorbereitung und Leitung von 

Verhandlungen sowie zur Ausführung der gefassten Beschlüsse ist möglich. Die Arbeitsgemeinschaft ist 

keine juristische Person; sie kann daher unter anderem auch keine Arbeitsverhältnisse begründen. Die 

beteiligten Kirchenvorstände bleiben grundsätzlich für alle Aufgaben der Kirchengemeinde in ihrem Be-

reich zuständig.  

Die Arbeitsgemeinschaft erlaubt und vereinfacht verbindliche Absprachen bei der inhaltlichen Gemeinde-

arbeit in den kirchlichen Handlungsfeldern oder zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung. So kann sich 

eine vertiefte Zusammenarbeit entwickeln, ohne dass die Verantwortung der einzelnen Kirchengemein-

den geschmälert wird. Dies bringt allerdings einen erhöhten Koordinationsaufwand mit sich. Einen pas-

senden Rahmen bietet die Arbeitsgemeinschaft insbesondere auch für die Zusammenarbeit in der kir-

chengemeindlichen Verwaltung. Gemeinsame Gemeindebüros entlasten nicht nur Haupt- und Ehrenamt-

liche, sondern liefern zudem Impulse für die Vernetzung verschiedenster Arbeitsbereiche der beteiligten 

Kirchengemeinden untereinander sowie mit anderen Partnern im Sozialraum. 

Im Zusammenhang der Pfarrstellenbemessung in den Jahren 2020-2024 ist als neues Gestaltungsele-

ment die Möglichkeit einer regionalen Zuweisung gemeindlicher Pfarrstellen vorgesehen. In diesen auf 

Initiative der beteiligten Kirchengemeinden in Abstimmung mit den jeweiligen Dekanaten einzurichtenden 

Kooperationsräumen ließe sich der Pfarrdienst sozialräumlich orientiert in Pfarrteams organisieren. Pfar-

rerinnen und Pfarrer wären nicht mehr einzelnen Kirchengemeinden zugeordnet, sondern gemeinsam für 

die Gemeinden in ihrem regionalen Raum zuständig. Gabenorientierte Aufgabenwahrnehmung und Ver-
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tretungsdienste könnten leichter realisiert werden. Auf Veränderungen u.a. im Stellenplan und in der Stel-

lenbesetzung ließe sich flexibel reagieren.  

Die für einen solchen pfarrdienstlichen Kooperationsraum erforderlichen Vereinbarungen zur Zusammen-

arbeit der beteiligten Kirchengemeinden sind in Form einer Arbeitsgemeinschaft zu treffen. Dementspre-

chend versteht das vorgelegte Regionalgesetz den Kooperationsraum als Sonderform der kirchlichen 

Arbeitsgemeinschaft, die sich auch speziell zu diesem Zweck bilden kann (§ 6 RegG).  

Aufgrund dieser rechtlichen Zuordnung könnten in Kooperationsräumen auch gemeindliche Arbeitsberei-

che wie der kirchenmusikalische und der gemeindepädagogische Dienst ebenso wie die Unterstützung 

im Bereich der Verwaltung gemeinsam organisiert und wahrgenommen werden.  

3. Kirchliche Verbände (§§ 9 bis 41 RegG) 

Der Kirchliche Verband ist eine eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, dem durch Satzung 

Aufgaben zur selbständigen Wahrnehmung übertragen werden, die über die Kraft der einzelnen Kirchen-

gemeinde hinausgehen und in einer eigenständigen Verbandsstruktur effizienter und kompetenter zu 

erfüllen sind. Als juristische Person kann der Kirchliche Verband auch personelle Verantwortung als An-

stellungsträger wahrnehmen. In der Vergangenheit konzentrierten sich die Verbandsaufgaben neben der 

Trägerschaft gemeinsamer Einrichtungen – insbesondere von Diakonie- und Sozialstationen – vor allem 

auf die Liegenschafts-, Finanzverwaltung und Personalverantwortung.  

Perspektivisch könnte sich der Kirchliche Verband vor allem in Form eines Zweckverbands anbieten, der 

weniger eine regionale Zusammenarbeit als vielmehr die gemeinsame Trägerschaft von Einrichtungen 

zum Gegenstand hat, bei denen sich eine Übertragung auf das Dekanat nicht zwingend anbietet.  

4. Gesamtkirchengemeinde (§§ 42 bis 49 RegG) 

Mit dem vorgelegten Kirchengesetz zur regionalen Zusammenarbeit soll nach dem Vorbild der Hannover-

schen Landeskirche das Modell einer Gesamtkirchengemeinde neu eingeführt werden. Diese Kooperati-

onsform ermöglicht es, unter dem Dach einer gemeinsamen, neu gebildeten Kirchengemeinde die Vortei-

le einer schlanken Gremienstruktur mit dem Erhalt örtlicher Identität zu kombinieren. In einer Gesamtkir-

chengemeinde wäre der neu gebildete gemeinsame Kirchenvorstand wie bei einem herkömmlichen Ge-

meindezusammenschluss grundsätzlich für alle kirchlichen Aufgaben zuständig. Auch die Errichtung von 

Pfarrstellen, die Anstellung von Mitarbeitenden oder die Trägerschaft von Kindertagesstätten würden auf 

dieser Ebene erfolgen. Die einzelnen Kirchengemeinden blieben allerdings nach diesem Zusammen-

schluss weiter als rechtlich selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts bestehen („Ortskirchen-

gemeinden“), die ihren Namen weiterführen und ihr Vermögen erhalten können. Wo gewünscht, ließen 

sich durch Satzung die Bildung von Ortskirchenvertretungen vorsehen und diesem Gremium einzelne 

Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse übertragen (z.B. Verantwortung für das gottesdienstliche Leben 

der Ortskirchengemeinde, Gebäudebewirtschaftung, Festlegung von Kollektenzwecken, u.a.m.). Im Übri-

gen würden die Aufgaben eines örtlichen Kirchenvorstands durch den Gesamtkirchenvorstand wahrge-

nommen, der von den Gemeindegliedern aller Kirchengemeinden zu wählen wäre. Die Gremienstruktur in 

einer Gesamtkirchengemeinde könnte also so ausgestaltet werden, wie es den Vorstellungen und Mög-

lichkeiten der örtlich Verantwortlichen entspricht.  

Die Gesamtkirchengemeinde wäre anstelle der einzelnen Ortskirchengemeinden Empfänger der Zuwei-

sungen. Bei der Bemessung der Zuweisung soll es allerdings keinen Unterschied machen, ob sich Kir-

chengemeinden zu einer Gesamtkirchengemeinde zusammenschließen oder nicht (s. § 48 RegG). 

Der spätere Austritt einer Ortskirchengemeinde aus einer Gesamtkirchengemeinde wäre möglich. 
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II. Vorgeschlagene Rechtsänderungen 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält eine Änderung der Kirchenordnung (Artikel 1), das neue Regio-

nalgesetz, das das bisherige Verbandsgesetz aus dem Jahr 1977 ablösen soll, (Artikel 2) sowie Anpas-

sungen von verschiedenen Kirchengesetzen und Verordnungen (Artikel 3 bis 7). 

1. Änderung der Kirchenordnung (Artikel 1) 

Ausgangspunkt der künftigen Regelungen soll eine Ergänzung von Artikel 10 Absatz 4 der Kirchenord-

nung sein. Die Grundbestimmung, dass die Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden zum Auf-

trag einer Kirchengemeinde konstitutiv dazu gehört, ist hier bereits festgehalten. Als prozessbezogene 

Konkretisierung wird vorgeschlagen, dass jede Kirchengemeinde für sich prüft, welche Form der regiona-

len Zusammenarbeit am besten geeignet ist, zu Erfüllung ihrer Aufgaben beizutragen. 

Die geltenden Artikel 9 bis 12 der Kirchenordnung können in gleicher Weise für die neu einzuführende 

Gesamtkirchengemeinde wie für die einzelnen Ortskirchengemeinden in einem solchen Zusammen-

schluss gelten. Lediglich bei Artikel 13 der Kirchenordnung, der den Kirchenvorstand regelt, bedarf es 

einer Modifikation. Zur Einführung der Gesamtkirchengemeinde soll daher ein neuer Artikel 13a in die 

Kirchenordnung aufgenommen werden. 

Außerdem wird vorgeschlagen, Artikel 19 (Zusammensetzung der Dekanatssynode) neu zu fassen und 

an den Duktus von Artikel 33 (Zusammensetzung der Kirchensynode) anzupassen. 

Schließlich könnte der Aufgabenkatalog des Dekanatssynodalvorstands (Artikel 25 KO) ergänzt werden, 

sodass zu seinen Aufgaben zukünftig auch die Förderung der Zusammenarbeit der Kirchengemeinden im 

Dekanat gehört. 

2. Regionalgesetz (Artikel 2) 

Im Entwurf des Regionalgesetzes werden vier individuell auszugestaltende Grundformen der regionalen 

Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und Dekanaten unterschieden: 

1. die pfarramtliche Verbindung, 

2. die Arbeitsgemeinschaft (einschließlich der Arbeitsgemeinschaft mit pfarramtlichem Kooperationsraum), 

3. der Kirchliche Verband, 

4. die Gesamtkirchengemeinde. 

Im Unterschied zur Gesamtkirchengemeinde stellt der Gemeindezusammenschluss zu einer einzigen 

Körperschaft (ohne Bildung von Ortskirchengemeinden) keine Kooperationsform im engeren Sinn dar. 

Die Bestimmungen zur Zusammenlegung von Kirchengemeinden (§§ 4 und 33 KGO) sollen daher eben-

so wie die Gestaltungsmöglichkeiten zur Bestellung von Ortsausschüssen für örtlich abgegrenzte Aufga-

ben (§ 44 KGO) weiterhin in der Kirchengemeindeordnung verankert bleiben und nicht in das neue Regi-

onalgesetz integriert werden. 

Die Regelungen aus dem Verbandsgesetz von 1977 wurden weitgehend übernommen, sodass das neue 

Regionalgesetz keine unmittelbaren Auswirkungen auf bestehende Arbeitsgemeinschaften und Kirchliche 

Verbände hat. Sofern in Verbandssatzungen auf einzelne Bestimmungen im Verbandsgesetz verwiesen 

wird, gelten zukünftig die entsprechenden Regelungen im Regionalgesetz (§ 50 RegG). Eine Satzungs-

anpassung ist nicht erforderlich. 

Mit dem neuen Regionalgesetz werden folgende Änderungen im kirchlichen Verbandsrecht vorgeschlagen: 

 Auf den Begriff der „Kirchlichen Vereinigungen“ als Oberbegriff für Arbeitsgemeinschaften und Kirchli-

che Verbände wird verzichtet. 

 Die Regelungen zur Arbeitsgemeinschaft werden auf das notwendige Maß gekürzt (§§ 4 bis 8 RegG). 

 Arbeitsgemeinschaften und Kirchliche Zweckverbände können auch unter Beteiligung von Körper-

schaften aus anderen Landeskirchen gebildet werden (§ 4 Absatz 2 und § 39 RegG). 
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 Für die Arbeitsgemeinschaft wird klarer geregelt, in welchen Fällen eine einfache Vereinbarung aus-

reicht und in welchen Fällen eine Satzung erforderlich ist (§ 5 Absatz 2 RegG). 

 Das Verbandsgesetz sieht bei Satzungsänderungen in bestimmten Fällen eine Dreiviertelmehrheit vor 

(§ 10 Absatz 5 VerbG). Stattdessen wird nunmehr einheitlich eine Zweidrittelmehrheit vorgeschlagen 

(§ 15 Absatz 4 RegG). 

 Für ökumenisch ausgerichtete Verbände wird eine ACK-Klausel aufgenommen (§ 17 Absatz 4 RegG). 

Danach kann den Organen des Verbandes auch ein Mitglied angehören, das nicht evangelisch ist. 

 Es wird eine Regelung für den Fall aufgenommen, dass ein Verbandsvorstand dauerhaft beschlussun-

fähig ist (§ 25 RegG). 

 In das Regionalgesetz werden erstmals Bestimmungen aufgenommen, die die Auflösung eines Kirch-

lichen Verbandes regeln (§ 16 Absatz 3, § 19 Absatz 2 Nummer 11 und § 26 RegG). 

3. Änderung der Kirchengemeindeordnung (Artikel 3) 

Die Regelungen zur Bildung einer pfarramtlichen Verbindung aus § 8 KGO werden in den Kontext des 

neuen Regionalgesetzes übernommen. 

In der Kirchengemeindeordnung wird der Begriff „Ortskirchengemeinde“ derzeit als Abgrenzung zur An-

stalts- und zur Personalkirchengemeinde verwendet (§§ 2 und 12 KGO). Hierauf könnte zukünftig ver-

zichtet werden, sodass der Begriff „Ortskirchengemeinde“ nur noch im Zusammenhang mit einer Ge-

samtkirchengemeinde Verwendung findet. 

4. Änderung von Kirchengesetzen (Artikel 4 bis 6) 

In der Dekanatssynodalordnung, im Regionalverwaltungsgesetz und im Pfarrstellengesetz sind Verwei-

sungen auf das bisherige Verbandsgesetz anzupassen. 

5. Änderung von Rechts- und Verwaltungsverordnungen (Artikel 7) 

In mehreren Verordnungen sind Ergänzungen im Hinblick auf die Gesamtkirchengemeinden vorzunehmen: 

 Gesamtkirchengemeinden können zwar Träger von Kindertagesstätten sein; sie stellen aber keine 

gemeindeübergreifenden Trägerschaften im Sinne von § 4 KiTaVO dar. 

 In Gesamtkirchengemeinden werden gemeinsame Kirchenbücher geführt. 

 In Gesamtkirchengemeinden wird ein gemeinsames Gemeindegliederverzeichnis geführt, in dem die 

Zugehörigkeit zur jeweiligen Ortskirchengemeinde anzugeben ist. 

III. Umsetzung des Regionalgesetzes 

Die Verabschiedung eines Gesetzes über die regionale Zusammenarbeit allein reicht nicht aus, um über 

die neuen Rahmenbedingungen zu informieren und Kirchengemeinden und Dekanate für die erweiterten 

Gestaltungsmöglichkeiten zu interessieren. Regionale Entwicklungsprozesse sind daher durch das An-

gebot einer prozessbegleitenden Beratungsstruktur zu unterstützen und durch eine begleitende Öffent-

lichkeitsarbeit zu fördern. Elemente eines solchen Unterstützungs- und Kommunikationsangebotes könn-

ten sein: 

 eine individuelle Begleitung einzelner Kooperationsprozesse durch eine integrierte gesamtkirchlich 

verantwortete Beratung (notwendig erscheint die multiperspektivische Verknüpfung der verschiedenen 

gesamtkirchlichen Handlungsstränge wie Pfarrstellenbemessung, Verwaltungsunterstützung, Gebäu-

deentwicklungskonzepte, Konsolidierung strukturell unausgeglichener Haushalte, u.a.m, die in der 

konkreten kirchengemeindlichen und regionalen Situation in jeweils spezifischer Weise miteinander 

verwoben sind.),  

 eine gezielte, werbende Öffentlichkeitsarbeit für regionale Entwicklungsprozesse in Dekanatssynoden, 

Pfarrkonventen, Dekanatskonferenzen, etc., 
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 eine Überarbeitung der Arbeitshilfe „Miteinander mehr erreichen“ in Form einer zusammenfassenden 

schriftliche Darstellung der Möglichkeiten, mit weiteren Materialien, u.a. Mustersatzungen für die Ge-

staltung der einzelnen Formen regionaler Zusammenarbeit, 

 eine strukturelle Unterstützung gemeinsamer kirchengemeindlicher Verwaltung durch Ermöglichung 

zusätzlicher Verwaltungsstellenanteile, die sowohl den Pfarrdienst als auch die ehrenamtlichen Kir-

chenvorstände entlastet (Hierfür wird im Rahmen des Projektes GEMEINDE weiterDENKEN nach 

Evaluation verschiedener Modellprojekte ein Vorschlag entwickelt). 

 

C. Finanzielle Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht im Detail beziffern. 

Einerseits dienen die zu erwartenden Kooperationsprozesse langfristig auch der finanziellen Konsolidie-

rung. Ein signifikantes Einsparpotenzial wird insbesondere im Gebäudebereich (Gemeindehäuser und 

Pfarrhäuser) gesehen. Andererseits erfordern die zur Umsetzung vorzusehenden Maßnahmen zum Auf-

bau einer prozessbegleitenden multiperspektivischen Beratungsstruktur sowie das zur Verwaltungsunter-

stützung aufzulegende Förderprogramm projektbezogene und strukturelle Mittel, die insbesondere aus 

den zu erwartenden Einsparungen im Pfarrdienst finanziert werden sollen. Diese lassen sich allerdings 

erst nach der Entscheidung der Synode über die Pfarrstellenbemessung genauer konkretisieren. 

 

D. Beteiligung 

Steuerungsgruppe Kirchengemeindliche Kooperation 

Steuerungsgruppe GEMEINDE weiterDENKEN 

Pfarrerausschuss 

Gesamtmitarbeitervertretung 

 

E. Anlagen 

1. Synopse mit den vorgeschlagenen Änderungen in der Kirchenordnung 

2. Synopse Verbandsgesetz/Regionalgesetz 

3. Synopse mit Anpassungen in verschiedenen Kirchengesetzen und Verordnungen 

 

 

Referentinnen/Referenten: Pfr. Eberl, OKRin Dr. Knötzele, OKR Lehmann, OKR Schuster  
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Kirchengesetz 
zur Einführung des Kirchengesetzes über die  

regionale Zusammenarbeit in der EKHN 

Vom… 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlossen; 
Artikel 39 Absatz 2 der Kirchenordnung ist eingehalten: 

Artikel 1 

Änderung der Kirchenordnung 

Die Kirchenordnung vom 17. März 1949, in der Fassung 
vom 20. Februar 2010 (ABl. 2010 S. 118), zuletzt geän-
dert am 26. November 2015 (ABl. 2015 S. 386), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Artikel 10 Absatz 4 werden vor dem Punkt die 
Wörter „und prüfen dabei, welche Form der regiona-
len Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der ört-
lichen Verhältnisse am besten geeignet ist, zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben beizutragen“ eingefügt. 

2. Nach Artikel 13 wird folgender Artikel eingefügt: 

 „Artikel 13a 
Gesamtkirchengemeinde 

 (1) Mehrere Kirchengemeinden können eine Gesamt-
kirchengemeinde bilden. Die Gesamtkirchengemeinde 
ist selbst Kirchengemeinde und nimmt für die an ihr 
beteiligten Kirchengemeinden (Ortskirchengemeinden) 
alle Aufgaben wahr, die nicht durch Satzung einer 
Ortskirchengemeinde übertragen werden. 

 (2) Die Gesamtkirchengemeinde bildet einen Ge-
samtkirchenvorstand, der auch die Aufgaben der Kir-
chenvorstände der an ihr beteiligten Kirchengemein-
den wahrnimmt. 

 (3) Für die Gesamtkirchengemeinde und den Ge-
samtkirchenvorstand gelten die Bestimmungen der 
Kirchenordnung für Kirchengemeinden und Kirchen-
vorstände entsprechend. 

 (4) Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt.“ 

3. Artikel 19 wird wie folgt gefasst: 

„Artikel 19 
Zusammensetzung der Dekanatssynode 

 (1) Die Dekanatssynode besteht aus: 

1. Gemeindemitgliedern, die von den Kirchenvor-
ständen der Kirchengemeinden des Dekanats ge-
wählt werden, 

2. Pfarrerinnen und Pfarrern, die aus der Mitte der im 
Dekanat tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer gewählt 
werden, 

3. Mitgliedern, die von der Dekanatssynode berufen 
werden, 

4. der Dekanin oder dem Dekan sowie den stellver-
tretenden Dekaninnen und Dekanen. 

 (2) Mindestens zwei Drittel der gewählten Mitglieder 
der Dekanatssynode sollen nicht ordinierte Gemein-
demitglieder sein. 

 (3) Unter den berufenen Mitgliedern sollen Vertrete-
rinnen und Vertreter der zum Dekanat gehörenden 
kirchlichen Einrichtungen und Dienste sein.  

 (4) Die Amtszeit der Dekanatssynode beträgt sechs 
Jahre. 

 (5) Das Nähere zu den Wahlen und Berufungen wird 
durch Kirchengesetz geregelt. 

 (6) Die Dekanatssynode tritt mindestens einmal 
jährlich zusammen.“ 

4. In Artikel 25 Absatz 2 wird nach Nummer 3 folgende 
Nummer eingefügt: 

„3a. die Förderung der Zusammenarbeit der Kir-
chengemeinden;“ 

Artikel 2 

Kirchengesetz  
über die regionale Zusammenarbeit in der  

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
(Regionalgesetz – RegG) 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

§ 1 
Formen regionaler Zusammenarbeit 

Dieses Kirchengesetz regelt folgende Formen der regio-
nalen Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und 
Dekanaten: 

1. die pfarramtliche Verbindung, 

2. die Arbeitsgemeinschaft, 

3. den Kirchlichen Verband, 

4. die Gesamtkirchengemeinde. 

§ 2 
Grundsätze und Ziele regionaler Zusammenarbeit 

von Kirchengemeinden 

(1) Die Kirchengemeinden arbeiten bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit anderen Kirchengemeinden zusam-
men. Sie prüfen dabei, welche Form der regionalen 
Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse am besten geeignet ist, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben beizutragen. 

(2) Regionale Zusammenarbeit soll die an ihr beteiligten 
Kirchengemeinden in ihrer Arbeit unterstützen. Sie soll 
insbesondere  

1. die Vielfalt gemeindlichen Lebens in unterschiedli-
chen strukturellen Formen fördern und offen für künf-
tige Entwicklungen halten, 

2. die örtliche Identität kirchlicher Arbeit wahren und 
durch eine an gemeinsamen Aufgaben entwickelte 
regionale Identität ergänzen helfen, 

3. neue Möglichkeiten kirchlicher Arbeit eröffnen, die 
sich in den einzelnen Kirchengemeinden oder auf 
der Dekanatsebene nicht in gleicher Weise verwirkli-
chen lassen, 

4. eine Aufgabenteilung, die gegenseitige Ergänzung 
sowie Entlastung und eine Schwerpunktsetzung un-
ter den beteiligten Kirchengemeinden erleichtern, 

5. Synergieeffekte in Hinsicht auf Personal, Finanzen 
und Gebäude für inhaltliche Arbeit bzw. Haushalts-
konsolidierung nutzbar machen, 

6. die Arbeitsbedingungen für Haupt- und Ehrenamtli-
che verbessern, 

7. die Entwicklung neuer Profile beruflicher und ehren-
amtlicher Mitarbeit fördern. 

(3) Die Dekanate unterstützen und fördern die regionale 
Zusammenarbeit der Kirchengemeinden. 
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Abschnitt 2 
Pfarramtliche Verbindungen 

§ 3 
Pfarramtliche Verbindung 

(1) Mehrere Kirchengemeinden können auf Antrag pfarr-
amtlich verbunden werden. Mehrere Kirchengemeinden 
sind pfarramtlich verbunden, wenn der Dekanatssollstel-
lenplan die gemeinsame pfarramtliche Versorgung vor-
sieht. 

(2) Im Fall des Absatz 1 Satz 1 wird die pfarramtliche 
Verbindung von den beteiligten Kirchenvorständen im 
Einvernehmen mit dem Dekanatssynodalvorstand be-
schlossen und von der Kirchenverwaltung genehmigt. 
Den gleichen Regelungen unterliegt die Auflösung der 
pfarramtlichen Verbindung. 

Abschnitt 3 
Arbeitsgemeinschaften 

§ 4 
Arbeitsgemeinschaft 

(1) Zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben 
können Kirchengemeinden und Dekanate eine Arbeits-
gemeinschaft bilden. Sie können dabei für bestimmte 
Angelegenheiten Ausschüsse zur Beratung der Kirchen-
vorstände und Dekanatssynoden und zur Vorbereitung 
ihrer Beschlüsse bilden. Sie können ferner einzelne 
Aufgaben einem der Beteiligten übertragen oder Rege-
lungen für ein gemeinschaftliches Handeln treffen, ins-
besondere einen geschäftsführenden Ausschuss bilden. 

(2) Arbeitsgemeinschaften können auch unter Beteiligung 
kirchlicher Körperschaften aus anderen Gliedkirchen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland gebildet werden. 

(3) Die Arbeitsgemeinschaft ist keine Rechtsperson. 

§ 5 
Vereinbarung 

(1) Die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft erfolgt durch 
schriftliche Vereinbarung. In der Vereinbarung müssen 
mindestens festgelegt werden: 

1. der Gegenstand der Zusammenarbeit, 

2. die Geschäftsführung innerhalb der Arbeitsgemein-
schaft, 

3. die Finanzierung der Aufwendungen, 

4. Regelungen zur Änderung oder Aufhebung der Ver-
einbarung. 

(2) Vereinbarungen erfolgen in Form einer Satzung, 
wenn ein geschäftsführender Ausschuss zur Vorberei-
tung und Leitung der Verhandlungen sowie zur Ausfüh-
rung der gefassten Beschlüsse, insbesondere auch zur 
rechtlichen Vertretung der beteiligten Kirchengemeinden 
und Dekanate in den gemeinsamen Angelegenheiten 
eingerichtet wird. 

(3) Für die Beschlussfassung von Vereinbarungen sowie 
für ihre Änderung und Aufhebung gelten die Bestim-
mungen über Kirchengemeinde- und Dekanatssatzun-
gen entsprechend. 

(4) Satzungen bedürfen der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung. Einfache Vereinbarungen über Arbeitsge-
meinschaften sind der Kirchenverwaltung lediglich anzu-
zeigen. 

(5) Satzungen werden im Amtsblatt veröffentlicht. 

§ 6 
Arbeitsgemeinschaft  

mit pfarramtlichem Kooperationsraum 

(1) Kirchengemeinden können zur Wahrnehmung von 
Aufgaben einen Kooperationsraum bilden, dem nach § 1 
Absatz 2 des Pfarrstellengesetzes gemeindliche Pfarr-
stellen zugewiesen werden. Dieser umfasst die beteilig-
ten Kirchengemeinden oder Teile hiervon. Der Koopera-
tionsraum dient der gemeinsamen Gestaltung der kirch-
lichen Arbeit und der pfarramtlichen Versorgung. 

(2) Über die Bildung eines Kooperationsraums entschei-
den die beteiligten Kirchenvorstände. Das Dekanat er-
richtet Pfarrstellen gemäß § 1 in Verbindung mit § 3 des 
Pfarrstellengesetzes.  

(3) Bei der Bildung von Kooperationsräumen sind geo-
graphische, sozialräumliche und historische Gegeben-
heiten zu bedenken und die Perspektiven der Pfarrstel-
lenplanung zu berücksichtigen. Der Dekanatssynodal-
vorstand kann die Bildung von Kooperationsräumen 
anregen.  

(4) Die Kirchengemeinden eines Kooperationsraums 
schließen eine Vereinbarung gemäß § 5 über ihre Zu-
sammenarbeit.  

(5) Für den Kooperationsraum ist eine gemeinsame 
Pfarrdienstordnung zu erstellen. 

(6) Für den Kooperationsraum gilt § 8 der Kirchenge-
meindeordnung entsprechend, soweit durch Satzung 
nichts anderes bestimmt ist. 

§ 7 
Vertretung im Rechtsverkehr 

Ein geschäftsführender Ausschuss kann die an der 
Arbeitsgemeinschaft beteiligten Kirchengemeinden und 
Dekanate im Rahmen seiner Zuständigkeit im Rechts-
verkehr vertreten. § 22 der Kirchengemeindeordnung gilt 
entsprechend. 

§ 8 
Schlichtung 

Bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflich-
ten der Beteiligten aus einer Arbeitsgemeinschaft kann 
der Dekanatssynodalvorstand oder, soweit ein Dekanat 
beteiligt ist, die Kirchenleitung zur Schlichtung angerufen 
werden. Sind Kirchengemeinden aus verschiedenen 
Dekanaten beteiligt, so bestimmt die Kirchenleitung ein 
Dekanat, dessen Dekanatssynodalvorstand die Schlich-
tung vornimmt. Kommt eine Einigung nicht zustande, so 
entscheidet die Kirchenleitung durch einen Beschluss, 
der die Beteiligten bindet. 

Abschnitt 4 
Kirchliche Verbände 

Unterabschnitt 1 
Allgemeines 

§ 9 
Grundsatzbestimmungen 

(1) Kirchengemeinden und Dekanate können zur Erfül-
lung gemeinsamer Aufgaben Kirchliche Verbände nach 
Maßgabe dieses Kirchengesetzes bilden. 

(2) Kirchliche Verbände sind Körperschaften des öffent-
lichen Rechts. 
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(3) Folgende Kirchliche Verbände können gebildet werden: 

1. Kirchengemeindeverbände, 

2. Dekanatsverbände, 

3. Gemeinde- und Dekanatsverbände, 

4. Kirchliche Zweckverbände. 

§ 10 
Name 

Der Name eines Kirchlichen Verbandes muss als Be-
standteil eine der Art entsprechende Bezeichnung des 
Verbandes sowie die Angabe der Zugehörigkeit zur 
Evangelischen Kirche enthalten.  

§ 11 
Anwendung anderer Vorschriften 

Soweit in diesem Abschnitt keine besonderen Bestim-
mungen, insbesondere über die Aufgabenbereiche, die 
Geschäftsführung und das Wahlrecht der Organe eines 
Kirchlichen Verbandes enthalten sind, gelten die Kir-
chengemeindeordnung, die Dekanatssynodalordnung 
sowie die Kirchengemeindewahlordnung und die Deka-
natssynodalwahlordnung sinngemäß. Die Bestimmun-
gen der Kirchengemeindeordnung und Dekanatssyno-
dalordnung über Anzeige- und Genehmigungspflichten 
sind unmittelbar geltendes Recht. 

§ 12 
Bildung eines Kirchlichen Verbandes 

(1) Ein Kirchlicher Verband muss eine Verbandssatzung 
haben. Sie wird von den Vertretungsorganen der Mit-
glieder beschlossen. Die Verbandssatzung bedarf der 
Genehmigung durch die Kirchenleitung. 

(2) Die vollzogene Bildung eines Kirchlichen Verbandes 
und der Zeitpunkt seines Entstehens werden durch 
Errichtungsurkunde der Kirchenleitung festgestellt. Die 
Errichtungsurkunde wird zusammen mit der Verbands-
satzung und dem Vermerk über die Genehmigung der 
Verbandssatzung im Amtsblatt der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau veröffentlicht. 

(3) Umfasst der Kirchliche Verband Mitglieder aus meh-
reren Dekanaten, so bestimmt die Kirchenleitung nach 
Anhörung der Beteiligten ein Dekanat, das die in der 
Kirchenordnung und Dekanatssynodalordnung genann-
ten Aufgaben des Dekanates gegenüber dem Kirchli-
chen Verband wahrzunehmen hat. Diese Vorschrift gilt 
nicht für Gemeinde- und Dekanatsverbände. 

(4) Erstreckt sich ein Kirchlicher Verband über das Ge-
samtgebiet eines oder mehrerer Dekanate, so ist zwi-
schen dem Kirchlichen Verband und dem Dekanat bzw. 
den Dekanaten die Abgrenzung der beiderseitigen Zu-
ständigkeiten zu vereinbaren, soweit diese nicht die 
Aufsichtsrechte der Dekanate betreffen. Die Vereinba-
rung bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 

(5) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 4 auch nach 
Abmahnung durch die Kirchenleitung binnen einer Frist 
von drei Monaten nicht zustande, erlässt die Kirchenlei-
tung nach Anhörung der Beteiligten eine Regelung der 
Zuständigkeiten. 

§ 13 
Beitritt zu einem Kirchlichen Verband 

(1) Einem bestehenden Kirchlichen Verband können 
Kirchengemeinden oder Dekanate aufgrund eines Be-
schlusses ihrer Vertretungsorgane beitreten. Der Bei-
trittsbeschluss bedarf der Zustimmung des Kirchlichen 

Verbandes und der kirchenaufsichtlichen Genehmigung, 
ohne dass es einer Änderung der Verbandssatzung 
bedarf. 

(2) Beabsichtigt der Kirchliche Verband, einem erbete-
nen Beitritt seine Zustimmung zu versagen, so berichtet 
er unter Darlegung der Gründe der Kirchenleitung, die 
zwischen den Beteiligten ein Gespräch herbeiführt. Erst 
nach diesem Gespräch kann der Kirchliche Verband 
über den erbetenen Beitritt entscheiden. 

(3) Vor der Erteilung der Genehmigung ist im Falle des 
Beitritts einer Kirchengemeinde der jeweilige Dekanats-
synodalvorstand zu hören. 

(4) Werden Kirchengemeinden oder Dekanate, die ei-
nem Kirchlichen Verband angehören, durch Beschluss 
der Kirchenleitung geteilt, so werden sie, wenn nicht die 
Kirchenleitung etwas anderes beschließt, mit dem Voll-
zug der Teilung Mitglieder des Kirchlichen Verbandes, 
ohne dass es eines Beitritts bedarf. 

§ 14 
Anschluss an einen Kirchlichen Verband 

Kirchengemeinden können durch Beschluss der Kir-
chenleitung, der der Zustimmung der Kirchensynode 
bedarf, einem bestimmten Kirchlichen Verband ange-
schlossen werden, wenn ohne den Anschluss die Erfül-
lung wichtiger kirchlicher Aufgaben beeinträchtigt wird. 
Der Kirchenvorstand, der Dekanatssynodalvorstand und 
die Verbandsvertretung sind vorher zu hören. 

§ 15 
Verbandssatzung 

(1) Die Rechtsverhältnisse eines Kirchlichen Verbandes 
werden durch die Verbandssatzung geordnet.  

(2) Die Verbandssatzung muss bestimmen: 

1. den Namen und den Sitz des Kirchlichen Verbandes, 

2. die Verbandsmitglieder und, soweit die dem Kirchli-
chen Verband übertragenen Aufgaben es erfordern, 
den räumlichen Wirkungsbereich des Kirchlichen 
Verbandes, 

3. die Aufgaben des Kirchlichen Verbandes, 

4. die Verfassung und Verwaltung des Kirchlichen Ver-
bandes, insbesondere die Zuständigkeit der Ver-
bandsorgane, die Sitz- und Stimmverteilung in den 
Verbandsorganen und die Amtszeit ihrer Mitglieder, 
die Bestellung der Mitglieder des Verbandsvorstan-
des sowie die Befugnisse des Vorsitzenden des Ver-
bandsvorstandes, 

5. die Art der Veröffentlichung der Bekanntmachungen 
des Kirchlichen Verbandes, 

6. die Abwicklung im Falle der Auflösung des Kirchli-
chen Verbandes, 

7. das Verfahren bei Austritt von Mitgliedern aus dem 
Kirchlichen Verband, insbesondere die Einhaltung 
von Mindestzeiten für die Mitgliedschaft und von Fris-
ten für die Beendigung der Mitgliedschaft sowie 
Maßstäbe für eine Vermögensauseinandersetzung 
zwischen dem Kirchlichen Verband und dem austre-
tenden Mitglied. 

(3) Die Verbandssatzung soll bestimmen 

1. den Erlass von Satzungen für Einrichtungen des 
Kirchlichen Verbandes, 
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2. die Aufgaben, die Zusammensetzung und die Auf-
stellung der Geschäftsordnung der Ausschüsse der 
Verbandsvertretung, 

3. die Art und Weise der Deckung des Aufwands, ins-
besondere den Maßstab, nach dem die Verbands-
mitglieder zur Deckung des Bedarfs beizutragen ha-
ben. 

(4) Die Verbandsvertretung kann die Verbandssatzung 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen ihrer 
satzungsgemäßen Mitglieder ändern. Die Änderung 
bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 

(5) Satzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bedürfen der 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 

(6) Aufgaben eines einzelnen Verbandsmitgliedes, zu 
deren Erfüllung es nicht des Zusammenwirkens mit 
anderen Verbandsmitgliedern bedarf, kann der Verband 
nur im Einvernehmen mit dem Vertretungsorgan des 
Verbandsmitglieds wahrnehmen. 

(7) Im Falle des Beitritts, des Anschlusses oder des 
Austritts einzelner Verbandsmitglieder wird die Ver-
bandssatzung hinsichtlich der Bestimmung nach Ab-
satz 2 Nummer 2 vom Verbandsvorstand berichtigt, 
ohne dass es einer Änderung der Satzung bedarf. 

(8) Änderungen der Verbandssatzung sind im Amtsblatt 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zu 
veröffentlichen. Änderungen sonstiger Satzungen sind 
gemäß Absatz 2 Nummer 5 zu veröffentlichen. 

§ 16 
Austritt von Verbandsmitgliedern,  

Auflösung des Kirchlichen Verbandes. 

(1) Der Austritt eines Verbandsmitgliedes bedarf der kir-
chenaufsichtlichen Genehmigung. Die Genehmigung darf 
nur verweigert werden, wenn der Austritt die Erfüllung 
wichtiger kirchlicher Aufgaben beeinträchtigen würde. 

(2) Nach dem Beschluss der Verbandsvertretung gemäß 
Absatz 1 und vor der Genehmigung des Austritts ist, falls 
notwendig, zwischen dem ausgetretenen Verbandsmit-
glied und dem Kirchlichen Verband nach Maßgabe der 
Verbandssatzung eine Vereinbarung über eine Vermö-
gensauseinandersetzung zu treffen. Kommt eine Eini-
gung über die Vermögensauseinandersetzung nicht 
zustande, gelten die Bestimmungen des kirchlichen 
Rechts über die Vermögensauseinandersetzung zwi-
schen Kirchengemeinden entsprechend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für den Beschluss über die 
Auflösung eines Kirchlichen Verbandes entsprechend. 
Der Beschluss über die Auflösung bedarf einer satzungs-
ändernden Mehrheit gemäß § 15 Absatz 4 Satz 1. 

§ 17 
Organe eines Kirchlichen Verbandes 

(1) Organe eines Kirchlichen Verbandes sind: 

1. die Verbandsvertretung, 

2. der Verbandsvorstand. 

(2) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass bei 
einem Kirchlichen Verband mit nicht mehr als fünf Mit-
gliedern als Organ des Verbandes nur ein Verbandsvor-
stand gebildet wird, der zugleich die Rechte der Ver-
bandsvertretung wahrnimmt. In diesem Fall muss jedes 
Verbandsmitglied im Vorstand vertreten sein. 

 

(3) Beim Zusammenwirken des Kirchlichen Verbandes 
mit anderen, insbesondere mit nicht kirchlichen Körper-
schaften, kann als besonderes Organ zur Beratung der 
Verbandsvertretung und des Verbandsvorstandes ein 
Kuratorium durch die Verbandssatzung vorgesehen 
werden. 

(4) Für die Mitglieder der Verbandsvertretung und des 
Verbandsvorstandes gelten die §§ 3 und 4 der Deka-
natssynodalwahlordnung sinngemäß. Bei ökumenisch 
ausgerichteten Kirchlichen Verbänden kann die Ver-
bandssatzung bestimmen, dass ein Mitglied einer ande-
ren ACK-Kirche angehört. 

(5) Die Organe des Kirchlichen Verbandes können für 
bestimmte oder örtlich abgegrenzte Aufgaben Aus-
schüsse bestellen und einzelne ihrer Mitglieder mit der 
Durchführung bestimmter Aufgaben betrauen. § 38 
Absatz 2 und § 44 der Kirchengemeindeordnung finden 
sinngemäß Anwendung. Einzelheiten regelt die Ver-
bandssatzung. 

(6) Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse sind 
ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer 
notwendigen Auslagen. 

§ 18 
Zusammensetzung der Verbandsvertretung 

(1) Der Verbandsvertretung gehören die Mitglieder an, 
die von den Vertretungsorganen der Verbandsmitglieder 
bestimmt werden. 

(2) Die Zahl der Mitglieder wird durch die Verbandssat-
zung bestimmt. Die Verbandssatzung hat vorzusehen, 
dass jedes Verbandsmitglied mit mindestens einem 
Mitglied in der Verbandsvertretung vertreten ist. 

(3) Die Amtszeit der Verbandsvertretung entspricht der 
Dauer der Wahlperiode der Kirchenvorstände. Die Ver-
bandsvertretung ist jeweils innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Neubildung der Kirchenvorstände durch 
die Verbandsmitglieder neu zu wählen. Wiederwahl ist 
zulässig. Die Verbandssatzung kann eine andere Wahl-
periode vorsehen. 

(4) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass die vom 
Kirchenvorstand gewählten Mitglieder der Dekanatssy-
node gleichzeitig die Mitglieder der Verbandsvertretung 
gemäß Absatz 1 sind. In diesem Fall gelten anstelle der 
Absätze 2, 5 und 6 die Bestimmungen der Dekanatssy-
nodalwahlordnung. 

(5) Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertretung 
aus, so ist an seiner Stelle für den Rest der Amtszeit ein 
neues Mitglied zu wählen. 

(6) Die Verbandssatzung kann Regelungen über die 
Stellvertretung der Mitglieder der Verbandsvertretung 
vornehmen. 

(7) Die Verbandsvertretung tritt jährlich mindestens 
einmal zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. Die 
Verbandssatzung regelt im Einzelnen, wie weitere or-
dentliche und außerordentliche Sitzungen der Ver-
bandsvertretung einberufen werden. 

(8) Die Verbandsvertretung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen Mitglieder 
anwesend sind. Sie fasst ihre Beschlüsse mit der Mehr-
heit der Stimmen der Anwesenden, soweit nicht durch 
Kirchengesetz oder die Verbandssatzung anderes vor-
geschrieben ist. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen werden den abgegebenen Stimmen zugerech-
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net. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Auf Verlangen eines Mitgliedes der Verbandsvertretung 
ist geheim abzustimmen. 

(9) Wahlen sind in der Verbandsvertretung geheim und 
mit Stimmzetteln vorzunehmen. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen, mindestens aber mehr als die Hälfte 
der zur Beschlussfähigkeit der Verbandsvertretung (Ab-
satz 8) erforderlichen Stimmen erhalten hat. Nötigenfalls 
ist die Wahlhandlung durch engere Wahlen so lange 
fortzusetzen, bis sich eine solche Mehrheit ergibt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(10) Über die in den Verhandlungen der Verbandsvertre-
tung gestellten Sachanträge und getroffenen Beschlüsse 
ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Verbandssat-
zung hat Bestimmungen über die Unterzeichnung und 
die Genehmigung der Niederschrift vorzusehen. 

(11) Die erstmalige Einberufung der Verbandsvertretung 
nach ihrer Neuwahl obliegt der lebensältesten Pfarrerin 
bzw. dem lebensältesten Pfarrer in der Verbandsvertre-
tung, soweit nicht die Verbandssatzung anderes be-
stimmt. Sie oder er leitet die Sitzung bis zum Abschluss 
der Wahl der oder des Vorsitzenden der Verbandsvertre-
tung. 

§ 19 
Zuständigkeit der Verbandsvertretung 

(1) Die Verbandsvertretung ist das oberste Organ der 
Leitung des Kirchlichen Verbandes. Sie entscheidet über 
die Aufgaben, die ihr dieses Kirchengesetz und die Ver-
bandssatzung zuweisen, sowie über alle wichtigen An-
gelegenheiten des Verbandes. 

(2) Der Verbandsvertretung obliegen im Rahmen der 
Verbandsaufgaben insbesondere: 

1. die Wahl der oder des Vorsitzenden und der weite-
ren Mitglieder des Verbandsvorstandes, 

2. die Wahl der oder des Vorsitzenden und der oder 
des stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsver-
tretung oder einer Versammlungsleitung, wenn die 
Verbandssatzung dieses vorsieht, 

3. die allgemeine Aufsicht über die Geschäftsführung 
des Verbandsvorstandes sowie das Verlangen auf 
Erteilung von Auskünften und auf Anfertigung von 
Vorlagen durch diesen, 

4. die Bestellung der Verwaltungsleiterin oder des Ver-
waltungsleiters auf Vorschlag des Verbandsvorstan-
des, soweit nicht die Verbandssatzung anderes be-
stimmt, 

5. die Beschlussfassung über die jährlichen Haushalts-
pläne des Verbandes und der von ihm verwalteten 
Einrichtungen, 

6. die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlas-
tung des Verbandsvorstandes und der Rechnerin 
oder des Rechners, vorbehaltlich der Prüfung durch 
das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau, 

7. die Beschlussfassung über Erwerb, Veräußerung 
und Belastung von Grundeigentum sowie die Über-
nahme von Bürgschaften und die Aufnahme von 
Darlehen, 

8. die Einführung, Abänderung und Aufhebung von 
Gebührenordnungen, 

9. die Beschlussfassung über Baumaßnahmen, 

10. die Beschlussfassung über Änderungen der Ver-
bandssatzung und den Erlass von Satzungen für 
Einrichtungen des Kirchlichen Verbandes, 

11. die Beschlussfassung über die Abgabe oder Aufhe-
bung von Einrichtungen sowie über die Auflösung 
des Kirchlichen Verbandes. 

(3) Die Verbandssatzung kann die Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung nach Absatz 2 Nummer 4, 7 und 9 
anders ordnen und ihr weitere Aufgaben übertragen.  

(4) Die Verbandsvertretung beschließt ferner im Rahmen 
der Verbandsaufgaben über Gegenstände, die ihr von 
einem Verbandsmitglied, vom Verbandsvorstand, der 
Dekanatssynode, dem Dekanatssynodalvorstand oder 
der Kirchenleitung vorgelegt werden. 

(5) Die Verbandsvertretung soll sich eine Geschäftsord-
nung geben. 

(6) Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen Rechts 
finden auf Beschlüsse der Verbandsvertretung sinnge-
mäß Anwendung. Die Kirchenleitung kann durch 
Rechtsverordnung Genehmigungsvorbehalte des kirchli-
chen Rechts ganz oder teilweise übertragen. 

§ 20 
Zusammensetzung des Verbandsvorstandes 

(1) Die Zahl der Mitglieder und die Zusammensetzung 
des Verbandsvorstandes werden durch die Verbands-
satzung bestimmt. Die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Vorstand soll die Zahl der übrigen Mitglieder nicht 
übersteigen. 

(2) Die oder der Vorsitzende und die Mitglieder des 
Vorstandes werden auf die Dauer der Wahlperiode der 
Verbandsvertretung gewählt. Die Mitglieder des Vor-
standes führen ihr Amt nach Ablauf der Wahlperiode bis 
zur Neuwahl des gesamten Vorstandes durch die neu 
gebildete Verbandsvertretung fort. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes sollen aus der Mitte 
der Verbandsvertretung gewählt werden. Die Verbands-
satzung kann anderes bestimmen. 

(4) Für die Wahlen, die Amtsdauer der Mitglieder und für 
die Geschäftsführung des Vorstandes gelten die Best-
immungen der Kirchengemeindeordnung sinngemäß. 

(5) Gehören alle Verbandsmitglieder einem Dekanat an, 
kann die Verbandssatzung bestimmen, dass der Deka-
natssynodalvorstand gleichzeitig der Vorstand des Ver-
bandes ist. In diesem Fall bedarf die Verbandssatzung 
der Zustimmung der Dekanatssynode. 

§ 21 
Zuständigkeit des Verbandsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorstand ist für alle Verbandsangele-
genheiten zuständig, für die nicht eine Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung oder anderer Verbandsorgane) 
nach diesem Kirchengesetz oder nach der Verbandssat-
zung gegeben ist; insbesondere hat er auch die Be-
schlüsse der Verbandsvertretung auszuführen. 

(2) Der Verbandsvorstand hat, soweit nicht das Amt 
einer oder eines Vorsitzenden der Verbandsvertretung 
oder einer Versammlungsleitung in der Verbandssat-
zung vorgesehen ist, die Sitzungen der Verbandsvertre-
tung vorzubereiten und zu leiten. 

(3) Der Verbandsvorstand soll sich eine Geschäftsord-
nung geben.  
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(4) Der Verbandsvorstand kann die Zuständigkeit für 
einzelne Arbeitsgebiete auf seine Mitglieder aufteilen. 

(5) Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchlichen Ver-
band im Rechtsverkehr. 

(6) Erklärungen des Verbandsvorstandes werden durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die stellver-
tretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsit-
zenden jeweils gemeinsam mit einem weiteren Mitglied 
des Verbandsvorstandes abgegeben. 

(7) Urkunden über Rechtsgeschäfte, durch die der Kirch-
liche Verband gegenüber Dritten verpflichtet wird, sowie 
Vollmachten bedürfen der Unterzeichnung durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die stellvertre-
tende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzen-
den des Verbandsvorstandes sowie der Unterschrift 
eines weiteren Mitgliedes des Verbandsvorstandes. 
Urkunden und Vollmachten sind mit dem Dienstsiegel 
des Kirchlichen Verbandes zu versehen; dies gilt nicht 
bei gerichtlichen oder notariellen Beurkundungen. 

(8) Ist kirchenaufsichtliche Genehmigung vorgeschrie-
ben, so wird die Erklärung erst mit Erteilung der Geneh-
migung wirksam. 

(9) Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen Rechts 
finden auf Beschlüsse des Verbandsvorstandes sinnge-
mäß Anwendung. Die Kirchenleitung kann durch 
Rechtsverordnung Genehmigungsvorbehalte des kirchli-
chen Rechts ganz oder teilweise übertragen. 

(10) Die besonderen Vorschriften für das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen bleiben unberührt. 

(11) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass der 
Verbandsvorstand gegen Beschlüsse der Verbandsver-
tretung Einspruch einlegen kann. Der Einspruch ist bin-
nen einem Monat nach der Beschlussfassung schriftlich 
zu erheben und muss mit einer Begründung versehen 
sein. Die Angelegenheit, gegen die sich der Einspruch 
richtet, ist in der nächsten ordentlichen Sitzung der Ver-
bandsvertretung endgültig zu entscheiden. 

(12) Über die Beschlüsse des Verbandsvorstandes ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, die von der oder dem 
Vorsitzenden und der Schriftführerin oder dem Schrift-
führer zu unterzeichnen ist. 

§ 22 
Einspruch und Beschwerde 

(1) Gegen Beschlüsse von Verbandsorganen in Streitig-
keiten zwischen einem Kirchengemeindeverband oder 
einem Kirchlichen Zweckverband und den Verbandsmit-
gliedern sowie zwischen Verbandsmitgliedern eines 
solchen Verbandes über Rechte und Pflichten aus dem 
Verbandsverhältnis steht den Betroffenen der Einspruch 
an den zuständigen Dekanatssynodalvorstand (§ 12 
Absatz 3) und gegen dessen Entscheidung den Be-
troffenen und dem Kirchengemeindeverband oder dem 
Kirchlichen Zweckverband die Beschwerde an die Kir-
chenleitung zu. Das Gleiche gilt für Einsprüche und 
Beschwerden der dem Verband nicht angehörenden 
Betroffenen gegen Beschlüsse von Verbandsorganen. 

(2) Gegen Beschlüsse von Verbandsorganen in Streitig-
keiten zwischen einem Dekanats- oder Gemeinde- und 
Dekanatsverband und den Verbandsmitgliedern sowie 
zwischen Verbandsmitgliedern eines solchen Verbandes 
über Rechte und Pflichten aus dem Verbandsverhältnis 
steht den Betroffenen der Einspruch an die Kirchenlei-
tung zu. Das Gleiche gilt für Einsprüche der dem Ver-

band nicht angehörenden Betroffenen gegen Beschlüs-
se von Verbandsorganen. 

(3) Einspruch und Beschwerde sind binnen einer Frist 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu erheben und haben aufschiebende Wirkung. 

§ 23 
Beanstandungen 

(1) Fasst die Verbandsvertretung einen Beschluss, 
durch den sie ihre Befugnisse überschreitet oder das 
geltende Recht verletzt, so ist der Verbandsvorstand 
verpflichtet, die Ausführung dieses Beschlusses auszu-
setzen und die Angelegenheit binnen einer Woche der 
Kirchenleitung zu unterbreiten. Das Gleiche gilt, wenn 
der Verbandsvorstand befürchtet, dass durch den Be-
schluss erheblicher Schaden verursacht wird. 

(2) Fasst der Verbandsvorstand Beschlüsse im Sinne von 
Absatz 1, so trifft die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Verbandsvorstandes die gleiche Verpflichtung. 

§ 24 
Wahrnehmung von Rechten durch die Kirchenleitung 

(1) Weigert sich ein Kirchlicher Verband, Rechtsansprü-
che des Verbandes geltend zu machen oder das Ver-
mögen des Verbandes im Rahmen seines Auftrags 
wirtschaftlich zu verwalten, so ist die Kirchenleitung 
berechtigt, anstelle des Verbandes zu handeln. 

(2) Kommt ein Kirchlicher Verband seinen gesetzlichen 
Aufgaben nicht nach, kann die Kirchenleitung nach An-
hörung des Verbandsvorstandes und des zuständigen 
Dekanatssynodalvorstandes zur Durchführung der erfor-
derlichen Maßnahmen eine Beauftragte oder einen 
Beauftragten bestellen. Das Gleiche gilt bei drohender 
oder bestehender Zahlungsunfähigkeit des Kirchlichen 
Verbandes. 

(3) Die mit der Ersatzvornahme verbundenen Kosten 
trägt der Kirchliche Verband. 

§ 25 
Wahrnehmung der Befugnisse des  

Verbandsvorstandes bei Beschlussunfähigkeit 

(1) Ist der Verbandsvorstand eines Kirchengemeinde-
verbandes oder eines Kirchlichen Zweckverbandes 
dauerhaft beschlussunfähig, nimmt der zuständige De-
kanatssynodalvorstand die Befugnisse des Verbands-
vorstandes bis zur Wiederherstellung seiner Beschluss-
fähigkeit wahr. Der Dekanatssynodalvorstand kann im 
Einvernehmen mit der Kirchenleitung eine Beauftragte 
oder einen Beauftragten bestellen. 

(2) Ist der Verbandsvorstand eines Dekanatsverbandes 
oder eines Gemeinde- und Dekanatsverbandes dauerhaft 
beschlussunfähig, nimmt die Kirchenleitung die Befugnis-
se des Verbandsvorstandes bis zur Wiederherstellung 
seiner Beschlussfähigkeit wahr. Die Kirchenleitung kann 
eine Beauftragte oder einen Beauftragten bestellen. 

§ 26 
Auflösung eines Kirchlichen Verbandes  

durch die Kirchenleitung 

Die Kirchenleitung kann einen Kirchlichen Verband auf-
lösen, wenn sich die Verbandsvertretung nicht innerhalb 
eines Jahres konstituiert oder dauerhaft beschlussunfä-
hig ist oder die Beschlussfähigkeit des Verbandsvor-
stands nicht wiederhergestellt werden kann. In diesem 
Fall erfolgt die Vermögensauseinandersetzung durch die 
Kirchenleitung. 
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§ 27 
Geschäftsstelle 

(1) Die Verbandssatzung kann die Errichtung einer Ge-
schäftsstelle vorsehen. 

(2) Die Geschäftsstelle unterliegt der Aufsicht des Ver-
bandsvorstandes. Einzelheiten, insbesondere die Bestel-
lung der Leiterin oder des Leiters sowie der übrigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle und 
die beratende Teilnahme der Leiterin oder des Leiters 
der Geschäftsstelle an den Sitzungen der Verbandsor-
gane, regelt die Verbandssatzung. 

(3) Die Geschäftsstelle führt die laufenden Verwaltungs-
geschäfte des Kirchlichen Verbandes. Einzelheiten der 
Zuständigkeit der Geschäftsstelle bestimmt die Ver-
bandssatzung. Die Verbandssatzung kann bestimmen, 
dass in einem durch sie bestimmten Rahmen der Leite-
rin oder dem Leiter der Geschäftsstelle rechtsgeschäftli-
che Vertretungsbefugnis für den Kirchlichen Verband 
zusteht. 

Unterabschnitt 2 
Kirchengemeindeverbände 

§ 28 
Mitgliedschaft im Kirchengemeindeverband 

Mitglied eines Kirchengemeindeverbands kann nur eine 
Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau sein. 

§ 29 
Name des Kirchengemeindeverbandes  

und des Verbandsvorstandes 

(1) Die Verbandssatzung eines Kirchengemeindever-
bandes kann bestimmen, dass der Verband den Namen 
„Evangelische Gesamtgemeinde“ führt, wenn diese 
Bezeichnung bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geführt 
wurde. 

(2) Der Verbandsvorstand eines Kirchengemeindever-
bandes, der den Namen „Evangelische Gesamtgemein-
de“ führt, kann durch die Verbandssatzung den Namen 
„Gesamtkirchenvorstand“ erhalten. 

§ 30 
Aufgaben des Kirchengemeindeverbandes 

(1) Dem Kirchengemeindeverband kann durch die Ver-
bandssatzung die Wahrnehmung aller Aufgaben der 
Verbandsgemeinden übertragen werden, für die ein 
gemeinsames Handeln geboten oder zweckmäßig ist 
oder die eine Verbandsgemeinde auf den Kirchenge-
meindeverband übertragen hat. Mit der Übertragung der 
Aufgaben gehen die Aufgaben auf den Kirchengemein-
deverband über. 

(2) Dem Kirchengemeindeverband können durch die 
Verbandssatzung insbesondere folgende Aufgaben 
übertragen werden: 

1. die Aufstellung und Ausführung der Haushalts- und 
Stellenpläne des Kirchengemeindeverbandes und 
der Verbandsgemeinden, 

2. die Verwaltung des Vermögens des Kirchengemein-
deverbandes und der Verbandsgemeinden, 

3. Planung und Ausführung notwendiger Baumaßnah-
men und die Bauunterhaltung bestehender Gebäude, 

4. Entscheidung aller Personalangelegenheiten der 
Mitarbeiter des Kirchengemeindeverbandes und der 
Verbandsgemeinden, 

5. die Wahrnehmung allgemeiner Verwaltungsaufgaben 
der Verbandsgemeinden, 

6. die Wahrnehmung der sozialen und diakonischen 
Aufgaben der Verbandsgemeinden, 

7. die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben in der 
Jugend- und Konfirmandenarbeit sowie in der Er-
wachsenenbildung, 

8. Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Ver-
bandsgemeinden, 

9. Planung, Durchführung und Koordination gemeinsa-
mer und einzelner Veranstaltungen der Verbands-
gemeinden, 

10. Förderung der ökumenischen Zusammenarbeit, der 
Volksmission und Evangelisation in den Verbands-
gemeinden, 

11. Vertretung der Verbandsgemeinden gegenüber der 
Öffentlichkeit, 

12. Planungs-, Koordinations- und Organisationsaufga-
ben der Verbandsgemeinden. 

(3) Die Wahrnehmung von Belangen einer Verbands-
gemeinde kann durch die Verbandssatzung an die Vo-
raussetzung eines Benehmens oder Einvernehmens mit 
der Verbandsgemeinde gebunden werden. 

(4) Die Verbandssatzung des Kirchengemeindeverban-
des kann vorsehen, dass das Eigentum am Vermögen 
der Verbandsgemeinden mit deren Zustimmung auf den 
Kirchengemeindeverband übertragen wird. 

Unterabschnitt 3 
Dekanatsverbände 

§ 31 
Mitgliedschaft im Dekanatsverband 

Mitglied eines Dekanatsverbandes kann nur ein Dekanat 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sein. 

§ 32 
Aufgaben des Dekanatsverbandes 

Dem Dekanatsverband können durch die Verbandssat-
zung Aufgaben der Dekanate übertragen werden, soweit 
die Aufgaben gemeinsam wahrgenommen werden kön-
nen. 

Unterabschnitt 4 
Gemeinde- und Dekanatsverbände 

§ 33 
Mitgliedschaft im Gemeinde- und Dekanatsverband 

Mitglied eines Gemeinde- und Dekanatsverbandes kön-
nen nur Kirchengemeinden und Dekanate der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau sein. 

§ 34 
Name des Gemeinde- und Dekanatsverbandes und  
der Organe des Gemeinde- und Dekanatsverbandes 

(1) Die Verbandssatzung eines Gemeinde- und Deka-
natsverbandes kann bestimmen, dass der Verband 
stattdessen den Namen eines Stadtkirchenverbandes 
oder Regionalverbandes führt. 
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(2) Die Verbandssatzung des Gemeinde- und Dekanats-
verbandes kann für die Organe Bezeichnungen vorse-
hen, die von § 17 Absatz 1 abweichen. 

§ 35 
Aufgaben des Gemeinde- und Dekanatsverbandes 

(1) Dem Gemeinde- und Dekanatsverband kann durch 
die Verbandssatzung die Wahrnehmung aller Aufgaben 
der Verbandsgemeinden und Verbandsdekanate über-
tragen werden, für die ein gemeinsames Handeln und 
die Ausstattung mit den notwendigen kirchlichen Einrich-
tungen und Mitteln im Raum einer Großstadt oder eines 
zusammengehörigen Siedlungsbereichs geboten und 
zweckmäßig ist. Mit der Übertragung gehen die Aufga-
ben auf den Gemeinde- und Dekanatsverband über. 

(2) Dem Gemeinde- und Dekanatsverband können 
durch die Verbandssatzung außer den Aufgaben nach 
§ 30 Absatz 2 insbesondere folgende Aufgaben übertra-
gen werden: 

1. die sachgemäße Aufteilung der übergreifenden Auf-
gaben unter den Verbandsgemeinden und Ver-
bandsdekanaten und die gegenseitige Abstimmung 
der Maßnahmen und Planungen, 

2. die Unterstützung der Verbandsgemeinden und 
Verbandsdekanate bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
und die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen, 

3. die Planung und Durchführung einer ausreichenden 
kirchlichen Versorgung der Verbandsgemeinden und 
Verbandsdekanate mit sachlichen und persönlichen 
Mitteln. 

4. die Gesamtverantwortung für die kirchliche Öffent-
lichkeitsarbeit in diesem Bereich. 

(3) § 30 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 

§ 36 
Vertretung der Verbandsmitglieder  

in der Verbandsversammlung 

Die Verbandssatzung bestimmt die Vertretung der Ver-
bandsgemeinden und Verbandsdekanate und das Zah-
lenverhältnis beider in der Verbandsvertretung.  

§ 37 
Aufsicht 

(1) Die Aufsicht über den Gemeinde- und Dekanatsver-
band führt die Kirchenleitung. 

(2) Die kirchenaufsichtliche Genehmigung von Be-
schlüssen und Rechtsgeschäften des Gemeinde- und 
Dekanatsverbandes, soweit es das kirchliche Recht 
vorsieht, wird durch die Kirchenverwaltung erteilt. 

§ 38 
Mitbeteiligung des Gemeinde- und Dekanatsverbandes  

bei Einsprüchen und Beschwerden 

Vor der Entscheidung über Einsprüche und Beschwer-
den gegen Beschlüsse von Dekanatssynoden und De-
kanatssynodalvorständen aus dem Bereich eines Ge-
meinde- und Dekanatsverbandes gibt die Kirchenleitung 
dem Vorstand des Gemeinde- und Dekanatsverbandes 
Gelegenheit zur Äußerung. 

 

 

 

Unterabschnitt 5 
Kirchliche Zweckverbände 

§ 39 
Mitgliedschaft im Kirchlichen Zweckverband 

Mitglied eines Kirchlichen Zweckverbandes können 
Kirchengemeinden und Dekanate der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau sein. Kirchliche Zweck-
verbände nach diesem Kirchengesetz können auch 
unter Beteiligung kirchlicher Körperschaften aus anderen 
Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland 
gebildet werden. 

§ 40 
Name des Verbandes 

Der Name des Kirchlichen Zweckverbandes muss auf 
die Zweckbestimmung hinweisen. 

§ 41 
Aufgaben des Zweckverbandes 

Der Kirchliche Zweckverband kann einzelne in der Ver-
bandssatzung bestimmte Aufgaben wahrnehmen, für die 
ein gemeinsames Handeln der kirchlichen Körperschaf-
ten geboten oder zweckmäßig ist. 

Abschnitt 5 
Gesamtkirchengemeinden 

§ 42 
Allgemeines 

(1) Zur vertieften gemeinsamen Wahrnehmung von 
Aufgaben kann eine Gesamtkirchengemeinde gebildet 
werden. Die Gesamtkirchengemeinde nimmt für die an 
ihr beteiligten Kirchengemeinden (Ortskirchengemein-
den) alle Aufgaben wahr, die nicht durch die Satzung 
einer einzelnen Ortskirchengemeinde oder mehreren 
Ortskirchengemeinden übertragen werden.  

(2) Alle Ortskirchengemeinden müssen demselben De-
kanat angehören. 

(3) Die Ortskirchengemeinden bleiben als rechtlich selb-
ständige Körperschaften des öffentlichen Rechts beste-
hen. Sie führen ihren bisherigen Namen als Kirchenge-
meinde fort. 

(4) Die Gesamtkirchengemeinde ist eine Kirchenge-
meinde im Sinne der Kirchenordnung und als solche 
Körperschaft des öffentlichen Rechts.  

(5) Die Bestimmungen für Kirchengemeinden gelten für 
die Gesamtkirchengemeinde entsprechend, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 

(6) Die Mitglieder der Ortskirchengemeinden sind zu-
gleich Mitglieder der Gesamtkirchengemeinde. Für 
Amtshandlungen in anderen Ortskirchengemeinden der 
Gesamtkirchengemeinde bedürfen sie keiner Zustim-
mung nach § 13 Absatz 2 der Kirchengemeindeordnung. 

(7) Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse werden 
durch eine Ortskirchengemeinde nicht begründet. Bei 
Ortskirchengemeinden können keine Pfarrstellen errich-
tet werden. 

(8) In Gesamtkirchengemeinden wird das Siegel der 
Gesamtkirchengemeinde verwendet, soweit in der Sat-
zung nichts anderes bestimmt ist. In Grundstücksange-
legenheiten wird das Siegel der jeweiligen Ortskirchen-
gemeinde verwendet. 
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§ 43 
Neubildung und Änderung 

(1) Eine Gesamtkirchengemeinde wird auf Antrag der an 
ihr beteiligten Kirchengemeinden neu gebildet oder 
verändert. Im Übrigen gilt § 4 der Kirchengemeindeord-
nung entsprechend. 

(2) Wird eine Gesamtkirchengemeinde gebildet oder 
erweitert, so legt die Kirchenleitung fest, wie viele Mit-
glieder der bisherigen Kirchenvorstände von diesen 
jeweils in den Gesamtkirchenvorstand zu berufen sind. 
Dabei ist aus jeder beteiligten Kirchengemeinde mindes-
tens ein Mitglied zu berufen. Bei der Errichtung einer 
Gesamtkirchengemeinde kann die Kirchenleitung auf 
übereinstimmende Anträge aller beteiligten Kirchenge-
meinden auch bestimmen, dass bis zu einer Neubildung 
des Gesamtkirchenvorstandes nach § 44 Absatz 2 alle 
Mitglieder der bisherigen Kirchenvorstände Mitglieder 
des Gesamtkirchenvorstandes werden oder dass für die 
Zeit bis zu einer allgemeinen Neubildung der Kirchen-
vorstände nach § 45 Absatz 2 ein Gesamtkirchenvor-
stand zu bilden ist. 

§ 44 
Satzung 

(1) Die Gesamtkirchengemeinde muss eine Satzung 
haben. Sie wird vor der Errichtung von den Kirchenvor-
ständen der an der Gesamtkirchengemeinde beteiligten 
Kirchengemeinden beschlossen und bedarf der Geneh-
migung durch die Kirchenleitung. 

(2) Die Satzung muss mindestens bestimmen 

1. den Namen und den Sitz der Gesamtkirchengemeinde, 

2. die an ihr beteiligten Ortskirchengemeinden, 

3. die Aufgaben, die den Ortskirchengemeinden über-
tragen werden, 

4. Regelungen über Spenden, Kollekten und sonstige 
Einnahmen, 

5. die Abwicklung im Fall einer Auflösung der Gesamt-
kirchengemeinde und des Ausscheidens einer Orts-
kirchengemeinde. 

(3) Der Gesamtkirchenvorstand kann die Satzung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen seiner 
satzungsmäßigen Mitglieder ändern. Die Änderung 
bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 

(4) Satzungsänderungen und der Vermerk über ihre 
Genehmigung sind im Amtsblatt zu veröffentlichen.  

§ 45 
Gesamtkirchenvorstand 

(1) Die Gesamtkirchengemeinde hat einen Gesamtkir-
chenvorstand gemäß Artikel 13a der Kirchenordnung. 

(2) Der Gesamtkirchenvorstand ist in entsprechender 
Anwendung der Kirchengemeindewahlordnung zu bil-
den. Es erfolgt immer eine Bezirkswahl. Die Wahlbezirke 
entsprechen den Ortskirchengemeinden. In jeder Orts-
kirchengemeinde ist mindestens ein Mitglied des Ge-
samtkirchenvorstands zu wählen. 

(3) Soweit die Satzung keine abweichenden Regelungen 
trifft, gelten für die Tätigkeit des Gesamtkirchenvorstan-
des die Bestimmungen über die Tätigkeit eines Kirchen-
vorstandes entsprechend. 

 

§ 46 
Ortskirchenvertretung 

(1) Abweichend von den Bestimmungen der Kirchenge-
meindeordnung wird in Ortskirchengemeinden kein 
Kirchenvorstand gebildet. Dessen Aufgaben werden 
vorbehaltlich einer Übertragung nach Absatz 4 durch 
den Gesamtkirchenvorstand wahrgenommen. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, dass der Gesamtkir-
chenvorstand jeweils für die Dauer seiner Amtszeit Orts-
kirchenvertretungen beruft. Einer Ortskirchenvertretung 
gehören die Mitglieder des Gesamtkirchenvorstandes an, 
die Mitglieder der jeweiligen Ortskirchengemeinde sind. 

(3) Ist eine Ortskirchengemeinde mit weniger als drei 
Mitgliedern im Gesamtkirchenvorstand vertreten, beruft 
der Gesamtkirchenvorstand ein oder zwei weitere Mit-
glieder der Ortskirchengemeinde in die Ortskirchenver-
tretung, sodass diese aus drei Mitgliedern besteht. 

(4) Die Ortskirchenvertretung nimmt die Aufgaben wahr, 
die der Gesamtkirchenvorstand nach der Satzung der 
Ortskirchengemeinde übertragen hat. Zu diesen Aufga-
ben können insbesondere gehören:  

1. Verantwortung für das gottesdienstliche Leben, die 
Seelsorge, Angebote religiöser Bildung, diakonische 
Aufgaben und gesellschaftliche Verantwortung sowie 
die ökumenische Zusammenarbeit im Bereich der 
Ortskirchengemeinde; 

2. Mitwirkung bei der Wahl der für die Ortskirchenge-
meinde zuständigen Gemeindepfarrerinnen und 
Gemeindepfarrer sowie der Einstellung der haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der 
Ortskirchengemeinde tätig sind; 

3. Mitwirkung bei Verfügungen über Vermögensbe-
standteile (z. B. Liegenschaften und Immobilien) im 
Bereich der Ortskirchengemeinde; 

4. Verwendung der für die Ortskirchengemeinde im 
Haushalt der Gesamtkirchengemeinde bereitgestell-
ten Mittel sowie der gemeindeeigenen Kollekten und 
sonstigen Zuwendungen. 

(5) Werden in der Ortskirchenvertretung Aufgaben ge-
mäß Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 beraten, soll eine Ge-
meindepfarrerin oder ein Gemeindepfarrer an der Sit-
zung teilnehmen. 

(6) Soweit die Satzung keine abweichenden Regelungen 
trifft, gelten für die Tätigkeit der Ortskirchenvertretung 
die allgemeinen Bestimmungen der Kirchengemeinde-
ordnung über die Tätigkeit eines Kirchenvorstandes. 

§ 47 
Vertretung der Gesamtkirchengemeinde  

und der Ortskirchengemeinde 

(1) Der Gesamtkirchenvorstand vertritt die Gesamtkir-
chengemeinde. Er vertritt auch die an ihr beteiligten 
Ortskirchengemeinden, soweit für die Vertretung nicht 
nach Absatz 2 eine Ortskirchenvertretung zuständig ist. 

(2) Soweit einer Ortskirchengemeinde nach der Satzung 
Aufgaben übertragen wurden, wird die Ortskirchenge-
meinde durch die Ortskirchenvertretung vertreten. 

(3) In der Dekanatssynode werden die Ortskirchenge-
meinden durch die gewählten Gemeindemitglieder der 
Gesamtkirchengemeinde vertreten. 
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§ 48 
Haushalt und Vermögensnachweis 

(1) Die Gesamtkirchengemeinde ist an Stelle der an ihr 
beteiligten Ortskirchengemeinden Empfänger der Zu-
weisungen. Die Höhe der Zuweisungen wird für die 
Ortskirchengemeinden getrennt ermittelt und saldiert. 

(2) Für die Gesamtkirchengemeinde ist ein Haushalt 
aufzustellen, aus dem auch der Bedarf der an der Ge-
samtkirchengemeinde beteiligten Ortskirchengemeinden 
zu decken ist. Der Haushalt der Gesamtkirchengemein-
de kann die Haushalte der Ortskirchengemeinden erset-
zen oder enthalten. 

(3) Vermögensgegenstände und nicht verpflichtend an-
derweitig zu verwendende Einnahmen können Zweckbin-
dungen zu Gunsten derjenigen Ortskirchengemeinde 
erhalten, die sie in die Gesamtkirchengemeinde einge-
bracht hat. Näheres ist durch Satzung zu regeln. 

§ 49 
Schlichtung 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Gesamt-
kirchengemeinde und den an ihr beteiligten Ortskirchen-
gemeinden sowie unter den Ortskirchengemeinden über 
Rechte und Pflichten aus der regionalen Zusammenar-
beit kann der Dekanatssynodalvorstand zur Schlichtung 
angerufen werden. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
so entscheidet die Kirchenleitung durch einen Be-
schluss, der die Beteiligten bindet. 

Abschnitt 6 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 50 
Anwendung auf bestehende Kirchliche Verbände 

Wird in Kirchengesetzen, Verordnungen und Satzungen 
auf Bestimmungen des Verbandsgesetzes vom 5. März 
1977 verwiesen, so treten an deren Stelle die entspre-
chenden Bestimmungen dieses Kirchengesetzes. Soweit 
die Verbandssatzung eines bestehenden Kirchlichen 
Verbandes den Regelungen des Abschnitts 4 wider-
spricht, gehen die gesetzlichen Bestimmungen vor. 

Artikel 3 

Änderung der Kirchengemeindeordnung 

Die Kirchengemeindeordnung vom 24. November 2012 
(ABl. 2013 S. 38), zuletzt geändert am 25. November 
2015 (ABl. 2015 S. 370), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 wird die Klammer „(Ortskirchenge-
meinde)“ gestrichen. 

2. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 
Pfarramtliche Verbindung 

 (1) Sind mehrere Kirchengemeinden pfarramtlich 
verbunden, so treten für gemeinschaftliche Angele-
genheiten die Kirchenvorstände zu gemeinsamer Be-
ratung und getrennter Beschlussfassung zusammen. 
Die Beschlüsse werden von den Kirchenvorständen 
der beteiligten Kirchengemeinden ausgeführt. 

 (2) Die gemeinsame Beratung kann unterbleiben, 
wenn die Kirchenvorstände der beteiligten Kirchen-
gemeinden übereinstimmende Beschlüsse gefasst 
haben.“ 

 

3. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 und 2 wird das Wort „Ortskirchenge-
meinde“ jeweils durch das Wort „Kirchengemein-
de“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird das Wort „Ortskirchengemeinde“ 
durch die Wörter „Kirchengemeinde des ersten 
Wohnsitzes“ ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung der Dekanatssynodalordnung 

§ 31 Absatz 5 der  Dekanatssynodalordnung vom 
22. November 2013 (ABl. 2014 S. 3), zuletzt geändert am 
25. November 2015 (ABl. 2015 S. 370), wird aufgehoben. 

Artikel 5 

Änderung des Regionalverwaltungsgesetzes 

Das Regionalverwaltungsgesetz vom 5. Dezember 2001 
(ABl. 2002 S. 96), zuletzt geändert am 24. November 
2012 (ABl. 2013 S. 38, 55), wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 „(1) Abschnitt 4 des Regionalgesetzes findet ent-
sprechende Anwendung, soweit dieses Kirchenge-
setz nichts anderes bestimmt.“ 

2. § 4 Absatz 3 wird aufgehoben. 

3. In § 17 werden die Wörter „das Verbandsgesetz“ 
durch die Wörter „Abschnitt 4 des Regionalgesetzes“ 
ersetzt. 

4. In § 19 Absatz 1 werden die Wörter „dem Verbands-
gesetz“ durch die Wörter „dem Abschnitt 4 des Regi-
onalgesetzes“ ersetzt. 

Artikel 6 

Änderung des Pfarrstellengesetzes 

§ 1 des Pfarrstellengesetzes vom 26. November 2003 
(ABl. 2004 S. 81), zuletzt geändert am 25. November 2015 
(ABl. 2015 S. 370 und S. 376), wird wie folgt geändert: 

1. Die Wörter „kirchlichen Verbänden im Sinne des 
Verbandsgesetzes“ werden durch die Wörter „Kirch-
lichen Verbänden“ ersetzt. 

2. Es wird folgender Satz angefügt: 

 „Bei Ortskirchengemeinden können keine Pfarrstel-
len errichtet werden.“ 

Artikel 7 

Änderung von Rechts-  
und Verwaltungsverordnungen 

(1) § 1 Nummer 8 der Rechtsverordnung zur Übertra-
gung von Aufgaben auf die Kirchenverwaltung (ÜVO) 
vom 19. April 2007 (ABl. 2008 S. 117), zuletzt geändert 
am 31. August 2017 2017 (ABl. 2017 S. 205), wird wie 
folgt gefasst: 

„8. Genehmigungen nach dem Regionalgesetz mit Aus-
nahme der Bildung neuer kirchlicher Körperschaften“ 

(2) In § 4 Absatz 2 der Kindertagesstättenverordnung 
vom 6. November 2014 (ABl. 2014 S. 522), geändert am 
28. Januar 2016 (ABl. 2016 S. 47), wird folgender Satz 
angefügt: 

„Die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde stellt keine 
gemeindeübergreifende Trägerschaft dar.“ 
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(3) In § 1 der Kirchenbuchordnung vom 27. September 
2007 (ABl. 2007 S. 308), zuletzt geändert am 19. Sep-
tember 2013 (ABl. 2013 S. 391), wird folgender Absatz 
angefügt: 

„(4) Die Kirchenbücher sind grundsätzlich für den Be-
reich einer Kirchengemeinde zu führen. Für Gesamtkir-
chengemeinden und die an ihnen beteiligten Ortskir-
chengemeinden werden gemeinsame Kirchenbücher 
geführt.“ 

(4) In § 1 der Meldewesen-Verordnung vom 23. Februar 
2012 (ABl. 2012 S. 127), zuletzt geändert am 6. Novem-
ber 2014 (ABl. 2014 S. 460), wird folgender Absatz 
angefügt: 

„(5) Bei Gesamtkirchengemeinden wird ein gemeinsa-
mes Gemeindegliederverzeichnis für alle Ortskirchen-
gemeinden geführt. Die Zugehörigkeit zur jeweiligen 
Ortskirchengemeinde ist anzugeben.“ 

Artikel 8 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Verbandsgesetz vom 5. März 1977 
(ABl. 1977 S. 85), zuletzt geändert am 22. November 
2013 (ABl. 2014 S. 3), außer Kraft. 
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Artikel 2 

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

 
(1) In der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
wird in vielfältiger Form Gemeinde lebendig, die Jesus 
Christus zu allen Zeiten und an allen Orten sammelt, 
die er auferbaut und sendet. 
 
(2) Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau ist 
eine Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Sie fördert die Gemeinschaft der evangelischen 
Christenheit in Deutschland und wirkt an der Einheit der 
Christenheit in aller Welt mit. 
 
(3) Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
steht in der Kirchengemeinschaft der Leuenberger Kon-
kordie und ist Mitglied in der Gemeinschaft Evangeli-
scher Kirchen in Europa (GEKE). 
 
(4) Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, 
ihre Kirchengemeinden und Dekanate sowie die kirchli-
chen Verbände sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. 
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Artikel 9 

Kirchengemeinde 

 
(1) Die Kirchenmitglieder eines örtlich oder anderweitig 
bestimmten Bereichs bilden eine Kirchengemeinde. 
Über die Neubildung, Veränderung, Teilung, Zusam-
menlegung und Aufhebung von Kirchengemeinden ent-
scheidet die Kirchenleitung im Benehmen mit den Kir-
chengemeinden und Dekanaten. Das Nähere wird 
durch Kirchengesetz geregelt. 
 
(2) Soweit sich Kirchenmitglieder nicht einer anderen 
Kirchengemeinde anschließen, gehören sie der Kir-
chengemeinde ihres Wohnsitzes an. 
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Artikel 10 

Auftrag der Kirchengemeinde 

 
(1) Die Kirchengemeinde hat den Auftrag, das Evange-
lium von Jesus Christus zu bezeugen, regelmäßig Got-
tesdienst in Wort und Sakrament zu feiern und das 
kirchliche Leben im Glauben an den dreieinigen Gott zu 
gestalten. Sie eröffnet Raum zum gemeinsamen Glau-
ben und fördert den Glauben der Einzelnen. Die Kir-
chengemeinde stärkt die Verantwortung ihrer Gemein-
demitglieder für eine dem Evangelium entsprechende 
Gestaltung des Lebens. 
 
(2) Alle Kirchengemeinden sind zum missionarischen 
Wirken in der Welt und zur Förderung der ökumeni-
schen Gemeinschaft der Christenheit berufen und ver-
pflichtet. 
 
(3) Alle Kirchengemeinden sind zur Bezeugung des 
Evangeliums in allen Bereichen der Gesellschaft und 
zur Entwicklung dazu geeigneter Formen aufgerufen. 
 
(4) Im Bewusstsein, der einen Kirche anzugehören, 
arbeiten die Kirchengemeinden zusammen. 
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Evangeliums in allen Bereichen der Gesellschaft und 
zur Entwicklung dazu geeigneter Formen aufgerufen. 
 
(4) Im Bewusstsein, der einen Kirche anzugehören, 
arbeiten die Kirchengemeinden zusammen und prüfen 
dabei, welche Form der regionalen Zusammenarbeit 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse am 
besten geeignet ist, zur Erfüllung ihrer Aufgaben beizu-
tragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 11 

Rechtsstellung der Kirchengemeinde 

 
(1) Die Kirchengemeinde ordnet und verwaltet ihre An-
gelegenheiten im Rahmen der kirchlichen Ordnung und 
Aufsicht in eigener Verantwortung. 
 
(2) Die Kirchengemeinde ist an der Besetzung ihrer 
Pfarrstellen beteiligt. 
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(3) Die Kirchengemeinde hat das Recht, im Rahmen 
der kirchlichen Ordnung und Aufsicht über ihre Mittel in 
eigener Verantwortung zu verfügen. Dabei hat sie die 
Pflicht, ihren Anteil zur Erfüllung der gesamtkirchlichen 
Aufgaben und zur Behebung der Nöte anderer Ge-
meinden beizutragen. 
 

 
(3) Die Kirchengemeinde hat das Recht, im Rahmen 
der kirchlichen Ordnung und Aufsicht über ihre Mittel in 
eigener Verantwortung zu verfügen. Dabei hat sie die 
Pflicht, ihren Anteil zur Erfüllung der gesamtkirchlichen 
Aufgaben und zur Behebung der Nöte anderer Ge-
meinden beizutragen. 
 

 
Artikel 13 

Kirchenvorstand 

 
(1) Der Kirchenvorstand leitet die Kirchengemeinde 
nach Schrift und Bekenntnis sowie der auf ihnen beru-
henden kirchlichen Ordnung und ist für das gesamte 
Gemeindeleben verantwortlich. Er hat darauf zu achten, 
dass in der Kirchengemeinde das Wort Gottes lauter 
verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet 
werden. Er soll die Sendung der Gemeinde in die Welt 
ernst nehmen und auch die Gemeindemitglieder dazu 
anhalten. Geeignete Gemeindemitglieder soll er zur 
Mitarbeit ermuntern und vorhandene Gaben in der Kir-
chengemeinde wirksam werden lassen. Der Kirchen-
vorstand vertritt die Kirchengemeinde nach außen. 
 
(2) Die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 
sollen für die Pfarrerinnen und Pfarrer und alle mit be-
sonderen Diensten in der Kirchengemeinde beauftrag-
ten Frauen und Männer beten und sie mit Gottes Wort 
trösten und stärken, mahnen und warnen. Ebenso sol-
len sie für die Kirchengemeinde im Ganzen wie für ihre 
einzelnen Glieder beten und ihr zum Leben unter Got-
tes Wort durch ein gutes Vorbild, durch geschwisterli-
che Tröstung, Mahnung und Warnung helfen. 
 
(3) Der Kirchenvorstand berät und entscheidet im Rah-
men der gesamtkirchlichen Ordnung über die Angele-
genheiten der Kirchengemeinde. Zu seinen Aufgaben 
gehören insbesondere: 
1. die Vertretung der Kirchengemeinde in geistlichen 

und rechtlichen Fragen; 
2. die Ordnung und Gestaltung des kirchlichen Lebens 

in der Kirchengemeinde; 
3. die Mitverantwortung für die Seelsorge sowie die 

 
Artikel 13 

Kirchenvorstand 

 
(1) Der Kirchenvorstand leitet die Kirchengemeinde 
nach Schrift und Bekenntnis sowie der auf ihnen beru-
henden kirchlichen Ordnung und ist für das gesamte 
Gemeindeleben verantwortlich. Er hat darauf zu achten, 
dass in der Kirchengemeinde das Wort Gottes lauter 
verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet 
werden. Er soll die Sendung der Gemeinde in die Welt 
ernst nehmen und auch die Gemeindemitglieder dazu 
anhalten. Geeignete Gemeindemitglieder soll er zur 
Mitarbeit ermuntern und vorhandene Gaben in der Kir-
chengemeinde wirksam werden lassen. Der Kirchen-
vorstand vertritt die Kirchengemeinde nach außen. 
 
(2) Die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 
sollen für die Pfarrerinnen und Pfarrer und alle mit be-
sonderen Diensten in der Kirchengemeinde beauftrag-
ten Frauen und Männer beten und sie mit Gottes Wort 
trösten und stärken, mahnen und warnen. Ebenso sol-
len sie für die Kirchengemeinde im Ganzen wie für ihre 
einzelnen Glieder beten und ihr zum Leben unter Got-
tes Wort durch ein gutes Vorbild, durch geschwisterli-
che Tröstung, Mahnung und Warnung helfen. 
 
(3) Der Kirchenvorstand berät und entscheidet im Rah-
men der gesamtkirchlichen Ordnung über die Angele-
genheiten der Kirchengemeinde. Zu seinen Aufgaben 
gehören insbesondere: 
1. die Vertretung der Kirchengemeinde in geistlichen 

und rechtlichen Fragen; 
2. die Ordnung und Gestaltung des kirchlichen Lebens 

in der Kirchengemeinde; 
3. die Mitverantwortung für die Seelsorge sowie die 
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Entscheidung in Fragen der Kirchenzucht; 
4. die Aufstellung von Pfarrdienstordnungen; 
5. die Ordnung der besonderen Dienste in der Kir-

chengemeinde und die Zusammenarbeit mit über-
gemeindlichen Einrichtungen und Werken der Kir-
che; 

6. die Wahl der Pfarrerin oder des Pfarrers im Fall des 
Wahlrechts der Kirchengemeinde und die Mitwir-
kung bei der Pfarrstellenbesetzung in den übrigen 
Fällen; 

7. die Mitwirkung bei der Errichtung neuer Pfarrstellen 
und der Bildung neuer Pfarrbezirke sowie bei Ände-
rungen in dem Bestand und der Begrenzung der 
Kirchengemeinde; 

8. die Entscheidung über die finanziellen Angelegen-
heiten der Kirchengemeinde. 

 
(4) Dem Kirchenvorstand gehören gewählte Mitglieder 
sowie diejenigen an, die eine Gemeindepfarrstelle in-
nehaben oder verwalten. Der Kirchenvorstand kann 
weitere Mitglieder berufen. Die Amtszeit des Kirchen-
vorstandes beträgt regelmäßig sechs Jahre. Das Nähe-
re wird durch Kirchengesetz geregelt. 
 
(5) Die Mitglieder des Kirchenvorstandes haben ihre 
Entscheidung als Glieder der Gemeinde Jesu Christi 
allein in der Bindung an Gottes Wort und in der Treue 
gegen Bekenntnis und Ordnungen der Kirchengemein-
de und Kirche zu treffen und sind an keinerlei sonstige 
Weisungen gebunden. Sie versehen ihre einzelnen 
Dienste nach den Beschlüssen des Kirchenvorstandes. 
 
(6) Bei ihrer Einführung werden die gewählten und be-
rufenen Mitglieder des Kirchenvorstandes wie folgt ver-
pflichtet: „Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, 
den mir anvertrauten Dienst sorgfältig und treu zu tun in 
der Bindung an Gottes Wort gemäß dem Bekenntnis 
und nach den Ordnungen unserer Kirche und unserer 
Gemeinde.“ 
 
(7) Der Kirchenvorstand wählt aus seiner Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine Stell-
vertretung. 
 

Entscheidung in Fragen der Kirchenzucht; 
4. die Aufstellung von Pfarrdienstordnungen; 
5. die Ordnung der besonderen Dienste in der Kir-

chengemeinde und die Zusammenarbeit mit über-
gemeindlichen Einrichtungen und Werken der Kir-
che; 

6. die Wahl der Pfarrerin oder des Pfarrers im Fall des 
Wahlrechts der Kirchengemeinde und die Mitwir-
kung bei der Pfarrstellenbesetzung in den übrigen 
Fällen; 

7. die Mitwirkung bei der Errichtung neuer Pfarrstellen 
und der Bildung neuer Pfarrbezirke sowie bei Ände-
rungen in dem Bestand und der Begrenzung der 
Kirchengemeinde; 

8. die Entscheidung über die finanziellen Angelegen-
heiten der Kirchengemeinde. 

 
(4) Dem Kirchenvorstand gehören gewählte Mitglieder 
sowie diejenigen an, die eine Gemeindepfarrstelle in-
nehaben oder verwalten. Der Kirchenvorstand kann 
weitere Mitglieder berufen. Die Amtszeit des Kirchen-
vorstandes beträgt regelmäßig sechs Jahre. Das Nähe-
re wird durch Kirchengesetz geregelt. 
 
(5) Die Mitglieder des Kirchenvorstandes haben ihre 
Entscheidung als Glieder der Gemeinde Jesu Christi 
allein in der Bindung an Gottes Wort und in der Treue 
gegen Bekenntnis und Ordnungen der Kirchengemein-
de und Kirche zu treffen und sind an keinerlei sonstige 
Weisungen gebunden. Sie versehen ihre einzelnen 
Dienste nach den Beschlüssen des Kirchenvorstandes. 
 
(6) Bei ihrer Einführung werden die gewählten und be-
rufenen Mitglieder des Kirchenvorstandes wie folgt ver-
pflichtet: „Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, 
den mir anvertrauten Dienst sorgfältig und treu zu tun in 
der Bindung an Gottes Wort gemäß dem Bekenntnis 
und nach den Ordnungen unserer Kirche und unserer 
Gemeinde.“ 
 
(7) Der Kirchenvorstand wählt aus seiner Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine Stell-
vertretung. 
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Artikel 13a 

Gesamtkirchengemeinde 

 
(1) Mehrere Kirchengemeinden können eine Gesamtkir-
chengemeinde bilden. Die Gesamtkirchengemeinde ist 
selbst Kirchengemeinde und nimmt für die an ihr beteilig-
ten Kirchengemeinden (Ortskirchengemeinden) alle Auf-
gaben wahr, die nicht durch Satzung einer Ortskirchen-
gemeinde übertragen werden. 
 
(2) Die Gesamtkirchengemeinde bildet einen Gesamt-
kirchenvorstand, der auch die Aufgaben der Kirchen-
vorstände der an ihr beteiligten Kirchengemeinden 
wahrnimmt. 
 
(3) Für die Gesamtkirchengemeinde und den Gesamt-
kirchenvorstand gelten die Bestimmungen der Kirchen-
ordnung für Kirchengemeinden und Kirchenvorstände 
entsprechend. 
 
(4) Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt. 
 

 

 
Artikel 15 

Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 

 
(1) Die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
haben im Rahmen der kirchlichen Ordnung den Auftrag 
und das vorrangige Recht, in der Kirchengemeinde die 
öffentliche Wortverkündigung auszuüben, Amtshand-
lungen vorzunehmen sowie die Seelsorge und Unter-
weisung wahrzunehmen. 
 
(2) Die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
leiten als Mitglieder des Kirchenvorstandes gemeinsam 
mit den Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern 
die Kirchengemeinde. Sie sind verantwortlich für die 
pfarramtliche und, soweit diese nicht durch Ehrenamtli-
che wahrgenommen wird, für die kirchengemeindliche 
Verwaltung. 
 
 
 

 
Artikel 15 

Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 

 
(1) Die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
haben im Rahmen der kirchlichen Ordnung den Auftrag 
und das vorrangige Recht, in der Kirchengemeinde die 
öffentliche Wortverkündigung auszuüben, Amtshand-
lungen vorzunehmen sowie die Seelsorge und Unter-
weisung wahrzunehmen. 
 
(2) Die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 
leiten als Mitglieder des Kirchenvorstandes gemeinsam 
mit den Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern 
die Kirchengemeinde. Sie sind verantwortlich für die 
pfarramtliche und, soweit diese nicht durch Ehrenamtli-
che wahrgenommen wird, für die kirchengemeindliche 
Verwaltung. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sind in Kooperationsräumen mehrere Gemeindepfarre-
rinnen und Gemeindepfarrer für zwei oder mehr Kir-
chengemeinden zuständig, dann bestimmt Artikel 15 
Absatz 2 Satz 1 der Kirchenordnung nicht, dass jede 
Gemeindepfarrerin und jeder Gemeindepfarrer allen 
Kirchenvorständen angehören muss. Siehe auch § 25 
Absatz 3 KGO-E (Synoden-Drucksache Nr. 11/17). 
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(3) Pfarrerinnen und Pfarrer werden zu Beginn ihres 
ständigen Dienstes in einer Kirchengemeinde in einem 
Gottesdienst unter Berufung auf ihr Ordinationsverspre-
chen eingeführt. 
 
(4) Die Einführung der Gemeindepfarrerinnen und Ge-
meindepfarrer geschieht unter Mitwirkung des Kirchen-
vorstandes. Die Kirchengemeinde erneuert dabei ihre 
Bereitschaft und Verpflichtung zur Mitarbeit im Dienst 
an Welt und Kirche. 
 

 
(3) Pfarrerinnen und Pfarrer werden zu Beginn ihres 
ständigen Dienstes in einer Kirchengemeinde in einem 
Gottesdienst unter Berufung auf ihr Ordinationsverspre-
chen eingeführt. 
 
(4) Die Einführung der Gemeindepfarrerinnen und Ge-
meindepfarrer geschieht unter Mitwirkung des Kirchen-
vorstandes. Die Kirchengemeinde erneuert dabei ihre 
Bereitschaft und Verpflichtung zur Mitarbeit im Dienst 
an Welt und Kirche. 
 

 
Artikel 19 

Zusammensetzung der Dekanatssynode 

 
(1) 1Die Dekanatssynode besteht aus Vertreterinnen 
und Vertretern aller Kirchengemeinden des Dekanats. 

2Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt.  
 

3Darüber hinaus gehören der Dekanatssynode gewähl-
te Vertreterinnen oder Vertreter der im Dekanat tätigen 
übergemeindlichen Pfarrerinnen und Pfarrer an.  
 

4Der Dekanatssynodalvorstand beruft weitere Mitglie-
der. 5Darunter sollen Vertreterinnen und Vertreter der 
zum Dekanat gehörenden kirchlichen Einrichtungen 
und Dienste sein.  
 

6Die Dekanin oder der Dekan und die stellvertretenden 
Dekaninnen oder Dekane gehören kraft Amtes der De-
kanatssynode mit Stimmrecht an. 
 
 
 
 
 

Siehe bisher Satz 5. 
 
 
 
(2) Die Kirchenvorstände wählen für jede Kirchenge-
meinde eine Pfarrerin oder einen Pfarrer oder eine 
Pfarrvikarin oder einen Pfarrvikar oder eine Pfarrdiako-

 
Artikel 19 

Zusammensetzung der Dekanatssynode 

 
(1) 1Die Dekanatssynode besteht aus: 
1. Gemeindemitgliedern, die von den Kirchenvorstän-

den der Kirchengemeinden des Dekanats gewählt 
werden, 

2. Pfarrerinnen und Pfarrern, die aus der Mitte der im 
Dekanat tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer gewählt 
werden, 

 
3. Mitgliedern, die von der Dekanatssynode berufen 

werden, 
 
 
 
4. der Dekanin oder dem Dekan sowie den stellvertre-

tenden Dekaninnen und Dekanen. 
 
 
(2) Mindestens zwei Drittel der gewählten Mitglieder der 
Dekanatssynode sollen nicht ordinierte Gemeindemit-
glieder sein. 
 
(3) Unter den berufenen Mitgliedern sollen Vertreterin-
nen und Vertreter der zum Dekanat gehörenden kirchli-
chen Einrichtungen und Dienste sein.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Im Rahmen der Einführung von Gesamtkirchengemein-
den müsste eigentlich nur das Wort „aller“ in Absatz 1 
Satz 1 durch das Wort „der“ ersetzt werden. Es wird 
jedoch vorgeschlagen, Artikel 19 in Gänze neu zu fas-
sen und an den Duktus von Artikel 33 der Kirchenord-
nung (Zusammensetzung der Kirchensynode) anzu-
passen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vgl. Artikel 33 Absatz 2 KO; 
siehe auch § 13 Absatz 1 Satz 3 DSO. 
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nin oder einen Pfarrdiakon und zwei Gemeindemitglie-
der in die Dekanatssynode, soweit die Dekanatssyno-
dalwahlordnung nichts anderes bestimmt. 
 

Siehe bisher Satz 2. 
 
 
(3) Die weiteren Einzelheiten der Wahl und der Beru-
fung regelt die Dekanatssynodalwahlordnung. 
 
(4) Die Dekanatssynode tritt mindestens einmal jährlich 
zusammen. 
 

 
 
 
 
(4) Die Amtszeit der Dekanatssynode beträgt sechs 
Jahre. 
 
(5) Das Nähere zu den Wahlen und Berufungen wird 
durch Kirchengesetz geregelt. 
 
(6) Die Dekanatssynode tritt mindestens einmal jährlich 
zusammen. 
 

 
 
 
 

Vgl. § 10 Absatz 1 DSO. 
 
 

Es ist nicht üblich, in der Kirchenverfassung  
auf bestimmte einfache Gesetze zu verweisen. 

 
Artikel 21 

Auftrag der Dekanatssynode 

 
(…) (2) Die Dekanatssynode trägt Verantwortung für die 
Zusammenarbeit der Kirchengemeinden untereinander 
und mit den kirchlichen Einrichtungen und Diensten. 
 

 
Artikel 21 

Auftrag der Dekanatssynode 

 
(…) (2) Die Dekanatssynode trägt Verantwortung für die 
Zusammenarbeit der Kirchengemeinden untereinander 
und mit den kirchlichen Einrichtungen und Diensten. 
 

 

 
Artikel 25 

Aufgaben des Dekanatssynodalvorstandes 

 
(1) Der Dekanatssynodalvorstand hat die Tagungen der 
Dekanatssynode vorzubereiten, einzuberufen, zu leiten 
und ihre Beschlüsse auszuführen. Zwischen ihren Ta-
gungen nimmt er ihre Aufgaben wahr. 
 
(2) Der Dekanatssynodalvorstand hat insbesondere 
folgende weitere Aufgaben: 
 
1. die Durchführung gemeinsamer Aufgaben im Deka-

nat und die Bewilligung der hierzu notwendigen Mit-
tel aufgrund des Haushaltsplanes; 

2. die Vorlage eines jährlichen Rechenschaftsberichts 
an die Dekanatssynode; 

3. Mitwirkung bei der Visitation; 
 
 
4. die Aufsicht über den Dienst der Kirchengemeinden 

und kirchlichen Verbände im Dekanat sowie über 
die Einhaltung der Ordnung des kirchlichen Lebens; 

 
Artikel 25 

Aufgaben des Dekanatssynodalvorstandes 

 
(1) Der Dekanatssynodalvorstand hat die Tagungen der 
Dekanatssynode vorzubereiten, einzuberufen, zu leiten 
und ihre Beschlüsse auszuführen. Zwischen ihren Ta-
gungen nimmt er ihre Aufgaben wahr. 
 
(2) Der Dekanatssynodalvorstand hat insbesondere 
folgende weitere Aufgaben: 
 
1. die Durchführung gemeinsamer Aufgaben im Deka-

nat und die Bewilligung der hierzu notwendigen Mit-
tel aufgrund des Haushaltsplanes; 

2. die Vorlage eines jährlichen Rechenschaftsberichts 
an die Dekanatssynode; 

3. Mitwirkung bei der Visitation; 
3a. die Förderung der Zusammenarbeit der Kirchenge-

meinden; 
4. die Aufsicht über den Dienst der Kirchengemeinden 

und kirchlichen Verbände im Dekanat sowie über 
die Einhaltung der Ordnung des kirchlichen Lebens; 
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5. die Entscheidung über Einsprüche gegen Beschlüs-
se der Kirchenvorstände und über Einsprüche bei 
Wahlen zum Kirchenvorstand; 

6. die Aufsicht über die Dienste des Dekanats ein-
schließlich der Entscheidungen in allen Personalan-
gelegenheiten. 

 

5. die Entscheidung über Einsprüche gegen Beschlüs-
se der Kirchenvorstände und über Einsprüche bei 
Wahlen zum Kirchenvorstand; 

6. die Aufsicht über die Dienste des Dekanats ein-
schließlich der Entscheidungen in allen Personalan-
gelegenheiten. 
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Kirchengesetz Uüber die Bildung, Zuständigkeit und 

Organisation Kirchlicher Vereinigungen in der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

U(Verbandsgesetz – VerbG) 

 
UVom 5. März 1977 (ABl. 1977 S. 85), zuletzt geändert 

am 22. November 2013 (ABl. 2014 S. 3) 
 

UDie Fünfte Kirchensynode hat in Ausführung der Artikel 
4, 26, 67 und 68 der Kirchenordnung das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

 
UGesetzesübersicht 

 
U(…) 

 

 
Kirchengesetz  

Uüber die regionale Zusammenarbeit in der  
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

U(Regionalgesetz – RegG) 

 
Vom… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gesetzesübersicht soll zukünftig nicht mehr Be-
standteil des Kirchengesetzes sein. In der Rechts-
sammlung wird aber eine Inhaltsübersicht redaktionell 
hinzugefügt werden. 

 

 
 

 
UAbschnitt 1 
Allgemeines 

 
§ 1 

Formen regionaler Zusammenarbeit 
 

Dieses Kirchengesetz regelt folgende Formen der regi-
onalen Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und 
Dekanaten: 
1. die pfarramtliche Verbindung, 
2. die Arbeitsgemeinschaft, 
3. den Kirchlichen Verband, 
4. die Gesamtkirchengemeinde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisher in § 8 KGO geregelt. 
Bisher im Verbandsgesetz geregelt. 
Bisher im Verbandsgesetz geregelt. 
Neue Rechtsform. 

  
U§ 2 

UGrundsätze und Ziele regionaler Zusammenarbeit 
von Kirchengemeinden 

 
U(1) Die Kirchengemeinden arbeiten bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit anderen Kirchengemeinden zusam-
men. Sie prüfen dabei, welche Form der regionalen 
Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse am besten geeignet ist, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben beizutragen. 
 

 
 
 
 
 

Vgl. auch den neu vorgeschlagenen  
Artikel 10 Absatz 4 KO-E. 
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U(2) Regionale Zusammenarbeit soll die an ihr beteiligten 
Kirchengemeinden in ihrer Arbeit unterstützen. Sie soll 
insbesondere  
 
U1. die Vielfalt gemeindlichen Lebens in unterschiedli-

chen strukturellen Formen fördern und offen für künf-
tige Entwicklungen halten, 

 
U2. die örtliche Identität kirchlicher Arbeit wahren und 

durch eine an gemeinsamen Aufgaben entwickelte 
regionale Identität ergänzen helfen, 

 
U3. neue Möglichkeiten kirchlicher Arbeit eröffnen, die 

sich in den einzelnen Kirchengemeinden oder auf 
der Dekanatsebene nicht in gleicher Weise verwirkli-
chen lassen, 

 
U4. eine Aufgabenteilung, die gegenseitige Ergänzung 

sowie Entlastung und eine Schwerpunktsetzung un-
ter den beteiligten Kirchengemeinden erleichtern, 

 
U5. Synergieeffekte in Hinsicht auf Personal, Finanzen 

und Gebäude für inhaltliche Arbeit bzw. Haushalts-
konsolidierung nutzbar machen, 

 
U6. die Arbeitsbedingungen für Haupt- und Ehrenamtli-

che verbessern, 
 
U7. die Entwicklung neuer Profile beruflicher und ehren-

amtlicher Mitarbeit fördern. 
 
U(3) Die Dekanate unterstützen und fördern die regionale 
Zusammenarbeit der Kirchengemeinden. 
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Zurzeit in der KGO geregelt: 
 

§ 8 
Pfarramtliche Verbindung 

 
(1) Mehrere Kirchengemeinden können pfarramtlich 
verbunden werden. 
 
 
 
 
(2) Die pfarramtliche Verbindung wird von den beteilig-
ten Kirchenvorständen im Einvernehmen mit dem De-
kanatssynodalvorstand beschlossen und von der Kir-
chenverwaltung genehmigt. Den gleichen Regelungen 
unterliegt die Auflösung der pfarramtlichen Verbin-
dung. UDie entsprechende Urkunde ist im Amtsblatt zu 
veröffentlichen. 

 
UAbschnitt 2 

UPfarramtliche Verbindungen 

 
U§ 3 

UPfarramtliche Verbindung 

 
(1) Mehrere Kirchengemeinden können Uauf AntragU 
pfarramtlich verbunden werden. UMehrere Kirchenge-
meinden sind pfarramtlich verbunden, wenn der Deka-
natssollstellenplan die gemeinsame pfarramtliche Ver-
sorgung vorsieht. 
 
(2) UIm Fall des Absatz 1 Satz 1 U wird die pfarramtliche 
Verbindung von den beteiligten Kirchenvorständen im 
Einvernehmen mit dem Dekanatssynodalvorstand be-
schlossen und von der Kirchenverwaltung genehmigt. 
Den gleichen Regelungen unterliegt die Auflösung der 
pfarramtlichen Verbindung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Verfahren unterscheidet sich von der Bildung einer 
kirchlichen Arbeitsgemeinschaft und sollte daher in ei-
nem eigenen Abschnitt geregelt werden. 
 
 
 
 
 
Im Fall des Satz 2 soll eine pfarramtliche Verbindung 
zukünftig von Gesetzes wegen erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Veröffentlichung der Urkunde im Amtsblatt ist nicht 
erforderlich. 
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UII. Abschnitt: 

UKirchlicheU Arbeitsgemeinschaften 
U(Vereinbarungen über die gemeinsame  

Wahrnehmung von Aufgaben) 

 
U§ 20 

Inhalt der Vereinbarung 

 
U(1) Ist zur Erfüllung von gemeinsamen Aufgaben die 
Verbandsform nicht notwendig, können die beteiligten 
Kirchengemeinden und Dekanate schriftlich verbindli-
che Vereinbarungen treffen 
Ua) über die Gestaltung bestehender Gemeinschafts-

verhältnisse und ihr Zusammenwirken in den ge-
meinschaftlichen Angelegenheiten, 

Ub) über die gemeinsame Inangriffnahme übergreifen-
der kirchlicher Aufgaben innerhalb ihres Gebietes, 

Uc) über die gegenseitige Abstimmung ihrer Maßnah-
men und Planungen in Angelegenheiten von über-
greifender Bedeutung. 

 
U(2) U Sie können dabei für bestimmte Angelegenhei-
ten UArbeitsgemeinschaften und U Ausschüsse zur Bera-
tung der Kirchenvorstände und Dekanatssynoden und 
zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse bilden. Sie können 
ferner einzelne Aufgaben einem der Beteiligten über-
tragen oder Regelungen für ein gemeinschaftliches 
Handeln treffen, insbesondere Ugemeinsame Verwal-
tungs- und Vertretungsorgane schaffen (§ 21) U. UDabei 
muss die Frage der Kosten und des Kostenbeitrages 
der Beteiligten geregelt werden.U UFür die Mitgliedschaft 
gilt § 8. 
 
 
 
 
 
 
§ 1. (…) U(2) Kirchliche Vereinigungen ohne Rechtsper-

sönlichkeit werden als kirchliche Arbeitsgemeinschaften 
(§§ 20–24) gebildet. 
 

 
UAbschnitt 3 

Arbeitsgemeinschaften 

 
 
 

U§ 4 
UArbeitsgemeinschaft 

 
U(1) Zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben 
können Kirchengemeinden und Dekanate eine Arbeits-
gemeinschaft bilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie können dabei für bestimmte Angelegenheiten Aus-
schüsse zur Beratung der Kirchenvorstände und Deka-
natssynoden und zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse 
bilden. Sie können ferner einzelne Aufgaben einem der 
Beteiligten übertragen oder Regelungen für ein ge-
meinschaftliches Handeln treffen, insbesondere Ueinen 
geschäftsführenden Ausschuss U bilden. 
 
 
 
 
U(2) Arbeitsgemeinschaften können auch unter Beteili-
gung kirchlicher Körperschaften aus anderen Gliedkir-
chen der Evangelischen Kirche in Deutschland gebildet 
werden. 
 
U(3) Die Arbeitsgemeinschaft ist keine Rechtsperson. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Konkretisierungen in den Buchstaben a bis c sind 
nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe dazu jetzt § 5 Absatz 2. 
 
 

Siehe jetzt § 5 Absatz 1 Nummer 3. 
 
 

Neu. Siehe auch § 39. 
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U(3) Die Vereinbarung kann befristet oder unbefristet 
getroffen werden. Im letzteren Fall muss die Vereinba-
rung bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und 
in welcher Form sie von einem Beteiligten gekündigt 
werden kann. Im Falle der Kündigung kann die Rege-
lung des § 24 Absatz 2 sinngemäß Anwendung finden. 
 

 
U§ 5 

UVereinbarung 

 
U(1) Die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft erfolgt durch 
schriftliche Vereinbarung. In der Vereinbarung müssen 
mindestens festgelegt werden: 
U1. der Gegenstand der Zusammenarbeit, 
U2. die Geschäftsführung innerhalb der Arbeitsgemein-

schaft, 
U3. die Finanzierung der Aufwendungen, 
U4. Regelungen zur Änderung oder Aufhebung der Ver-

einbarung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U§ 21 

Gemeinsame Satzungen 

 
U(1) Die beteiligten Kirchengemeinden und Dekanate 
können durch gemeinsame Satzungen verbindliche 
Ordnungen für ihr gemeinsames Handeln in den in § 27 
Absatz 1 und 2 bezeichneten gemeinsamen Angele-
genheiten erlassen. Sie können darin insbesondere 
Bestimmungen treffen 
Ua) über das Zusammentreten der Kirchenvorstände, 

Dekanatssynoden und Dekanatssynodalvorstände 
zu gemeinsamer verbindlicher Beschlussfassung, 
gegebenenfalls auch über eine Begrenzung der 
Zahl der Vertreter in diesen gemeinsamen Tagun-
gen, 

Ub) über die Bestellung eines geschäftsführenden Aus-
schusses zur Vorbereitung und Leitung der Ver-
handlungen sowie zur Ausführung der gefassten 
Beschlüsse, insbesondere auch zur rechtlichen Ver-
tretung der beteiligten Kirchengemeinden und De-
kanate in den gemeinsamen Angelegenheiten, 

 
Uc) über die Vertretung gemeinsamer Angelegenheiten 

gegenüber der Öffentlichkeit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U(2) Vereinbarungen erfolgen in Form einer Satzung, 
wenn ein geschäftsführender Ausschuss zur Vorberei-
tung und Leitung der Verhandlungen sowie zur Ausfüh-
rung der gefassten Beschlüsse, insbesondere auch zur 
rechtlichen Vertretung der beteiligten Kirchengemein-
den und Dekanate in den gemeinsamen Angelegenhei-
ten eingerichtet wird. 
 
 

 
 
 
 
Siehe stattdessen jetzt nur noch die §§ 4 und 5 Abs. 1. 

 
 
 
 
 
Siehe stattdessen für das Dekanat nur noch § 31 DSO. 
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U(2) Für die Beschlussfassung der gemeinsamen Ta-
gungen gelten die Vorschriften der Dekanatssynodal-
ordnung insbesondere über die Geschäftsordnung, 
daneben die der Kirchengemeindeordnung sinngemäß. 
 
U(…) (5) Die näheren Bestimmungen über die Zusam-
mensetzung der gemeinsamen Tagungen, die Wahl 
und Amtsdauer ihrer Mitglieder, des Vorsitzenden und 
der Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses 
sind in der Satzung festzulegen. 
 

 
Siehe stattdessen für das Dekanat nur noch § 31 DSO. 
 
 
 

Siehe jetzt nur noch § 5 Absatz 1. 

 
U§ 22 

Zustandekommen der Vereinbarungen  
und Satzungen 

 
(1) Für die Beschlussfassung Uüber dieU Vereinbarungen 
und Satzungen Ugilt die Vorschrift des § 31 Absatz 1 
bis 4 der Dekanatssynodalordnung sinngemäß auch für 
die Kirchengemeinden. U UDie Beschlussfassung bedarf 
auf einer gemeinsamen Tagung der beteiligten Kir-
chenvorstände und Dekanatssynoden einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden und stimmberechtig-
ten Kirchenvorsteher und Synodalen. Diese Beschlüsse 
sind für die beteiligten Kirchengemeinden und Dekana-
te bindend. Eine gemeinsame Tagung kann unterblei-
ben, wenn die beteiligten Kirchenvorstände und Deka-
natssynoden übereinstimmende Beschlüsse gefasst 
haben. Die Kirchenleitung kann eine gemeinsame Ta-
gung zu verbindlicher Beschlussfassung anordnen und 
eine Vorlage zur Beschlussfassung machen. 
 
U(2) Vereinbarungen zwischen Kirchengemeinden und 
Dekanaten bedürfen der Genehmigung der Kirchen-
verwaltung. 
 
 
U(3) Satzungen bedürfen der Genehmigung durch die 
Kirchenleitung. Sie sind im Amtsblatt der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau zu veröffentlichen. 
 
U(4) Den gleichen Vorschriften unterliegen Änderungen 
oder die Aufhebung der betroffenen Regelung. 
 

 
 
 
 
 
U(3) Für die Beschlussfassung von Vereinbarungen so-
wie für ihre Änderung und Aufhebung gelten die Be-
stimmungen über Kirchengemeinde- und Dekanatssat-
zungen entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U(4) Satzungen bedürfen der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung. Einfache Vereinbarungen über Arbeitsge-
meinschaften sind der Kirchenverwaltung lediglich an-
zuzeigen. 
 
 
U(5) Satzungen werden im Amtsblatt veröffentlicht. 
 

 
 
 
 
 

Siehe §§ 9 und 47 KGO, §§ 6, 8 und 51 DSO. 
 
 

Gemeinsame Tagungen bleiben danach möglich. Je-
doch müssen die Vereinbarungen in getrennten Ab-
stimmungen übereinstimmend beschlossen werden. 
Eine qualifizierte Mehrheit ist nicht erforderlich, vgl. § 9 
KGO und § 6 DSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe jetzt Absatz 4. 
 
 
 

Siehe jetzt Absatz 3. 
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U§ 6 

UArbeitsgemeinschaft  
mit pfarramtlichem Kooperationsraum 

 
 
 
 
 
 
 
 
U(1) Kirchengemeinden können zur Wahrnehmung von 
Aufgaben einen Kooperationsraum bilden, dem nach 
§ 1 Absatz 2 des Pfarrstellengesetzes gemeindliche 
Pfarrstellen zugewiesen werden. Dieser umfasst die 
beteiligten Kirchengemeinden oder Teile hiervon. Der 
Kooperationsraum dient der gemeinsamen Gestaltung 
der kirchlichen Arbeit und der pfarramtlichen Versor-
gung. 
 
U(2) Über die Bildung eines Kooperationsraums ent-
scheiden die beteiligten Kirchenvorstände. Das Deka-
nat errichtet Pfarrstellen gemäß § 1 in Verbindung mit 
§ 3 des Pfarrstellengesetzes.  
 
U(3) Bei der Bildung von Kooperationsräumen sind geo-
graphische, sozialräumliche und historische Gegeben-
heiten zu bedenken und die Perspektiven der Pfarrstel-
lenplanung zu berücksichtigen. Der Dekanatssynodal-
vorstand kann die Bildung von Kooperationsräumen 
anregen.  
 
U(4) Die Kirchengemeinden eines Kooperationsraums 
schließen eine Vereinbarung gemäß § 5 über ihre Zu-
sammenarbeit.  
 
U(5) Für den Kooperationsraum ist eine gemeinsame 
Pfarrdienstordnung zu erstellen. 
 
U(6) Für den Kooperationsraum gilt § 8 der Kirchenge-
meindeordnung entsprechend, soweit durch Satzung 
nichts anderes bestimmt ist. 
 

 
 
 
 

USiehe Synoden-Drucksache Nr. 11/17: 
 

„§ 1 [Pfarrstellengesetz] 
 
(1) Pfarrstellen werden bei Kirchengemeinden, Dekana-
ten, kirchlichen Verbänden oder der Gesamtkirche er-
richtet. 
 
(2) Bei den Dekanaten werden regionale Pfarrstellen 
errichtet. Außerdem können dort gemeindliche Pfarr-
stellen errichtet werden, soweit diese einem Kooperati-
onsraum zugewiesen werden. Näheres regelt die Kir-
chenleitung durch Rechtsverordnung. § 3 Absatz 1 und 
die §§ 17 ff. finden sinngemäß Anwendung. Bei mehre-
ren Kirchenvorständen findet das Verfahren nach den 
§§ 17 ff. in gemeinsamen Sitzungen statt.“ 
 

§ 4 [Pfarrstellenverordnung] 
 
„(4a) Der Sollstellenplan kann Kooperationsräume vor-
sehen. Im Einvernehmen mit der Kirchenleitung und auf 
Antrag der beteiligten Kirchenvorständen können ge-
meindliche Pfarrstellen, die bei Kirchengemeinden er-
richtet sind, aufgehoben und beim Dekanat errichtet 
werden.“ 
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U§ 21. (…) (3) Urkunden über Rechtsgeschäfte, die ein 

geschäftsführender Ausschuss im Rahmen seines Auf-
trages (§ 21 Absatz 1) ausstellt, müssen unter Anführung 
des betreffenden Beschlusses von dem Vorsitzenden 
oder seinem Stellvertreter und jeweils einem anderen 
Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses unter-
schrieben und mit dem Siegel der Kirchengemeinde oder 
des Dekanates des Vorsitzenden oder seines Stellvertre-
ters versehen sein; dies gilt nicht bei gerichtlichen und 
notariellen Beurkundungen. Hierdurch wird Dritten ge-
genüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlussfassung und 
die Bevollmächtigung des Ausschusses durch die betei-
ligten Kirchengemeinden und Dekanate festgestellt. 
 
U(4) Auf das rechtsgeschäftliche Handeln des geschäfts-
führenden Ausschusses finden Genehmigungs- und 
Mitwirkungsvorbehalte, die das Recht der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau vorsieht, sinnge-
mäß Anwendung. Soweit kirchenaufsichtliche Geneh-
migung vorgeschrieben ist, wird die Erklärung erst mit 
Erteilung der Genehmigung wirksam. 
 

 
U§ 7 

UVertretung im Rechtsverkehr 

 
UEin geschäftsführender Ausschuss kann die an der 
Arbeitsgemeinschaft beteiligten Kirchengemeinden und 
Dekanate im Rahmen seiner Zuständigkeit im Rechts-
verkehr vertreten. § 22 der Kirchengemeindeordnung 
gilt entsprechend. 
 
 
 

 
 
 
 
Es handelt sich hier nicht um die Rechtsvertretung der 
Arbeitsgemeinschaft, sondern um die Vertretung der 
beteiligten Kirchengemeinden und Dekanate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verweisung auf § 22 Absatz 4 KGO ist ausrei-
chend. 

 
U§ 23 

Regelungen durch die Kirchenleitung 

 
U(1) Regelungen der in den §§ 21, 22 bezeichneten Art 
kann die Kirchenleitung bei Teilung einer Kirchengemein-
de oder eines Dekanats dem betroffenen Kirchenvorstand 
sowie dem Dekanatssynodalvorstand empfehlen. 
 
U(2) Regelungen der in den §§ 21, 22 bezeichneten Art 
kann die Kirchenleitung treffen, wenn die Mehrzahl der 
Kirchenvorstände der beteiligten Kirchengemeinden oder 
die Mehrzahl der Dekanatssynoden der beteiligten De-
kanate es beantragen, sofern die gemeinsam wahrzu-
nehmenden Aufgaben dies erfordern und, soweit Kir-
chengemeinden betroffen sind, nach Anhörung des zu-
ständigen Dekanatssynodalvorstandes und, soweit De-
kanate betroffen sind, des Kirchensynodalvorstandes. 

 
 

 
 
 

 
Empfehlungen kann die Kirchenleitung auch ohne eine 
gesetzliche Regelung aussprechen.  
 
 
 
Arbeitsgemeinschaften sind freiwillig. 
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§ U24U 

Schlichtung Uvon Meinungsverschiedenheiten 

 
U(1) U Bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte 
und UVerbindlichkeitenU der Beteiligten aus einer UVerein-
barung oder SatzungU kann der Dekanatssynodalvor-
stand oder, soweit ein Dekanat beteiligt ist, die Kirchen-
leitung zur Schlichtung angerufen werden. Sind Kir-
chengemeinden aus verschiedenen Dekanaten betei-
ligt, so bestimmt die Kirchenleitung ein Dekanat, des-
sen Dekanatssynodalvorstand die Schlichtung Uvorzu-
nehmen hatU. 
 
U(2) U Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet 
die Kirchenleitung durch einen Beschluss, der die Betei-
ligten bindet. 
 

 
§ 8 

Schlichtung 

 
Bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und UP-
flichtenU der Beteiligten aus einer UArbeitsgemein-
schaft Ukann der Dekanatssynodalvorstand oder, soweit 
ein Dekanat beteiligt ist, die Kirchenleitung zur Schlich-
tung angerufen werden. Sind Kirchengemeinden aus 
verschiedenen Dekanaten beteiligt, so bestimmt die 
Kirchenleitung ein Dekanat, dessen Dekanatssynodal-
vorstand die Schlichtung UvornimmtU. 
 
 
Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet 
die Kirchenleitung durch einen Beschluss, der die Betei-
ligten bindet. 
 

 

 
 
 
 

UI. Abschnitt: 
UAllgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Grundsatzbestimmungen 

 
(1) UUnbeschadet des Grundsatzes, dass Kirchenge-
meinden und Dekanate ihre Aufgaben nach dem kirch-
lichen Recht in eigener Verantwortung erfüllen, U kön-
nen UsieU zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben Uöffentlich-
rechtlicheU Kirchliche UVereinigungenU nach Maßgabe 
dieses Kirchengesetzes bilden. 
 
U(2) Kirchliche Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit 
werden als kirchliche Arbeitsgemeinschaften (§§ 20-24) 
gebildet. 
 
(3) Folgende UKirchliche Vereinigungen mit Rechtsper-
sönlichkeit (Kirchliche Verbände) werden als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts U gebildet: 
Ua) U Kirchengemeindeverbände U(§§ 25-28) 
Ub) U Dekanatsverbände U(§§ 29-31) 

 
UAbschnitt 4 

UKirchliche Verbände 

 
UUnterabschnitt 1 

Allgemeines 

 
§ 9 

Grundsatzbestimmungen 

 
(1) Kirchengemeinden und Dekanate können zur Erfül-
lung gemeinsamer Aufgaben Kirchliche UVerbändeU nach 
Maßgabe dieses Kirchengesetzes bilden. 
 
U(2) Kirchliche Verbände sind Körperschaften des öffent-
lichen Rechts. 
 
 

 
 
 
(3) Folgende Kirchliche Verbände UkönnenU gebildet Uwer-
denU: 
 
U1. U Kirchengemeindeverbände, 
U2. U Dekanatsverbände, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe auch Artikel 2 Absatz 4 KO. 
 
 

Siehe jetzt § 4 Absatz 3. 
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Uc)U UKirchlicheU Gemeinde- und 
Dekanatsverbände U(§§ 32-40) 

Ud) U Kirchliche Zweckverbände U(§§ 41-43) 
 
U(4) Kirchengemeinden und Dekanate können nach Bil-
dung von Kirchlichen Verbänden später auch eigene 
Aufgaben durch Vereinbarung mit dem Verband auf 
diesen übertragen. 
 
U(5) Unberührt von diesem Gesetz bleiben die Vorschrif-
ten des § 8 Absatz 2 und 3 der Kirchengemeindeord-
nung und des § 31 Absatz 1 bis 4 der Dekanatssyno-
dalordnung über die gemeinsamen Tagungen von Kir-
chenvorständen und Dekanatssynoden. 
 

U3. U Gemeinde- und Dekanatsverbände, 
 
U4. U Kirchliche Zweckverbände. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Absatz 4 kann entfallen. 
 
 
 
 

Absatz 5 kann entfallen. 
 
 

 
U1. Unterabschnitt: 

UKirchliche Vereinigungen 

 
U§ 2 

Räumliche Begrenzung 

 
UDie Kirchliche Vereinigung umfasst Kirchengemeinden 
und Dekanate im Bereich einer politischen Gemeinde 
oder eines räumlich zusammengehörigen Gebiets. Sie 
soll die Grenzen eines Propsteibereichs und eines 
Bundeslandes nicht überschreiten. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Die Einschränkung in § 2 VerbG ist nicht erforderlich. 

 
U§ 3 

Ausschüsse und Einzelbeauftragte 

 
U(1) Die Organe der Kirchlichen Vereinigung können für 
bestimmte oder örtlich abgegrenzte Aufgaben Aus-
schüsse bestellen und einzelne ihrer Mitglieder mit der 
Durchführung bestimmter Aufgaben betrauen. 
 
U(2) § 38 Absatz 2 und § 44 der Kirchengemeindeord-
nung finden sinngemäß Anwendung. 
 
U(3) Einzelheiten regelt die Vereinbarung oder die Ver-
bandssatzung. 
 
 

  
 

Jetzt in § 17 Absatz 5 geregelt. 

 
 



Anlage 2 zu Drucksache Nr. 61/17 

 

Verbandsgesetz (RS 20) Regionalgesetz (Artikel 2) Anmerkungen 
 

11/40 

A
n

la
g

e
 2

 z
u
 D

ru
c
k
s
a
c
h
e
 N

r. 6
1

/1
7

 

 
§ 4 

Name 

 
Der Name Ueiner Kirchlichen Vereinigung U muss als Be-
standteil eine U§ 1 Absatz 2 und 3 dieses Gesetzes U ent-
sprechende Bezeichnung der Art Uder Vereinigung U sowie 
die Angabe der Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche 
enthalten. UDie §§ 26 und 33 bleiben unberührt. 
 

 
§ U10U 

Name 

 
Der Name Ueines Kirchlichen Verbandes U muss als Be-
standteil eine der Art entsprechende Bezeichnung Udes 
VerbandesU sowie die Angabe der Zugehörigkeit zur 
Evangelischen Kirche enthalten.  
 
 

 
 
 
 
Eine entsprechende Regelung für Arbeitsgemeinschaf-
ten ist nicht erforderlich. 
 

 
§ 5 

Anwendung anderer Vorschriften 

 
U(1) U Soweit in diesem UGesetzU keine besonderen Be-
stimmungen, insbesondere über die Aufgabenbereiche, 
die Geschäftsführung und das Wahlrecht der Orga-
ne Ueiner Kirchlichen Vereinigung U enthalten sind, gelten 
die Kirchengemeindeordnung, die Dekanatssynodal-
ordnung sowie die Kirchengemeinde- und Dekanatssy-
nodalwahlordnung sinngemäßU, soweit nicht die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes bestehenden Satzungen 
andere Regelungen, längstens jedoch bis zum Ablauf 
der Frist des § 44 Absatz 1, treffen U. Die Bestimmungen 
der Kirchengemeindeordnung und Dekanatssynodal-
ordnung über Anzeige- und Genehmigungspflichten 
sind unmittelbar geltendes Recht. 
 
U(2) Für die Vermögens- und Finanzverwaltung der 
Kirchlichen Vereinigung gelten die haushalts- und kas-
senrechtlichen Vorschriften der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau. 
 
U(3) Die Vorschriften des Kirchengesetzes über die Errich-
tung und die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau vom 
23. Oktober 1970 (ABl. 1970 S. 175) bleiben unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ U11U 

Anwendung anderer Vorschriften 

 
Soweit in diesem UAbschnittU keine besonderen Bestim-
mungen, insbesondere über die Aufgabenbereiche, die 
Geschäftsführung und das Wahlrecht der Organe Ueines 
Kirchlichen Verbandes U enthalten sind, gelten die Kir-
chengemeindeordnung, die Dekanatssynodalordnung 
sowie die Kirchengemeinde UwahlordnungU und UdieU Deka-
natssynodalwahlordnung sinngemäß.  
 
 
                                            Die Bestimmungen der Kir-
chengemeindeordnung und Dekanatssynodalordnung 
über Anzeige- und Genehmigungspflichten sind unmit-
telbar geltendes Recht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die KHO gilt für alle kirchlichen Körperschaften und 
damit auch für die Kirchlichen Verbände. Absatz 2 kann 
daher entfallen. 
 
 
Die Zuständigkeit des RPA ergibt sich aus § 2 Absatz 1 
des Rechnungsprüfungsamtsgesetzes. Absatz 3 kann 
daher entfallen. 
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U2. Unterabschnitt: 

UKirchliche Verbände 

 
U§ 6 

Mitgliedschaft in einem Kirchlichen Verband 

 
U(1) Kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts 
können Kirchliche Verbände bilden. 
 
U(2) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
können auch sonstige selbstständige kirchliche Einrich-
tungen, die juristische Personen sind, einem Kirchlichen 
Verband beitreten. Der Beitritt solcher Personen bedarf 
der Zustimmung der Kirchenleitung. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Siehe stattdessen jetzt §§ 28, 31 und 40. 

 
 

Siehe stattdessen jetzt § 39. 
 
 

 
§ 7 

Bildung eines Kirchlichen Verbandes 

 
(1) Ein Kirchlicher Verband muss eine Verbandssat-
zung haben. Sie wird von den Vertretungsorganen der 
Mitglieder beschlossen. Die Verbandssatzung bedarf 
der Genehmigung durch die Kirchenleitung. 
 
(2) Die vollzogene Bildung eines Kirchlichen Verbandes 
und der Zeitpunkt seines Entstehens werden durch 
Errichtungsurkunde der Kirchenleitung festgestellt. Die 
Errichtungsurkunde wird zusammen mit der Verbands-
satzung und dem Vermerk über die Genehmigung der 
Verbandssatzung im Amtsblatt der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau veröffentlicht. 
 
(3) Umfasst der Kirchliche Verband Mitglieder aus meh-
reren Dekanaten, so bestimmt die Kirchenleitung nach 
Anhörung der Beteiligten ein Dekanat, das die in der 
Kirchenordnung und Dekanatssynodalordnung genann-
ten Aufgaben des Dekanates gegenüber dem Kirchli-
chen Verband wahrzunehmen hat. Diese Vorschrift gilt 
nicht für Gemeinde- und Dekanatsverbände. 
 
(4) Erstreckt sich ein Kirchlicher Verband über das Ge-
samtgebiet eines oder mehrerer Dekanate, so ist zwi-
schen dem Kirchlichen Verband und dem Dekanat bzw. 

 
§ U12U 

Bildung eines Kirchlichen Verbandes 

 
(1) Ein Kirchlicher Verband muss eine Verbandssat-
zung haben. Sie wird von den Vertretungsorganen der 
Mitglieder beschlossen. Die Verbandssatzung bedarf 
der Genehmigung durch die Kirchenleitung. 
 
(2) Die vollzogene Bildung eines Kirchlichen Verbandes 
und der Zeitpunkt seines Entstehens werden durch 
Errichtungsurkunde der Kirchenleitung festgestellt. Die 
Errichtungsurkunde wird zusammen mit der Verbands-
satzung und dem Vermerk über die Genehmigung der 
Verbandssatzung im Amtsblatt der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau veröffentlicht. 
 
(3) Umfasst der Kirchliche Verband Mitglieder aus meh-
reren Dekanaten, so bestimmt die Kirchenleitung nach 
Anhörung der Beteiligten ein Dekanat, das die in der 
Kirchenordnung und Dekanatssynodalordnung genann-
ten Aufgaben des Dekanates gegenüber dem Kirchli-
chen Verband wahrzunehmen hat. Diese Vorschrift gilt 
nicht für Gemeinde- und Dekanatsverbände. 
 
(4) Erstreckt sich ein Kirchlicher Verband über das Ge-
samtgebiet eines oder mehrerer Dekanate, so ist zwi-
schen dem Kirchlichen Verband und dem Dekanat bzw. 
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den Dekanaten die Abgrenzung der beiderseitigen Zu-
ständigkeiten zu vereinbaren, soweit diese nicht die 
Aufsichtsrechte der Dekanate betreffen. Die Vereinba-
rung bedarf der UGenehmigung der Kirchenleitung U. 
 
(5) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 4 auch nach 
Abmahnung durch die Kirchenleitung binnen einer Frist 
von drei Monaten nicht zustande, erlässt die Kirchenlei-
tung nach Anhörung der Beteiligten eine Regelung der 
Zuständigkeiten. 
 

den Dekanaten die Abgrenzung der beiderseitigen Zu-
ständigkeiten zu vereinbaren, soweit diese nicht die 
Aufsichtsrechte der Dekanate betreffen. Die Vereinba-
rung bedarf der Ukirchenaufsichtlichen Genehmigung U. 
 
(5) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 4 auch nach 
Abmahnung durch die Kirchenleitung binnen einer Frist 
von drei Monaten nicht zustande, erlässt die Kirchenlei-
tung nach Anhörung der Beteiligten eine Regelung der 
Zuständigkeiten. 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 8 

Beitritt zu einem Kirchlichen Verband 

 
(1) Einem bestehenden Kirchlichen Verband können 
Kirchengemeinden oder Dekanate Usowie Mitglieder im 
Sinne des § 6 Absatz 2 U aufgrund eines Beschlusses 
ihrer Vertretungsorgane beitreten. Der Beitrittsbe-
schluss bedarf der Zustimmung des Kirchlichen Ver-
bandes und der UGenehmigung durch die Kirchenleitung U, 
ohne dass es einer Änderung der Verbandssatzung 
bedarf. 
 
(2) Beabsichtigt der Kirchliche Verband, einem erbete-
nen Beitritt seine Zustimmung zu versagen, so berichtet 
er unter Darlegung der Gründe der Kirchenleitung, die 
zwischen den Beteiligten ein Gespräch herbeiführt. Erst 
nach diesem Gespräch kann der Kirchliche Verband 
über den erbetenen Beitritt entscheiden. 
 
(3) Vor der Erteilung der Genehmigung ist im Falle des 
Beitritts einer Kirchengemeinde der jeweilige Dekanats-
synodalvorstand zu hören. 
 
(4) Werden Kirchengemeinden oder Dekanate, die ei-
nem Kirchlichen Verband angehören, durch Beschluss 
der Kirchenleitung geteilt, so werden sie, wenn nicht die 
Kirchenleitung etwas anderes beschließt, mit dem Voll-
zug der Teilung Mitglieder des Kirchlichen Verbandes, 
ohne dass es eines Beitritts bedarf. 
 

 
§ U13U 

Beitritt zu einem Kirchlichen Verband 

 
(1) Einem bestehenden Kirchlichen Verband können 
Kirchengemeinden oder Dekanate aufgrund eines Be-
schlusses ihrer Vertretungsorgane beitreten. Der Bei-
trittsbeschluss bedarf der Zustimmung des Kirchlichen 
Verbandes und der Ukirchenaufsichtlichen Genehmi-
gungU, ohne dass es einer Änderung der Verbandssat-
zung bedarf. 
 
 
(2) Beabsichtigt der Kirchliche Verband, einem erbete-
nen Beitritt seine Zustimmung zu versagen, so berichtet 
er unter Darlegung der Gründe der Kirchenleitung, die 
zwischen den Beteiligten ein Gespräch herbeiführt. Erst 
nach diesem Gespräch kann der Kirchliche Verband 
über den erbetenen Beitritt entscheiden. 
 
(3) Vor der Erteilung der Genehmigung ist im Falle des 
Beitritts einer Kirchengemeinde der jeweilige Dekanats-
synodalvorstand zu hören. 
 
(4) Werden Kirchengemeinden oder Dekanate, die ei-
nem Kirchlichen Verband angehören, durch Beschluss 
der Kirchenleitung geteilt, so werden sie, wenn nicht die 
Kirchenleitung etwas anderes beschließt, mit dem Voll-
zug der Teilung Mitglieder des Kirchlichen Verbandes, 
ohne dass es eines Beitritts bedarf. 
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§ 9 

Anschluss an einen Kirchlichen Verband 
 

Kirchengemeinden können durch Beschluss der Kir-
chenleitung, der der Zustimmung der Kirchensynode 
bedarf, einem bestimmten Kirchlichen Verband ange-
schlossen werden, wenn ohne den Anschluss die Erfül-
lung wichtiger kirchlicher Aufgaben beeinträchtigt wird. 
Der Kirchenvorstand, der Dekanatssynodalvorstand 
und die Verbandsvertretung sind vorher zu hören. 
 

 
§ U14U 

Anschluss an einen Kirchlichen Verband 
 

Kirchengemeinden können durch Beschluss der Kir-
chenleitung, der der Zustimmung der Kirchensynode 
bedarf, einem bestimmten Kirchlichen Verband ange-
schlossen werden, wenn ohne den Anschluss die Erfül-
lung wichtiger kirchlicher Aufgaben beeinträchtigt wird. 
Der Kirchenvorstand, der Dekanatssynodalvorstand 
und die Verbandsvertretung sind vorher zu hören. 
 

 

 
§ U10U 

Verbandssatzung 

 
(1) Die Rechtsverhältnisse eines Kirchlichen Verbandes 
werden durch die Verbandssatzung geordnet.  
 
(2) Die Verbandssatzung muss bestimmen: 
Ua) U den Namen und den Sitz des Kirchlichen Verbandes, 
Ub) U die Verbandsmitglieder und, soweit die dem Kirchli-

chen Verband übertragenen Aufgaben es erfordern, 
den räumlichen Wirkungsbereich des Kirchlichen 
Verbandes, 

Uc)U die Aufgaben des Kirchlichen Verbandes, 
Ud) U die Verfassung und Verwaltung des Kirchlichen 

Verbandes, insbesondere die Zuständigkeit der 
Verbandsorgane, die Sitz- und Stimmverteilung in 
den Verbandsorganen und die Amtszeit ihrer Mit-
glieder, die Bestellung der Mitglieder des Verbands-
vorstandes sowie die Befugnisse des Vorsitzenden 
des Verbandsvorstandes, 

Ue) U die Art der Veröffentlichung der Bekanntmachungen 
des Kirchlichen Verbandes, 

Uf) U die Abwicklung im Falle der Auflösung des Kirchli-
chen Verbandes, 

Ug) U das Verfahren bei Austritt von Mitgliedern aus dem 
Kirchlichen Verband, insbesondere die Einhaltung 
von Mindestzeiten für die Mitgliedschaft und von 
Fristen für die Beendigung der Mitgliedschaft sowie 
Maßstäbe für eine Vermögensauseinandersetzung 
zwischen dem Kirchlichen Verband und dem austre-
tenden Mitglied. 

 
§ U15U 

Verbandssatzung 

 
(1) Die Rechtsverhältnisse eines Kirchlichen Verbandes 
werden durch die Verbandssatzung geordnet.  
 
(2) Die Verbandssatzung muss bestimmen: 
1. den Namen und den Sitz des Kirchlichen Verbandes, 
U2. U die Verbandsmitglieder und, soweit die dem Kirchli-

chen Verband übertragenen Aufgaben es erfordern, 
den räumlichen Wirkungsbereich des Kirchlichen 
Verbandes, 

U3. U die Aufgaben des Kirchlichen Verbandes, 
U4. U die Verfassung und Verwaltung des Kirchlichen 

Verbandes, insbesondere die Zuständigkeit der 
Verbandsorgane, die Sitz- und Stimmverteilung in 
den Verbandsorganen und die Amtszeit ihrer Mit-
glieder, die Bestellung der Mitglieder des Verbands-
vorstandes sowie die Befugnisse des Vorsitzenden 
des Verbandsvorstandes, 

U5. U die Art der Veröffentlichung der Bekanntmachungen 
des Kirchlichen Verbandes, 

U6. U die Abwicklung im Falle der Auflösung des Kirchli-
chen Verbandes, 

U7. U das Verfahren bei Austritt von Mitgliedern aus dem 
Kirchlichen Verband, insbesondere die Einhaltung 
von Mindestzeiten für die Mitgliedschaft und von 
Fristen für die Beendigung der Mitgliedschaft sowie 
Maßstäbe für eine Vermögensauseinandersetzung 
zwischen dem Kirchlichen Verband und dem austre-
tenden Mitglied. 
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(3) Die Verbandssatzung soll bestimmen 
Ua) U den Erlass von Satzungen für Einrichtungen des 

Kirchlichen Verbandes, 
Ub) U die Aufgaben, die Zusammensetzung und die Auf-

stellung der Geschäftsordnung der Ausschüsse der 
Verbandsvertretung, 

Uc)U die Art und Weise der Deckung des Aufwands, ins-
besondere den Maßstab, nach dem die Verbands-
mitglieder zur Deckung des Bedarfs beizutragen 
haben. 

 
(4) Die Verbandsvertretung kann die Verbandssatzung 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen ihrer 
satzungsgemäßen Mitglieder ändern. Die Änderung 
bedarf der UGenehmigung durch die Kirchenleitung U. 
 
U(5) Für Veränderungen der Bestimmungen der Ver-
bandssatzung nach Absatz 2 Buchstaben c) und d) be-
darf es einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen 
der satzungsgemäßen Mitglieder der Verbandsvertre-
tung. Gegen Beschlüsse der Verbandsvertretung nach 
dieser Bestimmung können Verbandsmitglieder binnen 
einer Frist von einem Monat nach der Beschlussfas-
sung Einspruch beim Vorsitzenden der Verbandsvertre-
tung einlegen. Der Einspruch hat aufschiebende Wir-
kung. Aufgrund des Einspruchs hat die Verbandsvertre-
tung binnen einer Frist von einem Monat nach Einle-
gung des Einspruchs erneut Beschluss mit einer Mehr-
heit nach Satz 1 zu fassen. Wird diese Mehrheit nicht 
erreicht, gilt die Satzungsänderung, gegen die sich der 
Einspruch richtet, als nicht beschlossen. 
 
(6) Satzungen nach Absatz 3 UBuchstabe a)U bedürfen 
der UGenehmigung der Kirchenverwaltung U. 
 
(7) Aufgaben eines einzelnen Verbandsmitgliedes, zu 
deren Erfüllung es nicht des Zusammenwirkens mit 
anderen Verbandsmitgliedern bedarf, kann der Verband 
nur im Einvernehmen mit dem Vertretungsorgan des 
Verbandsmitglieds wahrnehmen. 
 
(8) Im Falle des Beitritts, des Anschlusses oder des 
Austritts einzelner Verbandsmitglieder wird die Ver-

 
(3) Die Verbandssatzung soll bestimmen 
U1. U den Erlass von Satzungen für Einrichtungen des 

Kirchlichen Verbandes, 
U2. U die Aufgaben, die Zusammensetzung und die Auf-

stellung der Geschäftsordnung der Ausschüsse der 
Verbandsvertretung, 

U3. U die Art und Weise der Deckung des Aufwands, ins-
besondere den Maßstab, nach dem die Verbands-
mitglieder zur Deckung des Bedarfs beizutragen 
haben. 

 
(4) Die Verbandsvertretung kann die Verbandssatzung 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen ihrer 
satzungsgemäßen Mitglieder ändern. Die Änderung 
bedarf der Ukirchenaufsichtlichen Genehmigung U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Satzungen nach Absatz 3 UNummer 1U bedürfen 
der Ukirchenaufsichtlichen Genehmigung U. 
 
(6) Aufgaben eines einzelnen Verbandsmitgliedes, zu 
deren Erfüllung es nicht des Zusammenwirkens mit 
anderen Verbandsmitgliedern bedarf, kann der Verband 
nur im Einvernehmen mit dem Vertretungsorgan des 
Verbandsmitglieds wahrnehmen. 
 
(7) Im Falle des Beitritts, des Anschlusses oder des 
Austritts einzelner Verbandsmitglieder wird die Ver-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch in diesem Fällen ist eine Zweidrittelmehrheit völlig 
ausreichend. Der Absatz kann daher entfallen. 
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bandssatzung hinsichtlich der Bestimmung nach Ab-
satz 2 UBuchstabe b)U vom Verbandsvorstand berichtigt, 
ohne dass es einer Änderung der Satzung bedarf. 
 
(9) Änderungen der Verbandssatzung sind im Amtsblatt 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zu 
veröffentlichen. Änderungen sonstiger Satzungen sind 
gemäß Absatz 2 UBuchstabe e)U zu veröffentlichen. 
 

bandssatzung hinsichtlich der Bestimmung nach Ab-
satz 2 UNummer 2U vom Verbandsvorstand berichtigt, 
ohne dass es einer Änderung der Satzung bedarf. 
 
(8) Änderungen der Verbandssatzung sind im Amtsblatt 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zu 
veröffentlichen. Änderungen sonstiger Satzungen sind 
gemäß Absatz 2 UNummer 5U zu veröffentlichen. 
 

 
§ U11U 

Austritt von Verbandsmitgliedern 

 
 
(1) Der Austritt eines Verbandsmitgliedes bedarf Uder 
Zustimmung von zwei Dritteln der Stimmen der sat-
zungsgemäßen Mitglieder der Verbandsvertretung und U 
der UGenehmigung durch die Kirchenleitung U.  
Die Genehmigung darf nur verweigert werden, wenn 
der Austritt die Erfüllung wichtiger kirchlicher Aufgaben 
beeinträchtigen würde. 
 
(2) Nach dem Beschluss der Verbandsvertretung ge-
mäß Absatz 1 und vor der Genehmigung des Aus-
tritts Udurch die Kirchenleitung U ist, falls notwendig, zwi-
schen dem ausgetretenen Verbandsmitglied und dem 
Kirchlichen Verband nach Maßgabe der Verbandssat-
zung eine Vereinbarung über eine Vermögensausei-
nandersetzung zu treffen. Kommt eine Einigung über 
die Vermögensauseinandersetzung nicht zustande, 
gelten die Bestimmungen des kirchlichen Rechts über 
die Vermögensauseinandersetzung zwischen Kirchen-
gemeinden entsprechend. 
 
 

 
§ U16U 

Austritt von VerbandsmitgliedernU,  
Auflösung des Kirchlichen Verbandes U. 

 
(1) Der Austritt eines Verbandsmitgliedes bedarf 
der Ukirchenaufsichtlichen Genehmigung U.  
 
 
Die Genehmigung darf nur verweigert werden, wenn 
der Austritt die Erfüllung wichtiger kirchlicher Aufgaben 
beeinträchtigen würde. 
 
(2) Nach dem Beschluss der Verbandsvertretung ge-
mäß Absatz 1 und vor der Genehmigung des Austritts 
ist, falls notwendig, zwischen dem ausgetretenen Ver-
bandsmitglied und dem Kirchlichen Verband nach 
Maßgabe der Verbandssatzung eine Vereinbarung über 
eine Vermögensauseinandersetzung zu treffen. Kommt 
eine Einigung über die Vermögensauseinandersetzung 
nicht zustande, gelten die Bestimmungen des kirchli-
chen Rechts über die Vermögensauseinandersetzung 
zwischen Kirchengemeinden entsprechend. 
 
 
U(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für den Beschluss über die 
Auflösung eines Kirchlichen Verbandes entsprechend. Der 
Beschluss über die Auflösung bedarf einer satzungsän-
dernden Mehrheit gemäß § 15 Absatz 4. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ein Austritt sollte nicht länger von der Zustimmung der 
Verbandsvertretung abhängen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Auflösung eines Kirchlichen Verbandes  
ist bisher nicht im Verbandsgesetz geregelt. 
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§ U12U 

Organe eines Kirchlichen Verbandes 

 
(1) Organe eines Kirchlichen Verbandes sind: 
a) die Verbandsvertretung, 
b) der Verbandsvorstand. 
 
(2) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass bei 
einem Kirchlichen Verband mit nicht mehr als fünf Mit-
gliedern als Organ des Verbandes nur ein Verbands-
vorstand gebildet wird, der zugleich die Rechte der 
Verbandsvertretung wahrnimmt. In diesem Fall muss 
jedes Verbandsmitglied im Vorstand vertreten sein. 
 
(3) Beim Zusammenwirken des Kirchlichen Verbandes 
mit anderen, insbesondere mit nicht kirchlichen Körper-
schaften, kann als besonderes Organ zur Beratung der 
Verbandsvertretung und des Verbandsvorstandes ein 
Kuratorium durch die Verbandssatzung vorgesehen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisher in § 3 VerbG geregelt. 
 
 
 
 
 
 

 
§ U17U 

Organe eines Kirchlichen Verbandes 

 
(1) Organe eines Kirchlichen Verbandes sind: 
U1. U die Verbandsvertretung, 
U2. U der Verbandsvorstand. 
 
(2) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass bei 
einem Kirchlichen Verband mit nicht mehr als fünf Mit-
gliedern als Organ des Verbandes nur ein Verbands-
vorstand gebildet wird, der zugleich die Rechte der 
Verbandsvertretung wahrnimmt. In diesem Fall muss 
jedes Verbandsmitglied im Vorstand vertreten sein. 
 
(3) Beim Zusammenwirken des Kirchlichen Verbandes 
mit anderen, insbesondere mit nicht kirchlichen Körper-
schaften, kann als besonderes Organ zur Beratung der 
Verbandsvertretung und des Verbandsvorstandes ein 
Kuratorium durch die Verbandssatzung vorgesehen 
werden. 
 
U(4) Für die Mitglieder der Verbandsvertretung und des 
Verbandsvorstandes gelten die §§ 3 und 4 der Deka-
natssynodalwahlordnung sinngemäß. Bei ökumenisch 
ausgerichteten Kirchlichen Verbänden kann die Ver-
bandssatzung bestimmen, dass ein Mitglied einer ande-
ren ACK-Kirche angehört. 
 
U(5) Die Organe des Kirchlichen Verbandes können für 
bestimmte oder örtlich abgegrenzte Aufgaben Ausschüsse 
bestellen und einzelne ihrer Mitglieder mit der Durchfüh-
rung bestimmter Aufgaben betrauen. § 38 Absatz 2 und 
§ 44 der Kirchengemeindeordnung finden sinngemäß An-
wendung. Einzelheiten regelt die Verbandssatzung. 
 
U(6) Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse sind eh-
renamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer not-
wendigen Auslagen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der neue Absatz 4 Satz 1 dient der Klarstellung.  
Die §§ 3 und 4 DSO gelten schon bisher  

über § 5 Absatz 1 Satz 1 VerbG. 
 

Satz 2 greift den Wunsch einer 
ökumenischen Sozialstation auf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dieser Grundsatz war bisher nur in den Verbandssat-
zungen ausdrücklich geregelt. 
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§ U13U 

Zusammensetzung der Verbandsvertretung 

 
(1) Der Verbandsvertretung gehören die Mitglieder an, 
die von den Vertretungsorganen der Verbandsmitglie-
der bestimmt werden. 
 
(2) Die Zahl der Mitglieder wird durch die Verbandssat-
zung bestimmt. Die Verbandssatzung hat vorzusehen, 
dass jedes Verbandsmitglied mit mindestens einem 
Mitglied in der Verbandsvertretung vertreten ist. 
 
(3) Die Amtszeit der Verbandsvertretung entspricht der 
Dauer der Wahlperiode der Kirchenvorstände. Die Ver-
bandsvertretung ist jeweils innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Neubildung der Kirchenvorstände durch 
die Verbandsmitglieder neu zu wählen. Wiederwahl ist 
zulässig. Die Verbandssatzung kann eine andere 
Wahlperiode vorsehen. 
 
(4) UBei Kirchengemeindeverbänden U kann die Ver-
bandssatzung bestimmen, dass die vom Kirchenvor-
stand gewählten Mitglieder der Dekanatssynode gleich-
zeitig die Mitglieder der Verbandsvertretung gemäß 
Absatz 1 sind. In diesem Fall gelten anstelle der Absät-
ze 2, 5 und 6 die Bestimmungen der Dekanatssynodal-
wahlordnung. 
 
(5) Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertretung 
aus, so ist an seiner Stelle für den Rest der Amtszeit 
ein neues Mitglied zu wählen. 
 
(6) Die Verbandssatzung kann Regelungen über die 
Stellvertretung der Mitglieder der Verbandsvertretung 
vornehmen. 
 
(7) Die Verbandsvertretung tritt jährlich mindestens 
einmal zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. Die 
Verbandssatzung regelt im Einzelnen, wie weitere or-
dentliche und außerordentliche Sitzungen der Ver-
bandsvertretung einberufen werden. 
 
 

 
§ U18U 

Zusammensetzung der Verbandsvertretung 

 
(1) Der Verbandsvertretung gehören die Mitglieder an, 
die von den Vertretungsorganen der Verbandsmitglie-
der bestimmt werden. 
 
(2) Die Zahl der Mitglieder wird durch die Verbandssat-
zung bestimmt. Die Verbandssatzung hat vorzusehen, 
dass jedes Verbandsmitglied mit mindestens einem 
Mitglied in der Verbandsvertretung vertreten ist. 
 
(3) Die Amtszeit der Verbandsvertretung entspricht der 
Dauer der Wahlperiode der Kirchenvorstände. Die Ver-
bandsvertretung ist jeweils innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Neubildung der Kirchenvorstände durch 
die Verbandsmitglieder neu zu wählen. Wiederwahl ist 
zulässig. Die Verbandssatzung kann eine andere 
Wahlperiode vorsehen. 
 
(4) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass die 
vom Kirchenvorstand gewählten Mitglieder der Deka-
natssynode gleichzeitig die Mitglieder der Verbandsver-
tretung gemäß Absatz 1 sind. In diesem Fall gelten 
anstelle der Absätze 2, 5 und 6 die Bestimmungen der 
Dekanatssynodalwahlordnung. 
 
 
(5) Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertretung 
aus, so ist an seiner Stelle für den Rest der Amtszeit 
ein neues Mitglied zu wählen. 
 
(6) Die Verbandssatzung kann Regelungen über die 
Stellvertretung der Mitglieder der Verbandsvertretung 
vornehmen. 
 
(7) Die Verbandsvertretung tritt jährlich mindestens 
einmal zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. Die 
Verbandssatzung regelt im Einzelnen, wie weitere or-
dentliche und außerordentliche Sitzungen der Ver-
bandsvertretung einberufen werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Änderung wird klargestellt, dass Absatz 4 
auch für Gemeinde- und Dekanatsverbände gilt. 
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(8) Die Verbandsvertretung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen Mitglieder 
anwesend sind. Sie fasst ihre Beschlüsse mit der 
Mehrheit der Stimmen der Anwesenden, soweit nicht 
durch Kirchengesetz oder die Verbandssatzung ande-
res vorgeschrieben ist. Stimmenthaltungen und ungülti-
ge Stimmen werden den abgegebenen Stimmen zuge-
rechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. Auf Verlangen eines Mitgliedes der Verbandsver-
tretung ist geheim abzustimmen. 
 
(9) Wahlen sind in der Verbandsvertretung geheim und 
mit Stimmzetteln vorzunehmen. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen, mindestens aber mehr als die Hälfte 
der zur Beschlussfähigkeit der Verbandsvertretung (Ab-
satz 8) erforderlichen Stimmen erhalten hat. Nötigen-
falls ist die Wahlhandlung durch engere Wahlen so lan-
ge fortzusetzen, bis sich eine solche Mehrheit ergibt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 
(10) Über die in den Verhandlungen der Verbandsvertre-
tung gestellten Sachanträge und getroffenen Beschlüsse 
ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Verbandssat-
zung hat Bestimmungen über die Unterzeichnung und 
die Genehmigung der Niederschrift vorzusehen. 
 
(11) Die erstmalige Einberufung der Verbandsvertre-
tung nach ihrer Neuwahl obliegt dem lebensältesten 
Pfarrer in der Verbandsvertretung, soweit nicht die Ver-
bandssatzung anderes bestimmt. UEr U leitet die Sitzung 
bis zum Abschluss der Wahl des Vorsitzenden der Ver-
bandsvertretung. 
 

 
(8) Die Verbandsvertretung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen Mitglieder 
anwesend sind. Sie fasst ihre Beschlüsse mit der 
Mehrheit der Stimmen der Anwesenden, soweit nicht 
durch Kirchengesetz oder die Verbandssatzung ande-
res vorgeschrieben ist. Stimmenthaltungen und ungülti-
ge Stimmen werden den abgegebenen Stimmen zuge-
rechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. Auf Verlangen eines Mitgliedes der Verbandsver-
tretung ist geheim abzustimmen. 
 
(9) Wahlen sind in der Verbandsvertretung geheim und 
mit Stimmzetteln vorzunehmen. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen, mindestens aber mehr als die Hälfte 
der zur Beschlussfähigkeit der Verbandsvertretung (Ab-
satz 8) erforderlichen Stimmen erhalten hat. Nötigen-
falls ist die Wahlhandlung durch engere Wahlen so lan-
ge fortzusetzen, bis sich eine solche Mehrheit ergibt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 
(10) Über die in den Verhandlungen der Verbandsvertre-
tung gestellten Sachanträge und getroffenen Beschlüsse 
ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Verbandssat-
zung hat Bestimmungen über die Unterzeichnung und 
die Genehmigung der Niederschrift vorzusehen. 
 
(11) Die erstmalige Einberufung der Verbandsvertre-
tung nach ihrer Neuwahl obliegt Uder lebensältesten 
Pfarrerin bzw. U dem lebensältesten Pfarrer in der Ver-
bandsvertretung, soweit nicht die Verbandssatzung 
anderes bestimmt. USie oder erU leitet die Sitzung bis zum 
Abschluss der Wahl Uder oder U des Vorsitzenden der 
Verbandsvertretung. 
 

 
§ U14U 

Zuständigkeit der Verbandsvertretung 

 
(1) Die Verbandsvertretung ist das oberste Organ der 
Leitung des Kirchlichen Verbandes. Sie entscheidet 
über die Aufgaben, die ihr dieses UGesetzU und die Ver-
bandssatzung zuweisen, sowie über alle wichtigen An-
gelegenheiten des Verbandes. 

 
§ U19U 

Zuständigkeit der Verbandsvertretung 
 

(1) Die Verbandsvertretung ist das oberste Organ der 
Leitung des Kirchlichen Verbandes. Sie entscheidet 
über die Aufgaben, die ihr dieses UKirchengesetz U und die 
Verbandssatzung zuweisen, sowie über alle wichtigen 
Angelegenheiten des Verbandes. 
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(2) Der Verbandsvertretung obliegen im Rahmen der 
Verbandsaufgaben insbesondere: 
Ua) U die Wahl des Vorsitzenden und der weiteren Mit-

glieder des Verbandsvorstandes, 
Ub) U die Wahl des Vorsitzenden der Verbandsvertretung 

und Useines Stellvertreters U oder einer Versamm-
lungsleitung, wenn die Verbandssatzung dieses 
vorsieht, 

Uc)U die allgemeine Aufsicht über die Geschäftsführung 
des Verbandsvorstandes sowie das Verlangen auf 
Erteilung von Auskünften und auf Anfertigung von 
Vorlagen durch diesen, 

Ud) U die Bestellung des Verwaltungsleiters auf Vorschlag 
des Verbandsvorstandes, soweit nicht die Ver-
bandssatzung anderes bestimmt, 

 
Ue) U die Beschlussfassung über die jährlichen Haus-

haltspläne des Verbandes und der von ihm verwal-
teten Einrichtungen Usowie die Bewilligung außer- 
und überplanmäßiger Ausgaben U, 

Uf) U die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlas-
tung des Verbandsvorstandes und Rechners, vor-
behaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprü-
fungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, 

Ug) U die Beschlussfassung über Erwerb, Veräußerung 
und UdinglicheU Belastung von Grundeigentum sowie 
die Übernahme von Bürgschaften und die Aufnah-
me von Darlehen, 

Uh) U die Einführung, Abänderung und Aufhebung von 
Gebührenordnungen, 

Ui) U die Beschlussfassung über Baumaßnahmen, 
k) die Beschlussfassung über Änderungen der Ver-

bandssatzung und den Erlass von Satzungen für 
Einrichtungen des Kirchlichen Verbandes. 

 
 
 
 
(3) Die Verbandssatzung kann die Zuständigkeit der Ver-
bandsvertretung nach Absatz 2 anders ordnen und ihr 
weitere Aufgaben übertragen. UDies gilt nicht für die Aufga-
ben nach Absatz 2, Buchstaben a), b), c), e), f), h) und k)U. 

 
(2) Der Verbandsvertretung obliegen im Rahmen der 
Verbandsaufgaben insbesondere: 
U1. U die Wahl Uder oderU des Vorsitzenden und der weite-

ren Mitglieder des Verbandsvorstandes, 
U2. U die Wahl Uder oderU des Vorsitzenden Uund der oder 

des stellvertretenden Vorsitzenden U der Verbands-
vertretung oder einer Versammlungsleitung, wenn 
die Verbandssatzung dieses vorsieht, 

U3. U die allgemeine Aufsicht über die Geschäftsführung 
des Verbandsvorstandes sowie das Verlangen auf 
Erteilung von Auskünften und auf Anfertigung von 
Vorlagen durch diesen, 

U4. U die Bestellung Uder Verwaltungsleiterin oder U des 
Verwaltungsleiters auf Vorschlag des Verbandsvor-
standes, soweit nicht die Verbandssatzung anderes 
bestimmt, 

U5. U die Beschlussfassung über die jährlichen Haus-
haltspläne des Verbandes und der von ihm verwal-
teten Einrichtungen, 

 

U6. U die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlas-
tung des Verbandsvorstandes und Uder Rechnerin 
oder desU Rechners, vorbehaltlich der Prüfung durch 
das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau, 

U7. U die Beschlussfassung über Erwerb, Veräußerung 
und Belastung von Grundeigentum sowie die Über-
nahme von Bürgschaften und die Aufnahme von 
Darlehen, 

U8. U die Einführung, Abänderung und Aufhebung von 
Gebührenordnungen, 

U9. U die Beschlussfassung über Baumaßnahmen, 
U10.U die Beschlussfassung über Änderungen der Ver-

bandssatzung und den Erlass von Satzungen für 
Einrichtungen des Kirchlichen Verbandes U, 

U11.U Udie Beschlussfassung über die Abgabe oder Aufhe-
bung von Einrichtungen sowie über die Auflösung 
des Kirchlichen Verbandes. 

 
(3) Die Verbandssatzung kann die Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung nach Absatz 2 UNummer 4, 7 und 9 U 
anders ordnen und ihr weitere Aufgaben übertragen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beschlussfassung durch die Verbandsvertretung ist 
nicht praktikabel. Siehe auch § 27 Absatz 1 KHO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Aufgaben waren bisher nicht geregelt. 
 



Anlage 2 zu Drucksache Nr. 61/17 

 

Verbandsgesetz (RS 20) Regionalgesetz (Artikel 2) Anmerkungen 
 

21/40 

A
n

la
g

e
 2

 z
u
 D

ru
c
k
s
a
c
h
e
 N

r. 6
1

/1
7

 

 
(4) Die Verbandsvertretung beschließt ferner im Rah-
men der Verbandsaufgaben über Gegenstände, die ihr 
von einem Verbandsmitglied, vom Verbandsvorstand, 
der Dekanatssynode, dem Dekanatssynodalvorstand 
oder der Kirchenleitung vorgelegt werden. 
 
(5) Die Verbandsvertretung soll sich eine Geschäfts-
ordnung geben. 
 
(6) Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen Rechts 
finden auf Beschlüsse der Verbandsvertretung sinnge-
mäß Anwendung. Die Kirchenleitung kann durch 
Rechtsverordnung Genehmigungsvorbehalte des kirch-
lichen Rechts ganz oder teilweise übertragen. 
 

 
(4) Die Verbandsvertretung beschließt ferner im Rah-
men der Verbandsaufgaben über Gegenstände, die ihr 
von einem Verbandsmitglied, vom Verbandsvorstand, 
der Dekanatssynode, dem Dekanatssynodalvorstand 
oder der Kirchenleitung vorgelegt werden. 
 
(5) Die Verbandsvertretung soll sich eine Geschäfts-
ordnung geben. 
 
(6) Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen Rechts 
finden auf Beschlüsse der Verbandsvertretung sinnge-
mäß Anwendung. Die Kirchenleitung kann durch 
Rechtsverordnung Genehmigungsvorbehalte des kirch-
lichen Rechts ganz oder teilweise übertragen. 
 

 
§ U15U 

Zusammensetzung des Verbandsvorstandes 
 

(1) Die Zahl der Mitglieder und die Zusammensetzung 
des Verbandsvorstandes werden durch die Verbands-
satzung bestimmt. Die Zahl der Pfarrer im Vorstand soll 
die Zahl der übrigen Mitglieder nicht übersteigen. 
 
 
(2) UDer U Vorsitzende und die Mitglieder des Vorstandes 
werden auf die Dauer der Wahlperiode der Verbands-
vertretung gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes füh-
ren ihr Amt nach Ablauf der Wahlperiode bis zur Neu-
wahl des gesamten Vorstandes durch die neu gebildete 
Verbandsvertretung fort. 
 
(3) Die Mitglieder des Vorstandes sollen aus der Mitte 
der Verbandsvertretung gewählt werden. Die Ver-
bandssatzung kann anderes bestimmen. 
 
(4) Für die Wahlen, die Amtsdauer der Mitglieder und für 
die Geschäftsführung des Vorstandes gelten die Best-
immungen der Kirchengemeindeordnung sinngemäß. 
 
(5) Gehören alle Verbandsmitglieder einem Dekanat an, 
kann die Verbandssatzung bestimmen, dass der Deka-
natssynodalvorstand gleichzeitig der Vorstand des Ver-

 
§ U20U 

Zusammensetzung des Verbandsvorstandes 
 

(1) Die Zahl der Mitglieder und die Zusammensetzung 
des Verbandsvorstandes werden durch die Verbands-
satzung bestimmt. Die Zahl der UPfarrerinnen undU Pfar-
rer im Vorstand soll die Zahl der übrigen Mitglieder nicht 
übersteigen. 
 
(2) UDie oder derU Vorsitzende und die Mitglieder des 
Vorstandes werden auf die Dauer der Wahlperiode der 
Verbandsvertretung gewählt. Die Mitglieder des Vor-
standes führen ihr Amt nach Ablauf der Wahlperiode bis 
zur Neuwahl des gesamten Vorstandes durch die neu 
gebildete Verbandsvertretung fort. 
 
(3) Die Mitglieder des Vorstandes sollen aus der Mitte 
der Verbandsvertretung gewählt werden. Die Ver-
bandssatzung kann anderes bestimmen. 
 
(4) Für die Wahlen, die Amtsdauer der Mitglieder und für 
die Geschäftsführung des Vorstandes gelten die Best-
immungen der Kirchengemeindeordnung sinngemäß. 
 
(5) Gehören alle Verbandsmitglieder einem Dekanat an, 
kann die Verbandssatzung bestimmen, dass der Deka-
natssynodalvorstand gleichzeitig der Vorstand des Ver-
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bandes ist. In diesem Fall bedarf die Verbandssatzung 
der Zustimmung der Dekanatssynode. 
 

§ U16U 
Zuständigkeit des Verbandsvorstandes 

 

(1) Der Verbandsvorstand ist für alle Verbandsangele-
genheiten zuständig, für die nicht eine Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung oder anderer 
ne U(§ 13)U nach diesem UGesetzU oder nach der Ver-
bandssatzung gegeben ist; insbesondere hat er auch 
die Beschlüsse der Verbandsvertretung auszuführen. 
 
(2) Der Verbandsvorstand hat, soweit nicht das Amt 
eines Vorsitzenden der Verbandsvertretung oder einer 
Versammlungsleitung in der Verbandssatzung vorge-
sehen ist, die Sitzungen der Verbandsvertretung vorzu-
bereiten und zu leiten. 
 
(3) Der Verbandsvorstand soll sich eine Geschäftsord-
nung geben. UDie Verbandssatzung kann bestimmen, 
dass die Verbandsvertretung die Geschäftsordnung für 
den Verbandsvorstand erlässt. 
 
(4) Der Verbandsvorstand kann die Zuständigkeit für 
einzelne Arbeitsgebiete auf seine Mitglieder aufteilen. 
 
(5) Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchlichen Ver-
band im Rechtsverkehr. 
 
(6) Erklärungen des Verbandsvorstandes werden 
durch Uden Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter U je-
weils gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des Ver-
bandsvorstandes abgegeben. 
 
 
(7) Urkunden über Rechtsgeschäfte, durch die der 
Kirchliche Verband gegenüber Dritten verpflichtet wird, 
sowie Vollmachten bedürfen der Unterzeichnung 
durch Uden Vorsitzenden des Verbandsvorstandes oder 
seinen Stellvertreter,U sowie der Unterschrift eines weite-
ren Mitgliedes des Verbandsvorstandes. Urkunden und 
Vollmachten sind mit dem Dienstsiegel des Kirchlichen 
Verbandes zu versehen; dies gilt nicht bei gerichtlichen 

bandes ist. In diesem Fall bedarf die Verbandssatzung 
der Zustimmung der Dekanatssynode. 
 

§ U21U 
Zuständigkeit des Verbandsvorstandes 

 

(1) Der Verbandsvorstand ist für alle Verbandsangele-
genheiten zuständig, für die nicht eine Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung oder anderer Verbandsorgane) 
nach diesem UKirchengesetzU oder nach der Verbands-
satzung gegeben ist; insbesondere hat er auch die Be-
schlüsse der Verbandsvertretung auszuführen. 
 
(2) Der Verbandsvorstand hat, soweit nicht das 
Amt Ueiner oderU eines Vorsitzenden der Verbandsvertre-
tung oder einer Versammlungsleitung in der Verbands-
satzung vorgesehen ist, die Sitzungen der Verbands-
vertretung vorzubereiten und zu leiten. 
 
(3) Der Verbandsvorstand soll sich eine Geschäftsord-
nung geben.  
 
 
 
(4) Der Verbandsvorstand kann die Zuständigkeit für 
einzelne Arbeitsgebiete auf seine Mitglieder aufteilen. 
 
(5) Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchlichen Ver-
band im Rechtsverkehr. 
 
(6) Erklärungen des Verbandsvorstandes werden 
durch Udie Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die 
stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden 
VorsitzendenU jeweils gemeinsam mit einem weiteren 
Mitglied des Verbandsvorstandes abgegeben. 
 
(7) Urkunden über Rechtsgeschäfte, durch die der 
Kirchliche Verband gegenüber Dritten verpflichtet wird, 
sowie Vollmachten bedürfen der Unterzeichnung 
durch Udie Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die 
stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden 
Vorsitzenden des Verbandsvorstandes U sowie der Un-
terschrift eines weiteren Mitgliedes des Verbandsvor-
standes. Urkunden und Vollmachten sind mit dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich gibt sich ein Organ seine Geschäftsord-
nung selbst. 
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oder notariellen Beurkundungen. 
 
 
 
(8) Ist kirchenaufsichtliche Genehmigung vorgeschrie-
ben, so wird die Erklärung erst mit Erteilung der Ge-
nehmigung wirksam. 
 
(9) Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen Rechts 
finden auf Beschlüsse des Verbandsvorstandes sinn-
gemäß Anwendung. Die Kirchenleitung kann durch 
Rechtsverordnung Genehmigungsvorbehalte des kirch-
lichen Rechts ganz oder teilweise übertragen. 
 
(10) Die besonderen Vorschriften für das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen bleiben unberührt. 
 
(11) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass der 
Verbandsvorstand gegen Beschlüsse der Verbandsver-
tretung Einspruch einlegen kann. Der Einspruch ist bin-
nen einem Monat nach der Beschlussfassung schriftlich 
zu erheben und muss mit einer Begründung versehen 
sein. Die Angelegenheit, gegen die sich der Einspruch 
richtet, ist in der nächsten ordentlichen Sitzung der 
Verbandsvertretung endgültig zu entscheiden. 
 
(12) Über die Beschlüsse des Verbandsvorstandes ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, die von dem Vorsit-
zenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 

Dienstsiegel des Kirchlichen Verbandes zu versehen; 
dies gilt nicht bei gerichtlichen oder notariellen Beur-
kundungen. 
 
(8) Ist kirchenaufsichtliche Genehmigung vorgeschrie-
ben, so wird die Erklärung erst mit Erteilung der Ge-
nehmigung wirksam. 
 
(9) Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen Rechts 
finden auf Beschlüsse des Verbandsvorstandes sinn-
gemäß Anwendung. Die Kirchenleitung kann durch 
Rechtsverordnung Genehmigungsvorbehalte des kirch-
lichen Rechts ganz oder teilweise übertragen. 
 
(10) Die besonderen Vorschriften für das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen bleiben unberührt. 
 
(11) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass der 
Verbandsvorstand gegen Beschlüsse der Verbandsver-
tretung Einspruch einlegen kann. Der Einspruch ist bin-
nen einem Monat nach der Beschlussfassung schriftlich 
zu erheben und muss mit einer Begründung versehen 
sein. Die Angelegenheit, gegen die sich der Einspruch 
richtet, ist in der nächsten ordentlichen Sitzung der 
Verbandsvertretung endgültig zu entscheiden. 
 
(12) Über die Beschlüsse des Verbandsvorstandes ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, die von Uder oderU dem 
Vorsitzenden und Uder Schriftführerin oder U dem Schrift-
führer zu unterzeichnen ist. 
 

 
§ U17U 

Einspruch und Beschwerde 
 

(1) Gegen Beschlüsse von Verbandsorganen in Strei-
tigkeiten zwischen einem Kirchengemeinde- oder 
Zweckverband und den Verbandsmitgliedern sowie 
zwischen Verbandsmitgliedern eines solchen Verban-
des über Rechte und Pflichten aus dem Verbandsver-
hältnis steht den Betroffenen der Einspruch an den zu-
ständigen Dekanatssynodalvorstand (§ 7 Absatz 3) und 
gegen dessen Entscheidung den Betroffenen und dem 
Kirchengemeinde- oder Zweckverband die Beschwerde 

 
§ U22U 

Einspruch und Beschwerde 
 

(1) Gegen Beschlüsse von Verbandsorganen in Strei-
tigkeiten zwischen einem Kirchengemeinde UverbandU 
oder einem UKirchlichenU Zweckverband und den Ver-
bandsmitgliedern sowie zwischen Verbandsmitgliedern 
eines solchen Verbandes über Rechte und Pflichten 
aus dem Verbandsverhältnis steht den Betroffenen der 
Einspruch an den zuständigen Dekanatssynodalvor-
stand (§ U12 U Absatz 3) und gegen dessen Entscheidung 
den Betroffenen und dem Kirchengemeinde UverbandU 
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an die Kirchenleitung zu. Das Gleiche gilt für Einsprü-
che und Beschwerden der dem Verband nicht angehö-
renden Betroffenen gegen Beschlüsse von Verbands-
organen. 
 
 
(2) Gegen Beschlüsse von Verbandsorganen in Strei-
tigkeiten zwischen einem Dekanats- oder Gemeinde- 
und Dekanatsverband und den Verbandsmitgliedern 
sowie zwischen Verbandsmitgliedern eines solchen 
Verbandes über Rechte und Pflichten aus dem Ver-
bandsverhältnis steht den Betroffenen der Einspruch an 
die Kirchenleitung zu. Das Gleiche gilt für Einsprüche 
der dem Verband nicht angehörenden Betroffenen ge-
gen Beschlüsse von Verbandsorganen. 
 
(3) Einspruch und Beschwerde sind binnen einer Frist 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu erheben und haben aufschiebende Wirkung. 
 

oder dem Kirchlichen Zweckverband die Beschwerde 
an die Kirchenleitung zu. Das Gleiche gilt für Einsprü-
che und Beschwerden der dem Verband nicht angehö-
renden Betroffenen gegen Beschlüsse von Verbands-
organen. 
 
(2) Gegen Beschlüsse von Verbandsorganen in Strei-
tigkeiten zwischen einem Dekanats- oder Gemeinde- 
und Dekanatsverband und den Verbandsmitgliedern 
sowie zwischen Verbandsmitgliedern eines solchen 
Verbandes über Rechte und Pflichten aus dem Ver-
bandsverhältnis steht den Betroffenen der Einspruch an 
die Kirchenleitung zu. Das Gleiche gilt für Einsprüche 
der dem Verband nicht angehörenden Betroffenen ge-
gen Beschlüsse von Verbandsorganen. 
 
(3) Einspruch und Beschwerde sind binnen einer Frist 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu erheben und haben aufschiebende Wirkung. 
 

 
§ U18U 

Beanstandungen 
 

(1) Fasst die Verbandsvertretung einen Beschluss, 
durch den sie ihre Befugnisse überschreitet oder das 
geltende Recht verletzt, so ist der Verbandsvorstand 
verpflichtet, die Ausführung dieses Beschlusses auszu-
setzen und die Angelegenheit binnen einer Woche der 
Kirchenleitung zu unterbreiten. Das Gleiche gilt, wenn 
der Verbandsvorstand befürchtet, dass durch den Be-
schluss erheblicher Schaden verursacht wird. 
 
(2) Fasst der Verbandsvorstand Beschlüsse im Sinne 
von Absatz 1, so trifft den Vorsitzenden des Verbands-
vorstandes die gleiche Verpflichtung. 
 

 
§ U23U 

Beanstandungen 
 

(1) Fasst die Verbandsvertretung einen Beschluss, 
durch den sie ihre Befugnisse überschreitet oder das 
geltende Recht verletzt, so ist der Verbandsvorstand 
verpflichtet, die Ausführung dieses Beschlusses auszu-
setzen und die Angelegenheit binnen einer Woche der 
Kirchenleitung zu unterbreiten. Das Gleiche gilt, wenn 
der Verbandsvorstand befürchtet, dass durch den Be-
schluss erheblicher Schaden verursacht wird. 
 
(2) Fasst der Verbandsvorstand Beschlüsse im Sinne von 
Absatz 1, so trifft Udie Vorsitzende oderU den Vorsitzenden 
des Verbandsvorstandes die gleiche Verpflichtung. 
 

 

 
§ U19U 

Wahrnehmung von Rechten  
durch die Kirchenleitung 

 

(1) Weigert sich ein Kirchlicher Verband, Uvermögens-
rechtliche Ansprüche des Verbandes geltend zu ma-

 
§ U24U 

Wahrnehmung von Rechten  
durch die Kirchenleitung 

 

(1) Weigert sich ein Kirchlicher Verband, URechtsan-
sprüche des Verbandes geltend zu machen oder das 

 
 
 
 
 

Angepasst an § 53 Absatz 1 DSO. 
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chenU, so ist die Kirchenleitung berechtigt, anstelle des 
Verbandes zu handeln. 
 
 
U(2) Rechte anderer Art kann die Kirchenleitung bei Wei-
gerung des Kirchlichen Verbandes, bei Kirchengemein-
den und Zweckverbänden mit Zustimmung des zustän-
digen Dekanatssynodalvorstandes (§ 7 Abs. 3), bei 
Dekanats- oder Gemeinde- und Dekanatsverbänden 
sowie bei fehlender Zustimmung des zuständigen De-
kanatssynodalvorstandes mit Zustimmung des Kirchen-
synodalvorstandes geltend machen.  
 

Vermögen des Verbandes im Rahmen seines Auftrags 
wirtschaftlich zu verwalten U, so ist die Kirchenleitung 
berechtigt, anstelle des Verbandes zu handeln. 
 
U(2) Kommt ein Kirchlicher Verband seinen gesetzlichen 
Aufgaben nicht nach, kann die Kirchenleitung nach An-
hörung des Verbandsvorstandes und des zuständigen 
Dekanatssynodalvorstandes zur Durchführung der er-
forderlichen Maßnahmen eine Beauftragte oder einen 
Beauftragten bestellen. Das Gleiche gilt bei drohender 
oder bestehender Zahlungsunfähigkeit des Kirchlichen 
Verbandes. 
 
U(3) Die mit der Ersatzvornahme verbundenen Kosten 
trägt der Kirchliche Verband. 
 

 
 
 
 

Vgl. § 53 Absatz 2 DSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies entspricht § 53 Absatz 4 DSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U§ 25 

Wahrnehmung der Befugnisse des  
Verbandsvorstandes bei Beschlussunfähigkeit 

 

U(1) Ist der Verbandsvorstand eines Kirchengemeinde-
verbandes oder eines Kirchlichen Zweckverbandes 
dauerhaft beschlussunfähig, nimmt der zuständige De-
kanatssynodalvorstand die Befugnisse des Verbands-
vorstandes bis zur Wiederherstellung seiner Beschluss-
fähigkeit wahr. Der Dekanatssynodalvorstand kann im 
Einvernehmen mit der Kirchenleitung eine Beauftragte 
oder einen Beauftragten bestellen. 
 
U(2) Ist der Verbandsvorstand eines Dekanatsverbandes 
oder eines Gemeinde- und Dekanatsverbandes dauer-
haft beschlussunfähig, nimmt die Kirchenleitung die 
Befugnisse des Verbandsvorstandes bis zur Wieder-
herstellung seiner Beschlussfähigkeit wahr. Die Kir-
chenleitung kann eine Beauftragte oder einen Beauf-
tragten bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vgl. § 52a KGO. 
 
 
 
 

Vgl. § 49 Absatz 2 KGO. 
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U§ 26 

Auflösung eines Kirchlichen Verbandes  
durch die Kirchenleitung 

 
UDie Kirchenleitung kann einen Kirchlichen Verband auf-
lösen, wenn sich die Verbandsvertretung nicht inner-
halb eines Jahres konstituiert oder dauerhaft be-
schlussunfähig ist oder die Beschlussfähigkeit des Ver-
bandsvorstands nicht wiederhergestellt werden kann. In 
diesem Fall erfolgt die Vermögensauseinandersetzung 
durch die Kirchenleitung. 
 

 

 
§ U28U 

Geschäftsstelle U(Kirchengemeindeamt) 
 

(1) Die Verbandssatzung kann die Errichtung einer Ge-
schäftsstelle vorsehen. 
 
(2) Die Geschäftsstelle unterliegt der Aufsicht des Ver-
bandsvorstandes. Einzelheiten, insbesondere die Be-
stellung des Leiters sowie der übrigen Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle und die Ustimmberechtigte U Teilnahme 
des Leiters der Geschäftsstelle an den Sitzungen der 
Verbandsorgane, regelt die Verbandssatzung. 
 
 
(3) Die Geschäftsstelle führt die laufenden Verwal-
tungsgeschäfte des UKirchengemeindeverbandes U. Ein-
zelheiten der Zuständigkeit der Geschäftsstelle be-
stimmt die Verbandssatzung. Die Verbandssatzung 
kann bestimmen, dass in einem durch sie bestimmten 
Rahmen dem Leiter der Geschäftsstelle rechtsgeschäft-
liche Vertretungsbefugnis für den UKirchengemeindever-
bandU zusteht. 
 
U(4) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass die 
Geschäftsstelle alle anderweitig anfallenden Verwal-
tungsangelegenheiten einer Verbandsgemeinde auf 
deren Verlangen gegen Kostenersatz durch die Ver-
bandsgemeinde übernimmt. 
 
 

 
§ U27 

Geschäftsstelle 

 
(1) Die Verbandssatzung kann die Errichtung einer Ge-
schäftsstelle vorsehen. 
 
(2) Die Geschäftsstelle unterliegt der Aufsicht des Ver-
bandsvorstandes. Einzelheiten, insbesondere die Be-
stellung Uder Leiterin oderU des Leiters sowie der übri-
gen UMitarbeiterinnen und U Mitarbeiter der Geschäftsstel-
le und die UberatendeU Teilnahme der Leiterin oder des 
Leiters der Geschäftsstelle an den Sitzungen der Ver-
bandsorgane, regelt die Verbandssatzung. 
 
(3) Die Geschäftsstelle führt die laufenden Verwal-
tungsgeschäfte des UKirchlichen Verbandes U. Einzelhei-
ten der Zuständigkeit der Geschäftsstelle bestimmt die 
Verbandssatzung. Die Verbandssatzung kann bestim-
men, dass in einem durch sie bestimmten Rahmen Uder 
Leiterin oderU dem Leiter der Geschäftsstelle rechtsge-
schäftliche Vertretungsbefugnis für den UKirchlichen 
VerbandU zusteht. 
 

 
Siehe bisher auch die §§ 31 und 43 VerbG. 
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UIII. Abschnitt: 

Kirchengemeindeverbände 

 
§ U25U 

Mitgliedschaft im Kirchengemeindeverband 

 
Mitglied eines Kirchengemeindeverbands kann nur eine 
Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau sein. 
 

 
UUnterabschnitt 2 

Kirchengemeindeverbände 

 
§ U28U 

Mitgliedschaft im Kirchengemeindeverband 

 
Mitglied eines Kirchengemeindeverbands kann nur eine 
Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau sein. 
 

 

 
§ U26U 

Name des Kirchengemeindeverbandes  
und des Verbandsvorstandes 

 
(1) Die Verbandssatzung eines Kirchengemeindever-
bandes kann bestimmen, dass der Verband den Namen 
»Evangelische Gesamtgemeinde« führt, wenn diese 
Bezeichnung bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geführt 
wurde. 
 
(2) Der Verbandsvorstand eines Kirchengemeindever-
bandes, der den Namen »Evangelische Gesamtge-
meinde« führt, kann durch die Verbandssatzung den 
Namen »Gesamtkirchenvorstand« erhalten. 
 

 
§ U29U 

Name des Kirchengemeindeverbandes  
und des Verbandsvorstandes 

 

(1) Die Verbandssatzung eines Kirchengemeindever-
bandes kann bestimmen, dass der Verband den Namen 
„Evangelische Gesamtgemeinde“ führt, wenn diese 
Bezeichnung bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geführt 
wurde. 
 
(2) Der Verbandsvorstand eines Kirchengemeindever-
bandes, der den Namen „Evangelische Gesamtge-
meinde“ führt, kann durch die Verbandssatzung den 
Namen „Gesamtkirchenvorstand“ erhalten. 
 

 
 
Dieser Paragraf betrifft nur die Gesamtgemeinden in 
Wiesbaden und Worms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gesamtkirchenvorstand im Sinne dieser Vorschrift 
ist etwas anderes als der Gesamtkirchenvorstand einer 
Gesamtkirchengemeinde (siehe Abschnitt 4). § 45 
RegG-E gilt daher nicht für die Gesamtgemeinden in 
Wiesbaden und Worms. 
 

 
§ U27U 

Aufgaben des Kirchengemeindeverbandes 

 
(1) Dem Kirchengemeindeverband kann durch die Ver-
bandssatzung die Wahrnehmung aller Aufgaben der 
Verbandsgemeinden übertragen werden, für die ein 
gemeinsames Handeln geboten oder zweckmäßig ist 
oder die eine Verbandsgemeinde auf den Kirchenge-
meindeverband übertragen hat. Mit der Übertragung 
der Aufgaben gehen die Aufgaben auf den Kirchenge-
meindeverband über. 
 

 
§ U30U 

Aufgaben des Kirchengemeindeverbandes 

 
(1) Dem Kirchengemeindeverband kann durch die Ver-
bandssatzung die Wahrnehmung aller Aufgaben der 
Verbandsgemeinden übertragen werden, für die ein 
gemeinsames Handeln geboten oder zweckmäßig ist 
oder die eine Verbandsgemeinde auf den Kirchenge-
meindeverband übertragen hat. Mit der Übertragung 
der Aufgaben gehen die Aufgaben auf den Kirchenge-
meindeverband über. 
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(2) Dem Kirchengemeindeverband können durch die 
Verbandssatzung insbesondere folgende Aufgaben 
übertragen werden: 
Ua) U die Aufstellung und Ausführung der Haushalts- und 

Stellenpläne des Kirchengemeindeverbandes und 
der Verbandsgemeinden, 

Ub) U die Verwaltung des Vermögens des Kirchenge-
meindeverbandes und der Verbandsgemeinden, 

Uc)U Planung und Ausführung notwendiger Baumaßnah-
men und die Bauunterhaltung bestehender Gebäude, 

Ud) U Entscheidung aller Personalangelegenheiten der 
Mitarbeiter des Kirchengemeindeverbandes und der 
Verbandsgemeinden, 

Ue) U die Wahrnehmung allgemeiner Verwaltungsaufga-
ben der Verbandsgemeinden, 

Uf) U die Wahrnehmung der sozialen und diakonischen 
Aufgaben der Verbandsgemeinden, 

Ug) Udie Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben in der 
Jugend- und Konfirmandenarbeit sowie in der Er-
wachsenenbildung, 

Uh) U Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Ver-
bandsgemeinden, 

Ui) U Planung, Durchführung und Koordination gemein-
samer und einzelner Veranstaltungen der Ver-
bandsgemeinden, 

Uj) U Förderung der ökumenischen Zusammenarbeit, der 
Volksmission und Evangelisation in den Verbands-
gemeinden, 

Uk)U Vertretung der Verbandsgemeinden gegenüber der 
Öffentlichkeit, 

Ul) U Planungs-, Koordinations- und Organisationsaufga-
ben der Verbandsgemeinden. 

 
(3) Die Wahrnehmung von Belangen einer Verbands-
gemeinde kann durch die Verbandssatzung an die Vo-
raussetzung eines Benehmens oder Einvernehmens 
mit der Verbandsgemeinde gebunden werden. 
 
(4) Die Verbandssatzung des Kirchengemeindeverban-
des kann vorsehen, dass das Eigentum am Vermögen 
der Verbandsgemeinden mit deren Zustimmung auf den 
Kirchengemeindeverband übertragen wird. 
 

 
(2) Dem Kirchengemeindeverband können durch die 
Verbandssatzung insbesondere folgende Aufgaben 
übertragen werden: 
U1. U die Aufstellung und Ausführung der Haushalts- und 

Stellenpläne des Kirchengemeindeverbandes und 
der Verbandsgemeinden, 

U2. U die Verwaltung des Vermögens des Kirchenge-
meindeverbandes und der Verbandsgemeinden, 

U3. U Planung und Ausführung notwendiger Baumaßnah-
men und die Bauunterhaltung bestehender Gebäude, 

U4. U Entscheidung aller Personalangelegenheiten der 
Mitarbeiter des Kirchengemeindeverbandes und der 
Verbandsgemeinden, 

U5. U die Wahrnehmung allgemeiner Verwaltungsaufga-
ben der Verbandsgemeinden, 

U6. U die Wahrnehmung der sozialen und diakonischen 
Aufgaben der Verbandsgemeinden, 

U7. U die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben in der 
Jugend- und Konfirmandenarbeit sowie in der Er-
wachsenenbildung, 

U8. U Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Ver-
bandsgemeinden, 

U9. U Planung, Durchführung und Koordination gemein-
samer und einzelner Veranstaltungen der Ver-
bandsgemeinden, 

U10.U Förderung der ökumenischen Zusammenarbeit, der 
Volksmission und Evangelisation in den Verbands-
gemeinden, 

U11.U Vertretung der Verbandsgemeinden gegenüber der 
Öffentlichkeit, 

U12.U Planungs-, Koordinations- und Organisationsaufga-
ben der Verbandsgemeinden. 

 
(3) Die Wahrnehmung von Belangen einer Verbands-
gemeinde kann durch die Verbandssatzung an die Vo-
raussetzung eines Benehmens oder Einvernehmens 
mit der Verbandsgemeinde gebunden werden. 
 
(4) Die Verbandssatzung des Kirchengemeindeverban-
des kann vorsehen, dass das Eigentum am Vermögen 
der Verbandsgemeinden mit deren Zustimmung auf den 
Kirchengemeindeverband übertragen wird. 
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UIV. Abschnitt: 

Dekanatsverbände 

 
§ U29U 

Mitgliedschaft im Dekanatsverband 
 

Mitglied eines Dekanatsverbandes kann nur ein Dekanat 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sein. 
 

 
UUnterabschnitt 3 

Dekanatsverbände 

 
§ U31U 

Mitgliedschaft im Dekanatsverband 
 

Mitglied eines Dekanatsverbandes kann nur ein Dekanat 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sein. 
 

 
Es gibt Dekanatsverbände derzeit nur in Form der Re-
gionalverwaltungsverbände. 
 
 
 

 
§ U30U 

Aufgaben des Dekanatsverbandes 

 
U(1) U Dem Dekanatsverband können durch die Verbands-
satzung Aufgaben der Dekanate übertragen werden, 
soweit die Aufgaben gemeinsam wahrgenommen wer-
den können. 
 
U(2) Dem Dekanatsverband kann durch die Verbands-
satzung die Errichtung von Einrichtungen der Dekanate 
übertragen werden. 
 
U(3) Im Übrigen gilt für die Übertragung von Aufgaben 
auf den Dekanatsverband § 27 sinngemäß. 
 

 
§ U32U 

Aufgaben des Dekanatsverbandes 

 
Dem Dekanatsverband können durch die Verbandssat-
zung Aufgaben der Dekanate übertragen werden, so-
weit die Aufgaben gemeinsam wahrgenommen werden 
können. 
 

 

 
U§ 31 

Geschäftsstelle 
 

U(1) Die Verbandssatzung kann die Errichtung einer Ge-
schäftsstelle des Dekanatsverbandes vorsehen. 
 
U(2) Im Übrigen gilt für die Geschäftsstelle des Deka-
natsverbandes § 28 sinngemäß. 
 

  
Siehe jetzt allgemein § 27. 

 

 
UV. Abschnitt: 

UKirchlicheU Gemeinde- und Dekanatsverbände 

 
§ U32U 

Mitgliedschaft im Gemeinde- und Dekanatsverband 

 
Mitglied eines Gemeinde- und Dekanatsverbandes 

 
UUnterabschnitt 4 

Gemeinde- und Dekanatsverbände 

 
§ U33U 

Mitgliedschaft im Gemeinde- und Dekanatsverband 

 
Mitglied eines Gemeinde- und Dekanatsverbandes 

 
Dieser Abschnitt betrifft  

derzeit nur den ERV Frankfurt. 
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können nur Kirchengemeinden und Dekanate der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sein. 
 

können nur Kirchengemeinden und Dekanate der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sein. 
 

 
§ U33U 

Name des Gemeinde- und Dekanatsverbandes und 
der Organe des Gemeinde- und Dekanatsverbandes 

 
(1) Die Verbandssatzung eines Gemeinde- und Deka-
natsverbandes kann bestimmen, dass der Verband 
stattdessen den Namen eines Stadtkirchenverbandes 
oder Regionalverbandes führt. 
 
(2) Die Verbandssatzung des Gemeinde- und Deka-
natsverbandes kann für die Organe Bezeichnungen 
vorsehen, die von § U12 U Absatz 1 abweichen. 
 

 
§ U34U 

Name des Gemeinde- und Dekanatsverbandes und 
der Organe des Gemeinde- und Dekanatsverbandes 

 
(1) Die Verbandssatzung eines Gemeinde- und Deka-
natsverbandes kann bestimmen, dass der Verband 
stattdessen den Namen eines Stadtkirchenverbandes 
oder Regionalverbandes führt. 
 
(2) Die Verbandssatzung des Gemeinde- und Deka-
natsverbandes kann für die Organe Bezeichnungen 
vorsehen, die von § U17 U Absatz 1 abweichen. 
 

 

 
§ U34U 

Aufgaben des Gemeinde- und Dekanatsverbandes 

 
(1) Dem Gemeinde- und Dekanatsverband kann durch 
die Verbandssatzung die Wahrnehmung aller Aufgaben 
der Verbandsgemeinden und Verbandsdekanate über-
tragen werden, für die ein gemeinsames Handeln und die 
Ausstattung mit den notwendigen kirchlichen Einrichtun-
gen und Mitteln im Raum einer Großstadt oder eines 
zusammengehörigen Siedlungsbereichs geboten und 
zweckmäßig ist. Mit der Übertragung gehen die Aufga-
ben auf den Gemeinde- und Dekanatsverband über. 
 
(2) Dem Gemeinde- und Dekanatsverband können 
durch die Verbandssatzung außer den Aufgaben nach 
§§ U27U Absatz 2U, 30U insbesondere folgende Aufgaben 
übertragen werden: 
Ua) U die sachgemäße Aufteilung der übergreifenden Auf-

gaben unter den Verbandsgemeinden und Ver-
bandsdekanaten und die gegenseitige Abstimmung 
der Maßnahmen und Planungen, 

Ub) U die Unterstützung der Verbandsgemeinden und 
Verbandsdekanate bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
und die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen, 

Uc)U die Planung und Durchführung einer ausreichenden 
kirchlichen Versorgung der Verbandsgemeinden 

 
§ U35U 

Aufgaben des Gemeinde- und Dekanatsverbandes 

 
(1) Dem Gemeinde- und Dekanatsverband kann durch 
die Verbandssatzung die Wahrnehmung aller Aufgaben 
der Verbandsgemeinden und Verbandsdekanate über-
tragen werden, für die ein gemeinsames Handeln und die 
Ausstattung mit den notwendigen kirchlichen Einrichtun-
gen und Mitteln im Raum einer Großstadt oder eines 
zusammengehörigen Siedlungsbereichs geboten und 
zweckmäßig ist. Mit der Übertragung gehen die Aufga-
ben auf den Gemeinde- und Dekanatsverband über. 
 
(2) Dem Gemeinde- und Dekanatsverband können 
durch die Verbandssatzung außer den Aufgaben nach 
§ U30U Absatz 2 insbesondere folgende Aufgaben über-
tragen werden: 
U1. U die sachgemäße Aufteilung der übergreifenden Auf-

gaben unter den Verbandsgemeinden und Ver-
bandsdekanaten und die gegenseitige Abstimmung 
der Maßnahmen und Planungen, 

U2. U die Unterstützung der Verbandsgemeinden und 
Verbandsdekanate bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
und die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen, 

U3. U die Planung und Durchführung einer ausreichenden 
kirchlichen Versorgung der Verbandsgemeinden 
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und Verbandsdekanate mit sachlichen und persönli-
chen Mitteln. 

Ud) U die Gesamtverantwortung für die kirchliche Öffent-
lichkeitsarbeit in diesem Bereich. 

 
(3) U§§ 27 und 30 finden im Übrigen sinngemäß Anwen-
dung. 
 
U(4) Die Aufsichtsbefugnisse der Dekanate stehen dem 
Gemeinde- und Dekanatsverband nicht zu. 
 

und Verbandsdekanate mit sachlichen und persönli-
chen Mitteln. 

U4. U die Gesamtverantwortung für die kirchliche Öffent-
lichkeitsarbeit in diesem Bereich. 

 
(3) U§ 30 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 
 

 
§ U35U 

Vertretung der Verbandsmitglieder  
in der Verbandsversammlung 

 
U(1) U Die Verbandssatzung bestimmt die Vertretung der 
Verbandsgemeinden und Verbandsdekanate und das 
Zahlenverhältnis beider in der Verbandsvertretung. UJe-
de Verbandsgemeinde und jedes Verbandsdekanat 
entsenden mindestens einen stimmberechtigten Vertre-
ter in die Verbandsvertretung. 
 
U(2) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass bei 
besonderen Angelegenheiten der Verbandsgemeinden, 
insbesondere bei Vermögensangelegenheiten, die Ver-
treter der Verbandsdekanate kein Stimmrecht haben. 
 

 
§ U36U 

Vertretung der Verbandsmitglieder  
in der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandssatzung bestimmt die Vertretung der Ver-
bandsgemeinden und Verbandsdekanate und das Zah-
lenverhältnis beider in der Verbandsvertretung.  
 
 

 

 
U§ 36 

Mitwirkung des Propstes 

 
UDie Verbandssatzung soll bestimmen, dass der Propst, 
in dessen Propsteibereich der Gemeinde- und Deka-
natsverband seinen Sitz hat, mit beratender Stimme an 
den Sitzungen des Verbandsvorstandes, der Verbands-
vertretung sowie der Ausschüsse des Gemeinde- und 
Dekanatsverbandes teilnehmen kann. 
 

  
 
 
 
In der Verbandssatzung kann weiterhin eine Mitwirkung 
der Pröpstin oder des Propstes vorgesehen werden. Es 
muss aber nicht länger gesetzlich vorgeschrieben sein. 
Für den ERV Frankfurt gilt zudem § 16 DSO. 

 

 
U§ 37 

Pfarrer im übergemeindlichen Dienst 

 
UDie Dienstaufsicht über die Pfarrer im übergemeindli-

  
§ 37 VerbG kann gestrichen werden. Es gelten damit 
die allgemeinen Regelungen. 
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chen Dienst im Bereich eines Gemeinde- und Deka-
natsverbandes regelt die Kirchenleitung im Benehmen 
mit dem Verbandsvorstand. 
 

 
U§ 38 

Verwaltung 

 
U(1) Bei Gemeinde- und Dekanatsverbänden mit mehr 
als 50 Mitgliedern kann die Verbandssatzung bestim-
men, dass die Geschäftsstelle als eine eigene Verwal-
tung innerhalb der vom Verbandsvorstand gegebenen 
Richtlinien ihre Aufgaben unter einem Leiter selbständig 
und in eigener Verantwortung erfüllt, unbeschadet des 
Weisungs- und Aufsichtsrechts des Verbandsvorstan-
des im Einzelfall. 
 
U(2) Im Übrigen findet § 28 sinngemäß Anwendung. 
 

  
 
 
 

Siehe jetzt allgemein § 27. 

 
§ U39U 

Aufsicht 
 

(1) Die Aufsicht über den Gemeinde- und Dekanatsver-
band führt die Kirchenleitung. 
 
(2) Die kirchenaufsichtliche Genehmigung von Be-
schlüssen und Rechtsgeschäften des Gemeinde- und 
Dekanatsverbandes, soweit es das kirchliche Recht 
vorsieht, wird durch die Kirchenverwaltung erteilt. 
 

 
§ U37U 

Aufsicht 
 

(1) Die Aufsicht über den Gemeinde- und Dekanatsver-
band führt die Kirchenleitung. 
 
(2) Die kirchenaufsichtliche Genehmigung von Be-
schlüssen und Rechtsgeschäften des Gemeinde- und 
Dekanatsverbandes, soweit es das kirchliche Recht 
vorsieht, wird durch die Kirchenverwaltung erteilt. 
 

 

 
§ U40U 

Mitbeteiligung des Gemeinde- und Dekanatsver-
bandes bei Einsprüchen und Beschwerden 

 
Vor der Entscheidung über Einsprüche und Beschwer-
den gegen Beschlüsse von Dekanatssynoden und De-
kanatssynodalvorständen aus dem Bereich eines Ge-
meinde- und Dekanatsverbandes gibt die Kirchenlei-
tung dem Vorstand des Gemeinde- und Dekanatsver-
bandes Gelegenheit zur Äußerung. 
 
 

 
§ U38U 

Mitbeteiligung des Gemeinde- und Dekanatsver-
bandes bei Einsprüchen und Beschwerden 

 
Vor der Entscheidung über Einsprüche und Beschwer-
den gegen Beschlüsse von Dekanatssynoden und De-
kanatssynodalvorständen aus dem Bereich eines Ge-
meinde- und Dekanatsverbandes gibt die Kirchenlei-
tung dem Vorstand des Gemeinde- und Dekanatsver-
bandes Gelegenheit zur Äußerung. 
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UVI. Abschnitt: 

Kirchliche Zweckverbände 

 
 
 
 

Vgl. bisher § 6 Absatz 2 VerbG. 

 
 
 
 
 

 
UUnterabschnitt 5 

Kirchliche Zweckverbände 

 
U§ 39 

Mitgliedschaft im Kirchlichen Zweckverband 
 

UMitglied eines Kirchlichen Zweckverbandes können 
Kirchengemeinden und Dekanate der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau sein. Kirchliche Zweck-
verbände nach diesem Kirchengesetz können auch 
unter Beteiligung kirchlicher Körperschaften aus ande-
ren Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land gebildet werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ U41U 

Name des Verbandes 

 
Der Name des Kirchlichen Zweckverbandes muss auf 
die Zweckbestimmung hinweisen. 
 

 
§ U40U 

Name des Verbandes 
 

Der Name des Kirchlichen Zweckverbandes muss auf 
die Zweckbestimmung hinweisen. 
 

 

 
§ U42U 

Aufgaben des Zweckverbandes 

 
U(1) U UDem Zweckverband kann durch die Verbandssat-
zung die Wahrnehmung einzelner und bestimmter Auf-
gaben der Verbandsmitglieder übertragen werden U, für 
die ein gemeinsames Handeln geboten oder zweckmä-
ßig ist. 
 
U(2) Im Übrigen gilt für die Übertragung von Aufgaben 
auf den Zweckverband § 27 sinngemäß. 
 

 
§ U41U 

Aufgaben des Zweckverbandes 

 
UDer Kirchliche Zweckverband kann einzelne in der Ver-
bandssatzung bestimmte Aufgaben wahrnehmen U, für 
die ein gemeinsames Handeln Uder kirchlichen Körper-
schaftenU geboten oder zweckmäßig ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verweis auf den Aufgabenkatalog von Kirchenge-
meindeverbänden ist für Zweckverbände nicht passend 
und sollte daher entfallen. 
 

 
U§ 43 

Geschäftsstelle 

 
U(1) Die Verbandssatzung kann die Errichtung einer Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes vorsehen. 
 
U(2) Im Übrigen gilt für die Geschäftsstelle des Zweck-
verbandes § 28 Absatz 1 - 3 sinngemäß. 

  
Siehe jetzt allgemein § 27. 
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UAbschnitt 5 

Gesamtkirchengemeinden 

 
U§ 42 

UAllgemeines 
 

U(1) Zur vertieften gemeinsamen Wahrnehmung von 
Aufgaben kann eine Gesamtkirchengemeinde gebildet 
werden. Die Gesamtkirchengemeinde nimmt für die an 
ihr beteiligten Kirchengemeinden (Ortskirchengemein-
den) alle Aufgaben wahr, die nicht durch die Satzung 
einer einzelnen Ortskirchengemeinde oder mehreren 
Ortskirchengemeinden übertragen werden.  
 
U(2) Alle Ortskirchengemeinden müssen demselben De-
kanat angehören. 
 
U(3) Die Ortskirchengemeinden bleiben als rechtlich 
selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts 
bestehen. Sie führen ihren bisherigen Namen als Kir-
chengemeinde fort. 
 
U(4) Die Gesamtkirchengemeinde ist eine Kirchenge-
meinde im Sinne der Kirchenordnung und als solche 
Körperschaft des öffentlichen Rechts.  
 
U(5) Die Bestimmungen für Kirchengemeinden gelten für 
die Gesamtkirchengemeinde entsprechend, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
U(6) Die Mitglieder der Ortskirchengemeinden sind zu-
gleich Mitglieder der Gesamtkirchengemeinde. Für 
Amtshandlungen in anderen Ortskirchengemeinden der 
Gesamtkirchengemeinde bedürfen sie keiner Zustim-
mung nach § 13 Absatz 2 der Kirchengemeindeordnung. 
 
U(7) Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse werden 
durch eine Ortskirchengemeinde nicht begründet. Bei 
Ortskirchengemeinden können keine Pfarrstellen errich-
tet werden. 
 
U(8) In Gesamtkirchengemeinden wird das Siegel der 
Gesamtkirchengemeinde verwendet, soweit in der Sat-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ggf. ist ein Dekanatswechsel erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 

Absatz 3 dient der Klarstellung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofern eine Ortskirchengemeinde Trägerin einer Kin-
dertagesstätte ist, soll die Trägerschaft auf die Gesamt-
kirchengemeinde übertragen werden. 
 
 
Für pfarramtliche Zwecke soll grundsätzlich nur das Sie-
gel der Gesamtkirchengemeinde Verwendung finden.  
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zung nichts anderes bestimmt ist. In Grundstücksange-
legenheiten wird das Siegel der jeweiligen Ortskirchen-
gemeinde verwendet. 
 

Die Siegel der Ortskirchengemeinden sollen bei Grund-
stücksangelegenheiten weiterhin Verwendung finden, um 
Irritationen beim Grundbuchamt zu vermeiden. 
 

  
U§ 43 

UNeubildung und Änderung 

 
U(1) Eine Gesamtkirchengemeinde wird auf Antrag der 
an ihr beteiligten Kirchengemeinden neu gebildet oder 
verändert. Im Übrigen gilt § 4 der Kirchengemeindeord-
nung entsprechend. 
 
U(2) Wird eine Gesamtkirchengemeinde gebildet oder 
erweitert, so legt die Kirchenleitung fest, wie viele Mit-
glieder der bisherigen Kirchenvorstände von diesen 
jeweils in den Gesamtkirchenvorstand zu berufen sind. 
Dabei ist aus jeder beteiligten Kirchengemeinde min-
destens ein Mitglied zu berufen. Bei der Errichtung ei-
ner Gesamtkirchengemeinde kann die Kirchenleitung 
auf übereinstimmende Anträge aller beteiligten Kir-
chengemeinden auch bestimmen, dass bis zu einer 
Neubildung des Gesamtkirchenvorstandes nach § 44 
Absatz 2 alle Mitglieder der bisherigen Kirchenvorstän-
de Mitglieder des Gesamtkirchenvorstandes werden 
oder dass für die Zeit bis zu einer allgemeinen Neubil-
dung der Kirchenvorstände nach § 45 Absatz 2 ein Ge-
samtkirchenvorstand zu bilden ist.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
U§ 44 

USatzung 

 
U(1) Die Gesamtkirchengemeinde muss eine Satzung 
haben. Sie wird vor der Errichtung von den Kirchenvor-
ständen der an der Gesamtkirchengemeinde beteiligten 
Kirchengemeinden beschlossen und bedarf der Ge-
nehmigung durch die Kirchenleitung. 
 
U(2) Die Satzung muss mindestens bestimmen 
U1. den Namen und den Sitz der Gesamtkirchengemeinde, 
U2. die an ihr beteiligten Ortskirchengemeinden, 
U3. die Aufgaben, die den Ortskirchengemeinden über-

tragen werden, 
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U4. Regelungen über Spenden, Kollekten und sonstige 
Einnahmen, 

U5. die Abwicklung im Fall einer Auflösung der Gesamt-
kirchengemeinde und des Ausscheidens einer Orts-
kirchengemeinde. 

 
U(3) Der Gesamtkirchenvorstand kann die Satzung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen seiner 
satzungsmäßigen Mitglieder ändern. Die Änderung 
bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 
 
U(4) Satzungsänderungen und der Vermerk über ihre 
Genehmigung sind im Amtsblatt zu veröffentlichen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vgl. auch § 15 Absatz 4. 
 

  
U§ 45 

UGesamtkirchenvorstand 

 
U(1) Die Gesamtkirchengemeinde hat einen Gesamtkir-
chenvorstand gemäß Artikel 13a der Kirchenordnung. 
 
U(2) Der Gesamtkirchenvorstand ist in entsprechender 
Anwendung der Kirchengemeindewahlordnung zu bil-
den. Es erfolgt immer eine Bezirkswahl. Die Wahlbezir-
ke entsprechen den Ortskirchengemeinden. In jeder 
Ortskirchengemeinde ist mindestens ein Mitglied des 
Gesamtkirchenvorstands zu wählen. 
 
U(3) Soweit die Satzung keine abweichenden Regelun-
gen trifft, gelten für die Tätigkeit des Gesamtkirchenvor-
standes die Bestimmungen über die Tätigkeit eines 
Kirchenvorstandes entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe zur Bezirkswahl § 9 KGWO. 

  
U§ 46 

UOrtskirchenvertretung 

 
U(1) Abweichend von den Bestimmungen der Kirchen-
gemeindeordnung wird in Ortskirchengemeinden kein 
Kirchenvorstand gebildet. Dessen Aufgaben werden 
vorbehaltlich einer Übertragung nach Absatz 4 durch 
den Gesamtkirchenvorstand wahrgenommen. 
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U(2) Die Satzung kann bestimmen, dass der Gesamtkir-
chenvorstand jeweils für die Dauer seiner Amtszeit 
Ortskirchenvertretungen beruft. Einer Ortskirchenvertre-
tung gehören die Mitglieder des Gesamtkirchenvor-
standes an, die Mitglieder der jeweiligen Ortskirchen-
gemeinde sind. 
 
U(3) Ist eine Ortskirchengemeinde mit weniger als drei 
Mitgliedern im Gesamtkirchenvorstand vertreten, beruft 
der Gesamtkirchenvorstand ein oder zwei weitere Mit-
glieder der Ortskirchengemeinde in die Ortskirchenver-
tretung, sodass diese aus drei Mitgliedern besteht. 
 
U(4) Die Ortskirchenvertretung nimmt die Aufgaben wahr, 
die der Gesamtkirchenvorstand nach der Satzung der 
Ortskirchengemeinde übertragen hat. Zu diesen Aufga-
ben können insbesondere gehören:  
 
U1. Verantwortung für das gottesdienstliche Leben, die 

Seelsorge, Angebote religiöser Bildung, diakonische 
Aufgaben und gesellschaftliche Verantwortung so-
wie die ökumenische Zusammenarbeit im Bereich 
der Ortskirchengemeinde; 

 
U2. Mitwirkung bei der Wahl der für die Ortskirchenge-

meinde zuständigen Gemeindepfarrerinnen und 
Gemeindepfarrer sowie der Einstellung der haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
der Ortskirchengemeinde tätig sind; 

 
U3. Mitwirkung bei Verfügungen über Vermögensbe-

standteile (z. B. Liegenschaften und Immobilien) im 
Bereich der Ortskirchengemeinde; 

 
U4. Verwendung der für die Ortskirchengemeinde im 

Haushalt der Gesamtkirchengemeinde bereitgestell-
ten Mittel sowie der gemeindeeigenen Kollekten und 
sonstigen Zuwendungen. 

 
U(5) Werden in der Ortskirchenvertretung Aufgaben ge-
mäß Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 beraten, soll eine Ge-
meindepfarrerin oder ein Gemeindepfarrer an der Sit-
zung teilnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben können entweder einheitlich auf jede beteilig-
te Ortskirchengemeinde übertragen werden oder spezi-
ell auf eine oder mehrere Ortskirchengemeinden. Auf-
gabenübertragungen, die eine Gesamtsteuerung durch 
den Gesamtkirchenvorstand beeinträchtigen, wären 
nicht genehmigungsfähig. 
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U(6) Soweit die Satzung keine abweichenden Regelungen 
trifft, gelten für die Tätigkeit der Ortskirchenvertretung die 
allgemeinen Bestimmungen der Kirchengemeindeord-
nung über die Tätigkeit eines Kirchenvorstandes. 
 

  
U§ 47 

UVertretung der Gesamtkirchengemeinde  
und der Ortskirchengemeinde 

 
U(1) Der Gesamtkirchenvorstand vertritt die Gesamtkir-
chengemeinde. Er vertritt auch die an ihr beteiligten 
Ortskirchengemeinden, soweit für die Vertretung nicht 
nach Absatz 2 eine Ortskirchenvertretung zuständig ist. 
 
U(2) Soweit einer Ortskirchengemeinde nach der Satzung 
Aufgaben übertragen wurden, wird die Ortskirchenge-
meinde durch die Ortskirchenvertretung vertreten. 
 
U(3) In der Dekanatssynode werden die Ortskirchenge-
meinden durch die gewählten Gemeindemitglieder der 
Gesamtkirchengemeinde vertreten. 
 

 

  
U§ 48 

UHaushalt und Vermögensnachweis 

 
U(1) Die Gesamtkirchengemeinde ist an Stelle der an ihr 
beteiligten Ortskirchengemeinden Empfänger der Zu-
weisungen. Die Höhe der Zuweisungen wird für die 
Ortskirchengemeinden getrennt ermittelt und saldiert. 
 
U(2) Für die Gesamtkirchengemeinde ist ein Haushalt 
aufzustellen, aus dem auch der Bedarf der an der Ge-
samtkirchengemeinde beteiligten Ortskirchengemein-
den zu decken ist. Der Haushalt der Gesamtkirchen-
gemeinde kann die Haushalte der Ortskirchengemein-
den ersetzen oder enthalten. 
 
U(3) Vermögensgegenstände und nicht verpflichtend an-
derweitig zu verwendende Einnahmen können Zweck-
bindungen zu Gunsten derjenigen Ortskirchengemeinde 
erhalten, die sie in die Gesamtkirchengemeinde einge-
bracht hat. Näheres ist durch Satzung zu regeln. 

 
 
 
 
 
 
Der in Absatz 1 Satz 2 festgelegte Grundsatz soll auch 
für die Bemessung der Versammlungsflächen gelten.  
 
Absatz 2 Satz 2 ist bewusst offen formuliert, um für die 
haushaltswirtschaftliche und haushaltsrechtliche Be-
handlung der Gesamtkirchengemeinde Gestaltungs-
räume zu öffnen, die auch die Berücksichtigung spezifi-
scher örtlicher Situationen ermöglichen. Zugleich sind –  
abhängig von der konkreten Ausgestaltung – noch nicht 
alle Auswirkungen und Erfordernisse abzuschätzen. Es 
zeichnet sich jedoch ab, dass in verschiedenen Rechts-
vorschriften (KHO, EBBVO, ZVO, HÜVVO) Anpas-
sungsbedarf entstehen dürfte. 
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U§ 49 

USchlichtung 

 
UBei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Gesamt-
kirchengemeinde und den an ihr beteiligten Ortskir-
chengemeinden sowie unter den Ortskirchengemeinden 
über Rechte und Pflichten aus der regionalen Zusam-
menarbeit kann der Dekanatssynodalvorstand zur 
Schlichtung angerufen werden. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, so entscheidet die Kirchenleitung durch 
einen Beschluss, der die Beteiligten bindet. 
 

 
 

Vgl. § 8 und bisher § 24 VerbG. 
 

 

 
UVII. Abschnitt: 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
§ U44U 

Anwendung auf bestehende Verbände 
 

U(1) Die Verbandssatzungen bestehender Kirchlicher 
Verbände sind bis zum 31. Dezember 1980 diesem 
Gesetz anzupassen. Verbandssatzungen und Satzun-
gen von Einrichtungen von Kirchlichen Verbänden, die 
diesem Gesetz nicht entsprechen, verlieren insoweit mit 
Ablauf des Übergangszeitraums ihre Wirksamkeit, 
wenn nicht die Satzungsänderung vor Ablauf des Über-
gangszeitraums beschlossen wurde. 
 
U(2) Die Vorschriften der §§ 3, 4, 5, 6 Absatz 2, 7 Absät-
ze 3 bis 5, 8, 9, 10 Absatz 7 und 11 finden auf bereits 
bestehende Kirchliche Verbände im Übergangszeitraum 
Anwendung. Entgegenstehende Satzungsbestimmun-
gen sind unwirksam. 
 
U(3) Änderungen einzelner Satzungsbestimmungen be-
stehender Kirchlicher Verbände können nur in Überein-
stimmung mit den Vorschriften dieses Gesetzes vorge-
nommen werden. 
 
 
 
 
 

 
UAbschnitt 6U 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
U§ 50 

Anwendung auf bestehende Kirchliche Verbände 

 
UWird in Kirchengesetzen, Verordnungen und Satzungen 
auf Bestimmungen des Verbandsgesetzes vom 5. März 
1977 verwiesen, so treten an deren Stelle die entspre-
chenden Bestimmungen dieses Kirchengesetzes. So-
weit die Verbandssatzung eines bestehenden Kirchli-
chen Verbandes den Regelungen des Abschnitts 4 wi-
derspricht, gehen die gesetzlichen Bestimmungen vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vgl. etwa § 54 KGO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absatz 2 ist überholt. 
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U§ 45 

Gesetzesänderungen 

 
U(…) 

 

  
Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem Re-
gionalgesetz werden im Mantelgesetz geregelt. 

 
U§ 46 

Inkrafttreten 
 

UDieses Gesetz tritt am 1. Juli 1977 in Kraft. 
 

  
Das Außerkrafttreten des Verbandsgesetzes und das 
Inkrafttreten des Regionalgesetzes werden im Mantel-
gesetz geregelt. 
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§ 2 

Kirchengemeindeformen 

 
(1) Die örtlich abgegrenzte Kirchengemeinde umfasst 
die Kirchenmitglieder eines Ortes, eines Ortsteiles oder 
mehrerer Orte (Ortskirchengemeinde). Gemeindemit-
glieder sind alle Getauften evangelischen Bekenntnis-
ses, die ihren Wohnsitz an diesem Ort haben und kei-
ner anderen Kirchengemeinde angehören. 
 

(…) 
 

 
§ 2 

Kirchengemeindeformen 

 
(1) Die örtlich abgegrenzte Kirchengemeinde umfasst 
die Kirchenmitglieder eines Ortes, eines Ortsteiles oder 
mehrerer Orte. Gemeindemitglieder sind alle Getauften 
evangelischen Bekenntnisses, die ihren Wohnsitz an 
diesem Ort haben und keiner anderen Kirchengemein-
de angehören. 
 

(…) 
 

 
 
 
 
 
 
Der Begriff „Ortskirchengemeinde wird hier lediglich in 
Abgrenzung zur Anstalts- und Personalkirchengemein-
de verwendet. Weitere Nennung in § 12 KGO. 
 
Vorschlag: Der Begriff „Ortskirchengemeinde“ wird zu-
künftig nur noch im Zusammenhang mit einer Gesamt-
kirchengemeinde verwendet. 
 

 
§ 5 

Pfarrdienstordnung 

 
(1) Die Wahrnehmung der pfarramtlichen Dienste ist 
durch eine Pfarrdienstordnung zu regeln, die vom Kir-
chenvorstand aufzustellen und dem Dekanatssynodal-
vorstand zur Genehmigung vorzulegen ist. Der Deka-
natssynodalvorstand teilt seine Entscheidung der Kir-
chenverwaltung mit. 
 
(2) Dienste in verschiedenen Kirchengemeinden sind 
durch gemeinsame Pfarrdienstordnungen zu regeln. 
Die gemeinsamen Pfarrdienstordnungen werden von 
den beteiligten Kirchenvorständen im Einvernehmen mit 
dem Dekanatssynodalvorstand beschlossen und der 
Kirchenverwaltung mitgeteilt. Kommt das Einverneh-
men nicht zustande, wird die gemeinsame Pfarrdienst-
ordnung vom Dekanatssynodalvorstand beschlossen 
und der Kirchenverwaltung mitgeteilt. Den gleichen 
Regelungen unterliegt die Veränderung und Aufhebung 
gemeinsamer Pfarrdienstordnungen. 
 
(3) Jede Pfarrdienstordnung ist der betroffenen Kir-
chengemeinde in geeigneter Weise bekannt zu geben. 
Die Bekanntmachung im Gottesdienst genügt nicht. 
 
 
 
 

 
§ 5 

Pfarrdienstordnung 

 
(1) Die Wahrnehmung der pfarramtlichen Dienste ist 
durch eine Pfarrdienstordnung zu regeln, die vom Kir-
chenvorstand aufzustellen und dem Dekanatssynodal-
vorstand zur Genehmigung vorzulegen ist. Der Deka-
natssynodalvorstand teilt seine Entscheidung der Kir-
chenverwaltung mit. 
 
(2) Dienste in verschiedenen Kirchengemeinden sind 
durch gemeinsame Pfarrdienstordnungen zu regeln. 
Die gemeinsamen Pfarrdienstordnungen werden von 
den beteiligten Kirchenvorständen im Einvernehmen mit 
dem Dekanatssynodalvorstand beschlossen und der 
Kirchenverwaltung mitgeteilt. Kommt das Einverneh-
men nicht zustande, wird die gemeinsame Pfarrdienst-
ordnung vom Dekanatssynodalvorstand beschlossen 
und der Kirchenverwaltung mitgeteilt. Den gleichen 
Regelungen unterliegt die Veränderung und Aufhebung 
gemeinsamer Pfarrdienstordnungen. 
 
(3) Jede Pfarrdienstordnung ist der betroffenen Kir-
chengemeinde in geeigneter Weise bekannt zu geben. 
Die Bekanntmachung im Gottesdienst genügt nicht. 

 

 
 



Anlage 3 zu Drucksache Nr. 61/17 

 

Kirchengemeindeordnung Änderungen (Artikel 3) Anmerkungen 
 

2/12 

A
n

la
g

e
 3

 z
u
 D

ru
c
k
s
a
c
h
e
 N

r. 6
1

/1
7

 

 
§ 6 

Seelsorgebezirke und Gottesdienststätten 

 
(1) Kirchengemeinden können in Seelsorgebezirke mit 
eigenen Pfarrstellen oder Pfarrstellen zur Verwaltung 
eingeteilt werden. 
 
(2) In jeder Kirchengemeinde soll eine ihrem regelmä-
ßigen Bedarf entsprechende Zahl von Gottesdienststät-
ten geschaffen werden. 
 
(3) Die Regelungen nach Absatz 1 und 2 sind vom Kir-
chenvorstand zu beschließen und vom Dekanatssyno-
dalvorstand zu genehmigen. Der Dekanatssynodalvor-
stand teilt seine Entscheidung der Kirchenverwaltung 
mit. 
 

 
§ 6 

Seelsorgebezirke und Gottesdienststätten 

 
(1) Kirchengemeinden können in Seelsorgebezirke mit 
eigenen Pfarrstellen oder Pfarrstellen zur Verwaltung 
eingeteilt werden. 
 
(2) In jeder Kirchengemeinde soll eine ihrem regelmä-
ßigen Bedarf entsprechende Zahl von Gottesdienststät-
ten geschaffen werden. 
 
(3) Die Regelungen nach Absatz 1 und 2 sind vom Kir-
chenvorstand zu beschließen und vom Dekanatssyno-
dalvorstand zu genehmigen. Der Dekanatssynodalvor-
stand teilt seine Entscheidung der Kirchenverwaltung 
mit. 

 

 
 

 
§ 7 

Gottesdienstordnung 

 
(1) Will eine Kirchengemeinde an Stelle der bisher be-
stehenden Gottesdienstordnung eine andere im Bereich 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ge-
bräuchliche Gottesdienstordnung einführen, so lässt sie 
sich von der Dekanin oder dem Dekan und der Pröpstin 
oder dem Propst beraten. Beschließt der Kirchenvor-
stand die Einführung dieser Gottesdienstordnung, so 
bedarf der Beschluss der Genehmigung der Kirchenlei-
tung. 
 
(2) Für die Einführung eines anderen als des bisher in 
der Gemeinde gebräuchlichen Katechismus gilt Ab-
satz 1 entsprechend. 
 

 
§ 7 

Gottesdienstordnung 

 
(1) Will eine Kirchengemeinde an Stelle der bisher be-
stehenden Gottesdienstordnung eine andere im Bereich 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ge-
bräuchliche Gottesdienstordnung einführen, so lässt sie 
sich von der Dekanin oder dem Dekan und der Pröpstin 
oder dem Propst beraten. Beschließt der Kirchenvor-
stand die Einführung dieser Gottesdienstordnung, so 
bedarf der Beschluss der Genehmigung der Kirchenlei-
tung. 
 
(2) Für die Einführung eines anderen als des bisher in 
der Gemeinde gebräuchlichen Katechismus gilt Ab-
satz 1 entsprechend. 
 

 
 

 
§ 8 

Pfarramtliche Verbindung 
 

(1) Mehrere Kirchengemeinden können pfarramtlich 
verbunden werden. 
 
 

 
§ 8 

Pfarramtliche Verbindung 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jetzt in § 3 Absatz 1 RegG-E geregelt. 
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(2) Die pfarramtliche Verbindung wird von den beteiligten 
Kirchenvorständen im Einvernehmen mit dem Dekanats-
synodalvorstand beschlossen und von der Kirchenver-
waltung genehmigt. Den gleichen Regelungen unterliegt 
die Auflösung der pfarramtlichen Verbindung. Die ent-
sprechende Urkunde ist im Amtsblatt zu veröffentlichen. 
 
(3) Sind mehrere Kirchengemeinden pfarramtlich ver-
bunden, so treten für gemeinschaftliche Angelegenhei-
ten die Kirchenvorstände zu gemeinsamer Beratung 
und Beschlussfassung zusammen. Eine Änderung des 
Beitragssatzes für die gemeinsamen Lasten kann ohne 
Zustimmung der einzelnen Kirchenvorstände hierbei 
nicht beschlossen werden. Die Beschlüsse werden von 
den Kirchenvorständen der beteiligten Kirchengemein-
den ausgeführt. 
 
(4) Die gemeinsame Beratung und Beschlussfassung 
kann unterbleiben, wenn die Kirchenvorstände der be-
teiligten Kirchengemeinden übereinstimmende Be-
schlüsse gefasst haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Sind mehrere Kirchengemeinden pfarramtlich ver-
bunden, so treten für gemeinschaftliche Angelegenhei-
ten die Kirchenvorstände zu gemeinsamer Beratung 
und getrennter Beschlussfassung zusammen.  
 
 
                                            Die Beschlüsse werden von 
den Kirchenvorständen der beteiligten Kirchengemein-
den ausgeführt. 
 
(2) Die gemeinsame Beratung kann unterbleiben, wenn 
die Kirchenvorstände der beteiligten Kirchengemeinden 
übereinstimmende Beschlüsse gefasst haben. 
 
 

 
Jetzt in § 3 Absatz 2 RegG-E geregelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der bisherige Satz 2 ist nicht erforderlich, da gemein-
schaftliche Angelegenheiten grundsätzlich nur durch 
übereinstimmende Beschlüsse geregelt werden können. 
 

 
§ 12 

Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde,  
Umgemeindung 

 
(1) Jedes Kirchenmitglied gehört grundsätzlich der 
Ortskirchengemeinde des ersten Wohnsitzes an. 
 
(2) Wünscht ein Gemeindemitglied einer anderen als 
der Ortskirchengemeinde seines ersten Wohnsitzes 
anzugehören, so bedarf es der Umgemeindung. Bei der 
Umgemeindung ist eine schriftliche Anmeldung bei der 
aufnehmenden Kirchengemeinde erforderlich. 
 
(3) Die aufnehmende Kirchengemeinde hat die erfolgte 
Umgemeindung der Ortskirchengemeinde des Gemein-
demitgliedes, dem aufnehmenden Dekanat und der von 
der Kirchenleitung beauftragten, zentralen Stelle mitzu-
teilen. Die Umgemeindung ist im Gemeindemitglieder-
verzeichnis beider Kirchengemeinden zu vermerken. 

 
§ 12 

Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde,  
Umgemeindung 

 
(1) Jedes Kirchenmitglied gehört grundsätzlich der Kir-
chengemeinde des ersten Wohnsitzes an. 
 
(2) Wünscht ein Gemeindemitglied einer anderen als 
der Kirchengemeinde seines ersten Wohnsitzes anzu-
gehören, so bedarf es der Umgemeindung. Bei der 
Umgemeindung ist eine schriftliche Anmeldung bei der 
aufnehmenden Kirchengemeinde erforderlich. 
 
(3) Die aufnehmende Kirchengemeinde hat die erfolgte 
Umgemeindung der Kirchengemeinde des ersten 
Wohnsitzes des Gemeindemitgliedes, dem aufnehmen-
den Dekanat und der von der Kirchenleitung beauftrag-
ten, zentralen Stelle mitzuteilen. Die Umgemeindung ist 
im Gemeindemitgliederverzeichnis beider Kirchenge-
meinden zu vermerken. 

 
 
 
 
 

Verzicht auf den Begriff „Ortskirchengemeinde“  
an dieser Stelle, vgl. Änderung in § 2 KGO. 



Anlage 3 zu Drucksache Nr. 61/17 

 

Kirchengemeindeordnung Änderungen (Artikel 3) Anmerkungen 
 

4/12 

A
n

la
g

e
 3

 z
u
 D

ru
c
k
s
a
c
h
e
 N

r. 6
1

/1
7

 

 
§ 16 

Leitung der Kirchengemeinde 

 
(…) 

 
(8) Der Kirchenvorstand trägt dafür Sorge, dass die 
Kirchengemeinde mit anderen Kirchengemeinden, dia-
konischen Einrichtungen in der Region, dem Dekanat 
und der Regionalverwaltung sowie der Kirchenverwal-
tung, den Zentren und anderen gesamtkirchlichen Ein-
richtungen zusammenarbeitet. 
 

 
§ 16 

Leitung der Kirchengemeinde 

 
(…) 

 
(8) Der Kirchenvorstand trägt dafür Sorge, dass die 
Kirchengemeinde mit anderen Kirchengemeinden, dia-
konischen Einrichtungen in der Region, dem Dekanat 
und der Regionalverwaltung sowie der Kirchenverwal-
tung, den Zentren und anderen gesamtkirchlichen Ein-
richtungen zusammenarbeitet. 
 

 
 
 
 
 
 
Damit ist der Auftrag zur Zusammenarbeit in der KGO 
bereits ausreichend geregelt. 
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§ 9 

Unterstützung der Kirchengemeinden 

 
(1) Die Dekanatssynode trägt nach Artikel 21 Absatz 2 
der Kirchenordnung Verantwortung für die Zusammen-
arbeit der Kirchengemeinden untereinander und mit den 
kirchlichen Einrichtungen und Diensten. 
 
(2) Die Dekanatssynode kann unter Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips im Benehmen mit der betroffenen 
Kirchengemeinde die Übernahme von Aufgaben be-
schließen, die von Kirchengemeinden nicht oder nicht 
mehr sachgerecht wahrgenommen werden können. 
 

 
§ 9 

Unterstützung der Kirchengemeinden 

 
(1) Die Dekanatssynode trägt nach Artikel 21 Absatz 2 
der Kirchenordnung Verantwortung für die Zusammen-
arbeit der Kirchengemeinden untereinander und mit den 
kirchlichen Einrichtungen und Diensten. 
 
(2) Die Dekanatssynode kann unter Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips im Benehmen mit der betroffenen 
Kirchengemeinde die Übernahme von Aufgaben be-
schließen, die von Kirchengemeinden nicht oder nicht 
mehr sachgerecht wahrgenommen werden können. 
 

 
 
 
 
 

Die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden  
wird hier bereits benannt. 

 

 
§ 31 

Gemeinsame Tagungen mehrerer Dekanatssynoden 

 
(1) Gemeinsame Tagungen mehrerer Dekanatssyno-
den werden von den beteiligten Dekanatssynodalvor-
ständen vorbereitet. 
 
(2) Auf Verlangen der Kirchenleitung muss eine ge-
meinsame Tagung stattfinden. 
 
(3) Zu Beginn der gemeinsamen Tagung wird die oder 
der Vorsitzende gewählt. Bis dahin leitet die oder der 
dem Lebensalter nach älteste Vorsitzende der beteilig-
ten Dekanatssynoden die Verhandlungen. 
 
(4) Die allgemeinen Vorschriften für die Tagungen der 
Dekanatssynoden gelten entsprechend. 
 
(5) Die Regelungen des Verbandsgesetzes bleiben 
unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 31 

Gemeinsame Tagungen mehrerer Dekanatssynoden 

 
(1) Gemeinsame Tagungen mehrerer Dekanatssyno-
den werden von den beteiligten Dekanatssynodalvor-
ständen vorbereitet. 
 
(2) Auf Verlangen der Kirchenleitung muss eine ge-
meinsame Tagung stattfinden. 
 
(3) Zu Beginn der gemeinsamen Tagung wird die oder 
der Vorsitzende gewählt. Bis dahin leitet die oder der 
dem Lebensalter nach älteste Vorsitzende der beteilig-
ten Dekanatssynoden die Verhandlungen. 
 
(4) Die allgemeinen Vorschriften für die Tagungen der 
Dekanatssynoden gelten entsprechend. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis in Absatz 5 ist entbehrlich. 
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§ 4 

Anwendung anderer Vorschriften 

 
(1) Das Kirchengesetz über die Bildung, Zuständigkeit 
und Organisation Kirchlicher Vereinigungen in der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (Ver-
bandsgesetz) findet Anwendung, soweit nicht dieses 
Gesetz anderes bestimmt. 
 
(2) Andere kirchliche Vorschriften, die Bestimmungen 
über Rentamts- und Gemeindeverbände enthalten, gel-
ten sinngemäß für die Regionalverwaltungsverbände fort. 
 
(3) Die Verordnung über die Verwaltung der Kirchen-
kassen vom 19. Juni 1967 (ABl. 1967 S. 184) findet für 
die Regionalverwaltungsverbände keine Anwendung. 
 

§ 17 
Zuständigkeit der Verbandsvertretung 

 
Die Verbandsvertretung ist das oberste Organ des Re-
gionalverwaltungsverbandes. Sie nimmt die Aufgaben 
wahr, die ihr dieses Gesetz, das Verbandsgesetz und 
die Verbandssatzung zuweisen, und entscheidet über 
alle wichtigen Angelegenheiten des Verbandes. 
 

§ 19 
Zuständigkeit des Verbandsvorstandes 

 
(1) Der Verbandsvorstand ist für alle Verbandsangelegen-
heiten zuständig, für die nicht eine Zuständigkeit der Ver-
bandsvertretung nach diesem Gesetz, dem Verbandsge-
setz oder nach der Verbandssatzung gegeben ist. 
 
 
(2) Die Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltungsdienststelle liegt beim Ver-
bandsvorstand und wird vom vorsitzenden Mitglied des 
Verbandsvorstandes wahrgenommen. 
 
(3) Der Verbandsvorstand bereitet die Sitzungen der 
Verbandsvertretung vor und leitet sie. 
 

 
§ 4 

Anwendung anderer Vorschriften 

 
(1) Abschnitt 4 des Regionalgesetzes findet entspre-
chende Anwendung, soweit dieses Kirchengesetz 
nichts anderes bestimmt. 
 
 
 
(2) Andere kirchliche Vorschriften, die Bestimmungen 
über Rentamts- und Gemeindeverbände enthalten, gel-
ten sinngemäß für die Regionalverwaltungsverbände fort. 
 
 
 
 
 

§ 17 
Zuständigkeit der Verbandsvertretung 

 
Die Verbandsvertretung ist das oberste Organ des Regio-
nalverwaltungsverbandes. Sie nimmt die Aufgaben wahr, 
die ihr dieses Gesetz, Abschnitt 4 des Regionalgesetzes 
und die Verbandssatzung zuweisen, und entscheidet über 
alle wichtigen Angelegenheiten des Verbandes. 
 

§ 19 
Zuständigkeit des Verbandsvorstandes 

 
(1) Der Verbandsvorstand ist für alle Verbandsangele-
genheiten zuständig, für die nicht eine Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung nach diesem Gesetz, dem Ab-
schnitt 4 des Regionalgesetzes oder nach der Ver-
bandssatzung gegeben ist. 
 
(2) Die Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltungsdienststelle liegt beim Ver-
bandsvorstand und wird vom vorsitzenden Mitglied des 
Verbandsvorstandes wahrgenommen. 
 
(3) Der Verbandsvorstand bereitet die Sitzungen der 
Verbandsvertretung vor und leitet sie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absatz 3 ist überholt. 
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§ 1 

 
Pfarrstellen und Pfarrstellen zur Verwaltung werden bei 
Kirchengemeinden (gemeindliche Pfarrstellen), Deka-
naten (regionale Pfarrstellen), kirchlichen Verbänden im 
Sinne des Verbandsgesetzes und bei der Gesamtkirche 
(gesamtkirchliche Pfarrstellen) errichtet. 
 

 
§ 1 

 
Pfarrstellen und Pfarrstellen zur Verwaltung werden bei 
Kirchengemeinden (gemeindliche Pfarrstellen), Deka-
naten (regionale Pfarrstellen), Kirchlichen Verbänden 
und bei der Gesamtkirche (gesamtkirchliche Pfarrstel-
len) errichtet. 
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§ 1 

Aufgabenübertragung 

 
Der Kirchenverwaltung werden folgende Aufgaben als 
laufende Verwaltungsgeschäfte gemäß Artikel 57 Ab-
satz 1 Satz 2 der Kirchenordnung zur selbstständigen 
Wahrnehmung übertragen: 
 
(…) 
 
8. Genehmigungen nach dem Verbandsgesetz mit 

Ausnahme der erstmaligen Genehmigung einer 
Verbandssatzung 

 

 
§ 1 

Aufgabenübertragung 

 
Der Kirchenverwaltung werden folgende Aufgaben als 
laufende Verwaltungsgeschäfte gemäß Artikel 57 Ab-
satz 1 Satz 2 der Kirchenordnung zur selbstständigen 
Wahrnehmung übertragen: 
 
(…) 
 
8. Genehmigungen nach dem Regionalgesetz mit 

Ausnahme der Bildung neuer kirchlicher Körper-
schaften 
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§ 4 

Gemeindeübergreifende Trägerschaften 
 

(1) Gemeindeübergreifende Trägerschaften haben das 
Ziel, die Kirchengemeinden als bisherige Träger von 
Kindertagesstätten zu entlasten. Sie sollen die Weiter-
entwicklung und die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit der 
Kindertagesstätten als Organisationseinheit fördern. 
 
(2) Unter gemeindeübergreifenden Trägerschaften sind 
Dekanatsträgerschaften und Trägerschaften einer Kir-
chengemeinde für mehrere Kindertagesstätten ver-
schiedener Kirchengemeinden, unabhängig vom Ge-
meindegebiet, zu verstehen. 
 
 
 
(3) (…) 
 

 
§ 4 

Gemeindeübergreifende Trägerschaften 
 

(1) Gemeindeübergreifende Trägerschaften haben das 
Ziel, die Kirchengemeinden als bisherige Träger von 
Kindertagesstätten zu entlasten. Sie sollen die Weiter-
entwicklung und die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit der 
Kindertagesstätten als Organisationseinheit fördern. 
 
(2) Unter gemeindeübergreifenden Trägerschaften sind 
Dekanatsträgerschaften und Trägerschaften einer Kir-
chengemeinde für mehrere Kindertagesstätten ver-
schiedener Kirchengemeinden, unabhängig vom Ge-
meindegebiet, zu verstehen. Die Bildung einer Gesamt-
kirchengemeinde stellt keine gemeindeübergreifende 
Trägerschaft dar. 
 
(3) (…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Trägerschaften gehen von den Ortskirchengemein-
den auf die Gesamtkirchengemeinde über, was in der 
Satzung zu regeln wäre. 
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§ 1 

Kirchenbücher 

 
(1) Die Kirchenbücher dienen der Beurkundung kirchli-
cher Amtshandlungen. 
 
(2) Kirchliche Amtshandlungen im Sinne der Kirchen-
buchordnung sind: 
1. die Taufe, 
2. die Konfirmation, 
3. die Trauung und die Segnung einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft, 
4. die Bestattung, 
5. die Aufnahme, der Übertritt und die Wiederaufnah-

me (Eintritt) in die Kirche. 
 
(3) Die Eintragung einer Amtshandlung in das Kirchen-
buch beweist, dass die Amtshandlung ordnungsgemäß 
vorgenommen worden ist. Ist eine Amtshandlung nicht 
in das Kirchenbuch eingetragen worden, so wird ihre 
Gültigkeit davon nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Verzeichnis der Austritte 

 
(1) Neben den Kirchenbüchern ist ein Verzeichnis der 
Austritte zu führen. 
 
(2) Für die Führung des Verzeichnisses gelten die Be-
stimmungen für die Kirchenbuchführung entsprechend. 
 

 
§ 1 

Kirchenbücher 

 
(1) Die Kirchenbücher dienen der Beurkundung kirchli-
cher Amtshandlungen. 
 
(2) Kirchliche Amtshandlungen im Sinne der Kirchen-
buchordnung sind: 
1. die Taufe, 
2. die Konfirmation, 
3. die Trauung und die Segnung einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft, 
4. die Bestattung, 
5. die Aufnahme, der Übertritt und die Wiederaufnah-

me (Eintritt) in die Kirche. 
 
(3) Die Eintragung einer Amtshandlung in das Kirchen-
buch beweist, dass die Amtshandlung ordnungsgemäß 
vorgenommen worden ist. Ist eine Amtshandlung nicht 
in das Kirchenbuch eingetragen worden, so wird ihre 
Gültigkeit davon nicht berührt. 
 
(4) Die Kirchenbücher sind grundsätzlich für den Be-
reich einer Kirchengemeinde zu führen. Für Gesamtkir-
chengemeinden und die an ihnen beteiligten Ortskir-
chengemeinden werden gemeinsame Kirchenbücher 
geführt. 
 

§ 2 
Verzeichnis der Austritte 

 
(1) Neben den Kirchenbüchern ist ein Verzeichnis der 
Austritte zu führen. 
 
(2) Für die Führung des Verzeichnisses gelten die Be-
stimmungen für die Kirchenbuchführung entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 3 zu Drucksache Nr. 61/17 

 

Meldewesen-Verordnung Änderungen (Artikel 7 Abs. 4) Anmerkungen 
 

11/12 

A
n

la
g

e
 3

 z
u
 D

ru
c
k
s
a
c
h
e
 N

r. 6
1

/1
7

 

 
§ 1 

Führung des Gemeindegliederverzeichnisses 

 
(1) Die Kirchengemeinden sind gemäß § 14 Kirchen-
mitgliedschaftsgesetz der EKD und § 19 der Kirchen-
gemeindeordnung zur Führung des Gemeindeglieder-
verzeichnisses verpflichtet. Diese Aufgabe kann durch 
Beschluss auf das zuständige Dekanat oder eine ande-
re kirchliche Stelle übertragen werden. Die Übertragung 
auf eine andere kirchliche Stelle bedarf der Genehmi-
gung der Kirchenverwaltung. Die Gemeindegliederver-
zeichnisse der Kirchengemeinden, die dem Evangeli-
schen Stadtdekanat angehören, werden vom Evangeli-
schen Regionalverband Frankfurt geführt. Die Gesamt-
heit der Gemeindegliederverzeichnisse bildet das Ver-
zeichnis der Mitglieder der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau, für das die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau verantwortlich ist. 
 
(2) Im Gemeindegliederverzeichnis werden auch die 
Daten der Mitglieder der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau und anderer Evangelischer Kirchen, 
die Mitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland 
sind, automatisiert verarbeitet, die ihren zweiten Wohn-
sitz in einer Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau haben und deren Daten von den 
Kommunen übermittelt werden. 
 
(3) Das Gemeindegliederverzeichnis darf keine Aufzeich-
nungen persönlicher oder seelsorgerlicher Art enthalten. 
 
(4) Das Gemeindegliederverzeichnis ist mit dem von 
der Kirchenleitung beschlossenen einheitlichen Melde-
wesenverfahren zu führen. 
 
 

 
§ 1 

Führung des Gemeindegliederverzeichnisses 

 
(1) Die Kirchengemeinden sind gemäß § 14 Kirchen-
mitgliedschaftsgesetz der EKD und § 19 der Kirchen-
gemeindeordnung zur Führung des Gemeindeglieder-
verzeichnisses verpflichtet. Diese Aufgabe kann durch 
Beschluss auf das zuständige Dekanat oder eine ande-
re kirchliche Stelle übertragen werden. Die Übertragung 
auf eine andere kirchliche Stelle bedarf der Genehmi-
gung der Kirchenverwaltung. Die Gemeindegliederver-
zeichnisse der Kirchengemeinden, die dem Evangeli-
schen Stadtdekanat angehören, werden vom Evangeli-
schen Regionalverband Frankfurt geführt. Die Gesamt-
heit der Gemeindegliederverzeichnisse bildet das Ver-
zeichnis der Mitglieder der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau, für das die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau verantwortlich ist. 
 
(2) Im Gemeindegliederverzeichnis werden auch die 
Daten der Mitglieder der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau und anderer Evangelischer Kirchen, 
die Mitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland 
sind, automatisiert verarbeitet, die ihren zweiten Wohn-
sitz in einer Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau haben und deren Daten von den 
Kommunen übermittelt werden. 
 
(3) Das Gemeindegliederverzeichnis darf keine Aufzeich-
nungen persönlicher oder seelsorgerlicher Art enthalten. 
 
(4) Das Gemeindegliederverzeichnis ist mit dem von 
der Kirchenleitung beschlossenen einheitlichen Melde-
wesenverfahren zu führen. 
 
(5) Bei Gesamtkirchengemeinden wird ein gemeinsa-
mes Gemeindegliederverzeichnis für alle Ortskirchen-
gemeinden geführt. Die Zugehörigkeit zur jeweiligen 
Ortskirchengemeinde ist anzugeben. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwaltungstechnisch können die Ortskirchengemein-
den wie Pfarrbezirke behandelt werden. 
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